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I .

Post - und Delegraphcnwcfcn . — Postiiberuicisnngs - nnd Scheckverkehr . — Postgiroverkchr. —
B e stimmiiiigeil für die Benutzung der Ferusprechanschliissc. — Verbrailchsstencrordiinng. — Kamin -
rcinigung . — Dicnstmannsordiiung . — Droschkenordnnng. — Städtisches Krankcnautomobil . —
Meldewesen . — Desinfektion . — Bcstattnngsweseu . — Sonntagsruhe. — Ladenschluß an Werk¬

tagen. — Straßcnbahntaris .

Most - und Telegraphemvesen .

Bemerkungen : Im nachfolgenden Text ist unter „Sommer " die Zeit vom 1. April bis 30. September und unter
„ Winter " die Zeit vom 1. Oktober bis 31. März zu verstehen.

Postamt 1 (Hliuptpost) , Kaiserst. 217.
Geöffnet an Werktagen : 7 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends im Sommer .

3 Uhr vormittags bis 3 Uhr abends im Winter .
„ „ Sonn - und Feiertagen " : 7 bis g Uhr vormittags, 11 '/- Uhr vormittags bis

12 '/ - Uhr nachmittags im Sommer .
8 bis 9 Uhr vormittags, 11V? Uhr vormittags bis

I2 '/s Uhr nachmittags im Winter .
Der Ansgabefchalter ist im Winter bereits 7 '/z Uhr vormittags geöffnet .
Außerhalb der Schalterdienststunden können gegen eine besondere Gebühr von20 Pf . aufgeliefert werden : Einschreibbriefsendungen bis 12 Uhr nachts am Telegramm-

Annahmefchalter , gewöhnliche und eingeschriebene Pakete nur werktags bis 9 ',z Uhr abends
in der Packkammer , Eingang dnrch den Hof .

Vom Postamt 1 aus erfolgt die Bestellung der Briefe und Zeitungen, der Wertbriefe '
der Adressen zu Zollpaketen , der Einschreibbriefe , der Postaufträge, der Briefe mit Nach¬
nahme , und der Postanweisungen nach dem Ortsbestellbezirk ferner die Bestellung aller
Sendungen nach dem Land bestellbezirk" sowie die Ausgabe der postlagernd Karlsruhe
( ohne Bezeichnung des Postamts) gestellten Sendungen ; daselbst findet auch die Auszahlungder Renten der Unfall - , Jnvaliditätö - uud Altersversicheruug statt .

Vollmachten uud Wohnungsanzeigen sind ausschließlich bei dem Postamt 1
abzugeben .

Ortsschuelldieust uud Eilabholuugsdieust siehe bei Telegrapheuamt uächsteSeite .

* Als allgemeine Feiertage mit der bezeichneten Wirkung gelten folgende : Neujahrsfest , Karfreitag , Osteimontag ,Christi Himmelfahrt , Pfingstmontag , Fronleichnam , Christfest, Stevhaustag , sowie Großherzogs n »d Kaisers Geburtstag .
Der Landbestellbezirl von Karlsruhe umfaßt das Schützenhaus, den Roscuhof, Lackfabrik Behrens , KremsZNnnpf,Bethabara . Baumanns Sandgrube , ZBahuwartshiinser zwischen den Stationen Karlsruhe iMühlburger Tor ) —Neureut ,« chreincrei Schaller nnd daS Hans der Witwe Schäfer .
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I . 2 Oertliche Posteinrichtungen .

Postamt 2 ( beim Hauptbahnliof) , Kriegst . 5 a .
Geöffnet an Werktagen : 7 Uhr vormittags bis 3 Uhr abends im Sommer .

8 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends im Winter .
„ „ Sonn - und Feiertagen : 7 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/s Uhr vormittags bis

12 '/, Uhr nachmittags im Sommer .
8 bis 9 Uhr vormittags , 11' /z Uhr vormittags bis

12 '/s Uhr nachmittags im Winter .
Außerhalb der Schaltcrdicnststnndcn können gegen eine besondere Gebühr von

20 Pf . aufgeliefert werden : Einschreibsendungen uud gewöhnliche Pakete jederzeit .
Annahme von Telegrammen ununterbrochen .
Oessentliche Fernsprech stelle .
Vom Postamt 2 aus werden die Pakete mit und ohne Wertangabe nach dem Ortsbestell -

bezirk uud die Eilsendungen bestellt .
Dein Postamt 2 ist die Posthalterei unterstellt .

Postamt 3, Waldhonist . 2l . (Zweigstelle des Postamts 2 .)
Geössuet au Werktagen : von 7 bzw . 3 Uhr vormittags bis 3 Uhr abends .

„ . „ Sonn - uud Feiertagen : von 7 bzw . 3 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen während der Schaltcrdienststnnden .
Oesfe ntliche Fernsprechstel le.

Postamt 4, Marienst. 28 . (Zweigstelle des Postamts 2 .1
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 Uhr vormittags bis 12V- Uhr nachmittags uud von

I Vs Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends .
„ „ Sonn und Feiertagen : von 7 bzw . 3 bis !> Uhr vormittags.
Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden .
O e f f e n t l i ch e F e r n f p r e ch st e l l e.

Postamt 5, Sosicnst . 160 a . (Zweigstelle des Postamts 1 .)
Geöffnet an Werktagen : von 7 bzw . 8 bis 12 Uhr vormittags und von 1 Uhr nachmittags

bis 8 Uhr abends .
„ „ Sonn - nnd Feiertagen : von 7 bzw . 8 bis 9 Uhr vormittags .
Annahme von Telegrammen während der Schalterdienststunden .
Oeffentliche Fernsprech stelle .

Ttlcgraphciiamt , Kaiserst . 217 (Hauptpostgebäude, westlicher Eingang).
Ohne Unterbrechung Tag und Nacht für den Telegramm - und Fernsprechverkehr für

das Publikmn geöffnet .
Oeffentliche Fernfprech stelle .
Besorgung des für Alt - Karlsruhe und die Stadtteile Mühlburg

mit Rheinhafeu , Grünwiuke l nnd Beiertheim eingeführten Ortsschnell¬
dienstes . Im Ortsschnclldienst läßt die Postverwaltnng gewöhnliche Briefe und Karten
im Gewicht bis 259 A durch besondere Boten ans Verlangen des Publikums aus der
Wohnung usw . abholen uud unmittelbar anschließend durch diese Boten bestellen . Aufträge
werden iu der Zeit vou 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends ausgeführt uud können durch
Fernsprecher, mündlich am Schalter oder schriftlich angemeldet werden . Anmeldungen am
Fernsprecher ( AzH- 850 ) sind an das Telegraphenamt (Telegrammabfertigungsstelle ) zu richten.
Die Gebühren für die Erledigung eines Auftrags betragen -r) innerhalb AltKarlsrnhe ( I . Zonc)
50 Pf . , b > für einen solchen innerhalb , von und nach den Stadtteilen Mühlburg , Grün -
winkel , Beiertheim ( II . Zone ) 75 Pf . , für das Zurückbringen einer Antwort werden im
Falle -r 25 Pf . , im Falle b 10 Pf . erhoben- Bei gleichzeitiger Abholnng und Eilbcstelluug
mehrerer Sendungen desselben Auftraggebers tritt eine Ermäßigung der Gebühren ein ,
worüber bei den Postanstalten Auskunft erteilt wird .

Wahrnehmung des Eilabholuugsdienstes d . h . der Abholnng gewöhnlicher
Briefsendungen und Telegramme im Ortsbestellbezirk des Postamt l iKaiserstraße 217 )
zwecks Auslieferung zur Weiterbeförderung . Für die Abholung^einer Sendung sind 25 Pf .,
bei gleichzeitiger Abholung mehrerer Sendungen für jede weitere Seudnng 10 Pf . zu entrichten.
Die Anmeldung von Aufträgen kann durch Fernsprecher ( SzH- 350 ) , mündlich am Schalter
oder schriftlich erfolgen. Anträge sind innerhalb des Ortsbestellbezirks des Postamt 1 an das
Telegraphenamt (Telegrammabsertigungsstelle ) , innerhalb der eingemeindeten Vororte an
die daselbst befindlichen Postanstalten zu richten.



Oertliche Posteinrichtungen . I . 3

Postscheckamt, Herrcust . 23 .
Geöffnet nur an Werktagen : 9 Uhr vormittags bis 12 '/s Uhr nachmittags , 2 '/z bis 5 Uhr

nachmittags -
Schluß für Kassenschecks und Zählkarten 5 Uhr nachmittags .

„ „ sonstige Buchungen 3 Uhr nachmittags .

Postamt Miihlbnrg , Nnitsst . 6 .
Geöffnet an Werktagen : von 7 Uhr vormittags bis 7V- Uhr abcnds im Sommer ,

von 3 Uhr vormittags bis 7 ' , Uhr abends im Winter .
„ „ Sonn - und Feiertagen : von 7 bis 9 Uhr vormittags , 11 '/, Uhr vormittagsbis 12 '/- Uhr nachmittags im Sommer ,

von 8 bis 9 Uhr vormittags, II ' /z Uhr vormittagsbis 12 ' /z Uhr nachmittags im Winter .
Annahme von Telegrammen an Werktagen von 5 Uhr vormittags bis 8 Uhrabends ununterbrochen . An Sonn - und Feiertagen von 5 Uhr vormittags bis 1 ' /- Uhrnachmittags .
O e f f e n t l i ch e F e r n f p r e ch st e l l e .

Postamt Grimwinkcl, Dnrmershcimcrst. 55.
Geöffnet an Werktagen : von 7 bis 12 Uhr vormittags und 1 bis 7 Uhr nachmittags imS o m m e r.

von 8 bis 12 Uhr vormittags nnd 1 bis 7 Uhr nachmittags imWinter .
„ ,, Sonn - nnd Feiertagen : von 7 bis 9 Uhr vormittags, II '/, Uhr vormittagsbis 12 ' i Uhr nachmittags im Sommer ,

von 3 bis 9 Uhr vormittags , 11 ' / - Uhr vormittagsbis 12 ' /z Uhr uachmittags im Winter .
Annahme von Telegrammen wahrend der Schalterdienststunden , ferner anWerktagen sonne an Sonn - nnd Feiertagen von Uhr bis 7 bzw . 8 Uhr vormittags ,außerdem an Sonn - und Feiertagen von 5 bis 6 Uhr abends .O e ffen tli ch e F erns prech ste lle .

Amtliche Verkanssstcllcn von Postwertzeichen befinden sich :
Angartenst . 83 : Friedrich Brauu .
Durlach erst . 28 : G . Schneider .
Georg-Friedrichst. 2 : Gg . Frey .
Gerwigst. 48 : Wilh . Steinbach .
Jollyst . 12 : Alb . Zepfel .
Kaiferst. 68 : W . Ludius Nachf . I . Dut -

t e n h o f e r.
Kaiferst. Ms, : Müller >K Gr äff .
Karlst . 74 : Otto Fischer .
Karlst . 95 : Fritz Schlebach .
Kriegst . 173 : Wilh . Erl es .
Ludivig-Wilhelmst. 3 : Gnst. Lang .
Luisenst , 58 : Jos . Renner .
Morgenst . 12 : A . Speck .
Rudolfst . 15 : I . Reiß .
Scherrft . 12 : K . Kraus .
Tullast . 32 : Julie Völker .
Waldst . II : Th . Günther .
Werderst . 41 : I . Eisele .
Zähringerst . 9 : H . Neuheller .

In Miihllmrg bei :
Kaufmann Moritz We-, Rheinst. 52s..
Kaufmann Karl Lampert , Kaiferallee 74.
Kaufmann Karl Gröber , Hardtft . 13 .
WerkM . Wilh . Pfeifer , Rheinst. 62 .

In Daxlnndcn bei :
Martin Kntterer , Psalzst. 9.

In Griinwinkel bei :
Fr . Burkardt , Bäcker , ZRörfcherst . Ig.

In Rüppurr bei :
Bäckermeister Bohraus , Laugest. 56 .
Kaufmann van Venrooy , Rastatterst . 58 .
Kaufmann Kraft , Rastatterst . 95 .
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I . 4 Gebührentarif ,

Gebiihrentaris für Mollsendungen.

a. Innerhalb des Deutsche» Reichs ^ nnd im Verkehr mit Oesterreich - Ungarn und Luxemburg.

Briefe kosten im Orts - und Nachbarortsverkehr * " frankiert bis 250 Ar 5 Pf>, unfrankiert
10 Pf, ; im Fernverkehr bis zum Gewicht von 2V Ar auf alle Entfernungen frankiert
10 Pf, , unfrankiert 20 Pf, , bei größerem Gewicht bis 250 Ar frankiert 20 Pf, , unfrankiert 30 Pf .

Brieftelegramme siehe Seite I . 12,
Kartenbriefe 10 Pf. (bis 20 Ar) .
Soldatenbriefebis zum Feldwebel oder Wachtmeister einschl. aufwärts , als „ Soldatenbrief — Eigene

Angelegenheit des Empfängers " bezeichnet uud uicht über 60 Ar wiegeud , werden im
Deutschen Reiche ^ jedoch nicht nach dem Orts - oder Landbcstellbezirk des Aufgabeortes —
portofrei befördert.

Briefe mit Postziistclluiigsmkunde . Außer dem tarifmäßigenPorto für den Hinweg des Schreibens
und die Rücksendung der Znstellungsurkuude wird au Zustellungsgeb ü h r 20 Pf . erhoben .

Briefe mit Wertangabe kosten ohne Unterschied des Gewichts auf Entfernungen bis einschl. 75 km
20 Pf . Porto , anf alle weiteren Entfernungen 40 Pf . Porto, unfrankierte außerdem einen
Portozuschlag von 10 Pf . lsiir unznreichend frankierte wird keiner erhoben ) , Versicherungs¬
gebühr 5 Pf . für je 300 M . mindestens 10 Pf .

Postkarten (Korrespondenzkarten) kosten 5 , mit Antwort 10 Ps .
Unfrankierte Postkarten unterliegen der doppelten Taxe für frankierte Postkarten .
Postkarten , die den Bestimmungen nicht entsprechen , werden wie Briefe behandelt,

Drucksachen unter Kreuzband und Warenproben ohne Brief sind dem Frankozwang unterworfen .
1 , Für Drucksachen beträgt das Porto : bis 50 Ar einschl . 3 Pf, , über 50 bis 100 Ar
einschl . 5 Ps„ über 100 bis 250 Ar einschl , 10 Pf, , über 250 bis 500 Ar einfchl , 20 Pf, , über
500 Ar bis t KZ eiufchl , 30 Pf, , über 1 bis 2 lcA (nur im Verkehr mit den deutschen Schntz -
gebieten und den deutschen Postaustalten in China und Maroeco ) 60 Pf . 2 . Für Waren¬
proben beträgt das Porto bis 250 Ar 10 Pf, , über 250 bis 350 Ar 20 Pf . Drucksachen
und Warenproben , welche nicht frankiert find oder den sonstigen Bestimmnngen der Post¬
ordnung nicht entsprechen , gelangen nicht zur Abseudung, Für nnzureicheud frankierte Druck¬
sachen nnd Warenproben wird dem Empfänger der doppelte Betrag des fehlenden Portoteils
in Ansatz gebracht ( auf eine dnrch 5 teilbare Pfennigsumme aufgerundet ) .

Büchcrzettel 3 Pf.
Geschästspapiere ( Frankozwang ) kosten bis 250 Ar einschl. 10 Pf. , iiber 250 bis 500 Ar einschl.

20 Pf . , über 500 Ar bis 1 lcA einschl , 30 Pf, , über 1 bis 2 kA ( nur im Verkehr mit den
deutschen Schutzgebieten nnd den deutschen Postanstalten in China und Maroeco ) 60 Pf ,
Nach Oesterreich - Ungarn als Brief oder Paket zu senden , da Geschäftspapiere nicht
zugelassen sind ,

Postanweisungen . Innerhalb Deutschlands uud im Verkehr mit den deutsche » Schutz¬
gebieten , Gebühr bei einer Zahlung bis 5 M , einschl . 10 Ps, , über 5 bis 100 M , einschl ,
20 Ps, , über 100 bis 200 M , einschl , M Ps, , über 200 bis 400 M . einschl . 40 Pf, , über 400
bis 600 M , einschl , 50 Pf . , über 600 bis 800 M . einschl . 60 Ps . ohne Unterschied der Ent¬
fernung . Nach Oesterreich - Ungarn bis zn 1000 Kronen sür je 20 M . 10 Ps, , min¬
destens 20 Pf , Nach Luxemburg bis 100 M , 20 Pf „ über 100 bis 200 M , 30 Pf„
über 200 bis 400 M . 40 Pf „ iiber 400 bis 600 M , 60 Pf, , über 600 M , bis SOO M . 80 Pf ,

Nach deu deutschen Postaustalten in Chiua und Maroeco bis 800 M . für je
20 M , 10 Pf, , mindestens 20 Pf ,

Zn Postanweisungen nach Oesterreich -Ungarn , Luxemburg , deu deutschen Schutzgebieten
und den deutschen Postanstalten in China und Maroeco sind Anslandssorniulare zu
verwenden.

Für Postanweisungen an Soldaten bis zum Feldwebel (Adresse usw . oben uuter
Briefe) iuuerhalb des Deutschen Reichs beträgt das Porto bis zu 15 M 10 Pf .

* Die für den Bnefverkehr innerhalb Deutschlands festgesetzten Portofcitzc gelten auch im Verkehr mit den
dentschen Schutzgebieten , den deutschen P o st a n sta lt e n in China und Maroeco nnd den im Ausland
befindliche» deutschen Kriegsschiffen , Im Verkehr mit den dentschen Kriegsschiffen im Ausland bestehen AuS^
nahmen . Näheres bei den Postaustalten .

* * Als Nachbarorte gelten sämtliche eingemeindeten Vororte , außerdem der Ort Bulach,
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Telegrafische Postanweisungen. Der Aufgeber hat zu entrichte» : die Postaiiweisungsgebühr , die'
Gebühr für das Telegramm : außerdem kommt , sofern die Anweisung nicht postlagernd
adressiert ist , das Eilbestellgeld für die Bestellung am Bestimmungsorte zur Erhebung ; dieseGebühr kaun von dem Absender gezahlt oder von dem Empfänger eingezogen werden .
Telegraphische Postaniveifnngen auch nach Oesterreich -Ungarn uud Luxemburg zulässig . Auf
ausdrückliches Verlangen des Aufgebers oder Empfängers werden auch gewöhnliche Postan¬
weisungen telegraphisch nachgesandt.

Einschreibsendungen. Briefe , Postkarten , Drucksachen , Geschäftspapiere, Warenproben , Nachnahme¬
sendungen sowie Pakete ohne Wertangabe können uuter Einschreibung befördert nnd müssen
zn diesem Zwecke von dem Absender mit der Bezeichnung „ Einschreiben " versehen werden.Für eingeschriebene Sendungen wird anßer dem Porto eine Einschre i bgeb ühr vo n 20 Pf .
ohne Rücksicht auf die Eutferuuug und das Gewicht erhoben.

Rückscheine ( Empfangsbescheinigung des Empfängers ) zulässig bei Einschreibsendungen, gewöhnlichenund Wertpaketen. Sendungen mit Vermerk „ Rückschein " zu versehen . Gebühr 2V Pf .,im voraus zu entrichten. Name des Absenders ist anzugeben.
Postaiiftragsbriefe (Frankozwang ) . Die Gebühr für die Einziehung von Geldern bis zu MV M.durch Postauftragsbrief beträgt , einschließlich des Portos und der Einschreibnugsgebühr,3V Pf . Für die Uebermittlung des eingezogenen Betrages wird die tarifmäßige Poft -

anweisuugsgebühr erhoben , sofern nicht die Absendung des Betrags an das Postscheckamtmittels Zahlkarte verlangt ist (siehe S . 1. 14 Nr. 14). Postansträge können auch zum Einholenvon We chsel a kz ept en benutzt werden, Porto hierfür 30 Pf . , außerdem für die Rück -
seudung des angenommenen Wechsels 30 Pf .

Postnnchnahmen sind bis zn 800 M . bei Briefen , Postkarten , Drncksachen , Geschästspapieren,Warenproben nnd Paketen zulässig . Nachnahmesendungen müssen in der Aufschrift mit demVermerk Nach nah ine von . . . Mark . . . Pf . (Marksumme iu Zahlen nnd BuchstabenPsennigsunnne nur iu Zahlen » versehen sein und unmittelbar darunter die deutliche Angabedes Namens und des Wohnorts in größeren Städten anch die Wohnnng deS Absenders ent¬halten . Nachnahmepakete müssen jedes von einer besonderen Adresse begleitet sein . FürNachnahmesendungen kommen an Porto und Gebühren znr Erhebung : 1 . das Porto fürgleichartige Seudnngeu ohne Nachnahme; falls eine Wertangabe oder Einschreibung statt¬gefunden hat , tritt dem Porte die Versicherungsgebühr oder Einschreibgebühr hinzn ; 2 . eine
Vorzeigegebühr von 10 Pf . ; 3 . die Postamveisnngsgebühreu für Uebermittlung des einge¬zogenen Betrages an den Absender, sofern nicht die Absendung des Betrags an das Post¬scheckamt mittels Zahlkarte verlangt ist ( siehe S . I . 11 Nr . 14 ) . Die Vorzeigegebühr wird
zugleich mit dem Porto erhoben nnd ist dann anch zn entrichten, wenn die Sendnng nichteingelöst wird . Bei Versendung vou Paketen oder Karten uuter Nachnahme sind Nach -
nahmepaketadressen und Nachnahmekarten mit anhängender , vom Absender auszufülleuderPostanweisung oder Zählkarte zu benutzen . Formulare zu Nachnahmepaketadressen nndNachuahmekarteu mit anhängender Postauweifnng könne » durch die Postanstalten znmPreise von 5 Pf . für je 10 Stück bezogen werden. Die entsprechenden Formulare mitanhängender Zahlkarte sind nur für Inhaber eines Postscheckkontos bestimmt uud werdenan diese ausschließlich von den Postscheckämtern zn demselben Preis abgegeben .

Eilbestellung für Briefe, Postanweisungen , Wertsendungen , bis zn 800 M . im Orte mehr 25 Pf .,im Landbestellbezirk mehr 60 Pf . Für Pakete bis 5 KZ- im Orte mehr 40 Pf . , im Land¬
bestellbezirk mehr 90 Pf .

Pakete ohne Wertangabe . Das Porto wird nach der Entfernung und nach dem Gewichte derSendung (Höchstgewicht 50 KZ-) erhoben nnd beträgt : I . bis zum Gewichte vou 5 kg° aufEntfernungen bis zu 75 lim eiuschl . 25 Pf . , auf alle weiteren Entfernungen 50 Pf . (Fürunfrankierte Pakete wird eiu Portozuschlag von 10 Pf . erhoben . ) 2 . Bei einem Gewichtevon über 5 KZ : a . für die ersten 5 KZ- die Sätze wie vorstehend unter 1 . , b . für jedes weitereKilogramm oder den überschießenden Teil eines solchen bis 75 lim 5 Pf . , über 75 bis 150 km10 Pf . , über l50 bis 375 km 20 Pf . , über 375 bis 750 km 30 Pf . , über 750 bis 1125 km40 Pf ., über 1125 km 50 Pf . Für Sperrgut wird das Porto um die Hälfte der vor¬stehenden Sätze erhöht. Zu einer Begleitadreffe dürfen nicht mehr als 3 Pakete gehören.Jedoch ist es nicht zulässig , Pakete mit Wertangabe und solche ohue Wertangabe mittelseiner Begleitadresse zu versenden. Nachnahme-Pakete müsse » jedes von einer besonderenAdresse begleitet sein . Sendungen mit leicht entzündbaren Stoffen sind von der Postbe-
förderuug ausgeschlossen . Wild , Geflügel usw . kann mit offen angebundener Adresse (haltbarbefestigter Fahue aus Pappe , Holz oder sonstigem festen Stoffe ) versandt werden.
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An Soldaten ' bis zum Feldwebel (Adresse usw . oben unter Briefe) gerichtete Pakete
ohne Wertangabe kosten bis zu 3 kg Gewicht ohne Unterschied der Entfernung 2V Pf ,

Tringende Paketscudungen werden am Bestimmungsort durch Eilboten abgetragen . Für solche
Paketsendungen hat der Absender bei der Einlieserung voraus zu entrichlen : das tarifmäßige
Paketporto , die Eilbestellgebühr und eine besondere Gebühr von 1 M.

Für Pakete mit Wertangabe uud die zugehörige Begleitadreffe ist außer dem entsprechenden
Porto für Pakete ohne Wertangabe ohne Unterschied der Entfernung eine Versicherungs¬
gebühr von S Pf . für je 300 M . oder einen Teil von 300 M , mindestens jedoch von 10 Pf.
zu entrichten.

Bei portopflichtigen Dienstseildungeii , welche nicht frankiert sind, wird das Zuschlagporto von
10 Pf . für Brief oder Paket nicht erhoben.

Für die Bestellung von Postsendungen an die Empfänger im Ortsbestellbezirke gelten folgende
Gebühren : Po stau Weisungen 5 Pf . ; Wertbriefe bis 1500 M . 5 Pf . , über l '

>00 bis
3000 M . l0 Pf . , höher 2V Pf . : für gewöhnliche und Einschreibpakctebei den Postämtern I ,
bis 5 IcK 10 Pf . , schwerer 15 Pf . , bei den übrigen Postanstalten bis 5 kK 5 Pf ., schwerer
10 Pf . ; für Wertpakete wie für Pakete ohne Wertangabe mindestens aber wie für
Wertbriefe . Im Laudbestellbezirke gelten besondere Sätze.

Postausweislarten werden von den Postämtern gegen eine Schreibgebühr von 50 Pf . ausgestellt

Ortsschnclldienst und Eilabholungsdienst siehe bei Telegraphenamt Seite I . 2 .

b . Nach dem Auslande.
(Wegeu der gewöhnlichen Briefsendungen nnd Postanweisungen nach Oesterreich -Ungarn , Luxem-

bnrg , den deutschen Schutzgebieten usw . siehe unter a .)

Briefe o -'er Kartenbriefe , Gewicht unbeschränkt, kosten nach allen Vereinsländern für die ersten
20 Kr krankiert 20 Pf . , für jede weiteren 20 Kr 10 Pf .

Dagegen unterliegen Briefe nach den Vereinigten Staaten von Amerika , die
auf dein direkten TLege ohne Vermittlung fremder Länder beföldert werden sollen , einem
ermäßigten Porto von 10 Pf . für jede 20 Kr . Für Briefe nach den Vereinigten Staaten
von Amerika, die über Frankreich oder England befördert werden sollen , gilt jedoch das
gewöhnliche Weltpostvereinsporto von 20 Pf . für die ersten 20 Kr und 10 Pf . für jede fol¬
genden 20 Kr.

Für unfrankierte Briefe und Postkarten wird der doppelte Betrag des Portos erhoben.

Nachnahmebriefe. Nachnahme nur bei eingeschriebenen Briefen zulässig ; zum gewöhnlichen Ge¬
bührensatz für die betr. Sendungen . Der Nachnahmebetrag ist gewöhnlich in der Währung
des Bestimmungslandes anzugeben. Meistbetrag : Belgien >000 Franken , Dänemark
720 Krouen , Frankreich 1000 Franken , Italien >000 Franken , Japan 400 Den , Luxemburg
800 Mark , Niederlande 480 Gulden , Norwegen 720 Kronen , Oesterreich-Ungarn 1000 Kronen ,
Portugal 800 Mark , Rumänien 1000 Lei , Schweden 720 Kronen , Schweiz 1000 Franken ,
Serbien 1000 Franken .

Briese mit Wertangabe sind nur uach einem Teile der Vereinsländer zulässig . Frankozwang .
Zwischen den Freimarken muß ein Zwischenraum gelassen werden. Die Wertangabe muß
ans der Adresse iu Buchstaben nnd in Zahlen , in deutscher Währung, augebracht fein.

Das Porto ist meist dasselbe wie für Einschreibbriefe gleichen Gewichts , hierzu kommt
noch eine Versich er nngs gebühr . Meist betrag : Belgien 8000 Mark , Bulgarien
8<>00 Mark . Dänemark unbeschränkt, Frankreich 8000 Mark, Griechenland unbeschränkt,
Großbritannien uud Irland 8000 Mark, Italien 8000 Mark , Japan 8000 Mark , Luxemburg
8000 Mark , Montenegro unbeschränkt, Niederlande 20000 Mark , Norwegen unbeschränkt,
Oesterreich- Ungarn unbeschränkt, Portugal 8000 Mark , Rumänien unbeschränkt, Rußland
96 000 Mark, Schweden , Schweiz und Serbien unbeschränkt, Spanien 8000 Mark .
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Postkarten (zu nehmen sind eigens für den internationalen Verkehr bestimmte ) 10 Pf ., mit Ant¬
wort 2V Pf .

Drucksachen bis zum Gewicht von 2 für je 50 Ar 5 Pf .

Geschäftspapiere bis zum Gewicht von 2 KZ-, für je 50 ^ r 5 Pf . , mindestens aber 20 Pf .

Warenproben bis zum Gewicht von 350 Kr , für je 50 ^ r 5 Pf . , mindestens aber 10 Pf .

Einschreibgebühr für Briefe , Postkarte » . Drucksachen , Geschäftspapiere uud Warenproben beträgt
20 Pf ., für etwaigen Rückschein 20 Pf .

Rückscheine nach dem Vereinsausland beschränkt zulässig .

Eilsendungen nach den meisten größeren Ländern zulässig . Eilbestellgebühr von 25 Pf . im vorauZ
zu entrichten .

Internationale Antwortschcine siud zum Preise vou 25 Pf . bei bestimmten Postanstalten erhältlich .

Postanweisungen , Hierfür kommt nach dem Auslande ein besonderes Formular zur An¬
wendung . Der Postanweisungsbetrag ist gewöhnlich in der Währung des Bestimmungslandes
anzugeben . Die Gebühr beträgt nach den meisten Ländern 20 Pf . für je 40 M , Näheres
ist bei den Postanstnlten zn erfragen . Meist betrag : Belgien 1000 Franken , Bulgarien500 Franken , Dänemark 720 Kronen , Finnland 360 Kronen , Frankreich 1000 Franken ,
Griechenland (beschränkt ) 1000 bzw . 500 Franken , Großbritannien 40 Pfd . Sterl . , Japan400 Aen , Italien 1000 Franken , Montenegro (beschränkt ) 1000 Franken , Niederlande
480 Gulden , Norwegen 720 Kronen , Portugal 800 Mark , Rumänien ( beschränkt ) 1000 Lei ,Rußland 300 Rubel , Schwede » 720 Krouen , Schweiz 1000 Franken , Serbien 1000 Franken ,Vereinigte Staaten 100 Dollars .

Telegrapliische Postanweisungen sind nach fast allen europäischen Ländern in demselben Umfangewie gewöhnliche Postanweisungen zulässig . Gebühren : die gewöhnliche Postanweisungsgebühr ,die Gebühr für das Telegramm .

Postaufträge zur Geldeinziehnng . Die Gebühr ist dieselbe wie für einen Einschreibbrief von gleichem
Gewicht . Zulässig uach Belgien , Chile «beschränkt ) , Dänemark , Frankreich , Italien , ,ttreta
(beschränkt !, Luxemburg , Niederlande , Norwegen , Oesterreich -Ungarn , Portugal , Rumänien ,Schweden , Schweiz , Serbien , Türkei (beschränkt ) , Tunis (beschränkt ) .

Postpakete ( Frankozwang ) . Die Größe der Pakete ist zum Teil Beschränkungen unterworfen .Die Aufsk >rift der Adresse hat in lateinischer Schrift zu erfolgen . Für die Begleit ( Poslpaket )-
Adresse sind besondere Formulare zu benutzen . Beizugeben sind je nachdem 2 bis 4
Zollinhaltserklärungen . Briefe dürfen nicht beigepackt werden . Schriftliche
Mitteilungen anf der Begleitadresse sind meist nnzu lässig . Porto nach Belgien bis5 80 Pf . , Brasilien bis 3 Ks M . 3 .20 , Bulgarien bis 5 k ? M . 1 .30 , Dänemark bis5 kg - 80 Pf . , Finnland bis 5 kK M , 1 .40 bis M . 2 .40 , Frankreich bis 5 KZ K0 Pf . bis M . 1,20,Griechenland bis 5 kK M . 1 .40 bis M . 2 .20 , Großbritannien und Irland bis 5 M . 1. 10 bisM . 2 .20 , Japan bis 5 KZ- M . 1 .80 bis M . 5 .— , Italien bis 5 Ks M . 1.40 , Luxemburg bis5 kx 50 Pf . , Montenegro bis 5 kx M - 1 .60 , Niederlande bis 5 kx - 80 Pf . , Norwegen bis5 KZ M . 1 . — bis M . l .60 , Oesterreich -Ungarn bis 5 Kg- 50 Pf . , Portugal bis 5 KsM . 1 .80 bis M . 2 .20 , Rumänien bis 5 KZ- M . 1 .40 , Rußland bis 5 KZ M . 1,40 bis M , 2 .40 ,Schweden bis 5 KZ M . 1 .60 , Schweiz bis 5 kx 80 Pf . , Serbien bis 5 Ks- M . 1 . — bisM . 1 .20 , Spanien bis 5 KZ M . 1 .40 bis M . 1 .60 , Türkei bis 5 kg - 80 Pf . bis M . 2 .60,Tunis bis 5 KZ M . 1 .80 bis M . 2 .—, Vereinigte Staaten von Amerika bis 5 Ks M . 1 .40bis M . 3 .50
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Verzeichnis der Postorte '

nach welchen von Karlsruhe aus Pakete bis 5 einschl . 25 Pf . kosten ( I . Zone) .

Abftatt <Württ .) .
Achenheim .
Achern (Baden ).
Affaltrach (O .-A .Wcins -

berg ).
Affolterbach .
Aglasterhansen .
Aichhalden (O .-A .

Oberndors ) .
Aidlingen .
Aistalg .
Albershausen (Württ .).
Albersweiler
Albisheim
Albsheim (Pfalz ) .
Aldingen (O .-A . Lnd -

wigsbnrg ).
Allerheiligen (Kloster ) .
Allfeld (A . Mosbach ) .
Alpirsbach .
Alsenborn .
Altbach .
Altdorf (O . - A . Böb¬

lingen ).
Altdors (Pfalz ) .
Altcckeiidors .
Altenheim .
Altcnsteig .
Altheim (Pfalz ) .
Altheim (O .-A. Horb ) .
Althengstett .
Althütte (Wg .).
Altinge » (O .-A . Herren¬

berg ) .
Altlciningc » .
Altlugheim .
Altnendorf ( A . Heidel¬

berg ) .
Altripp .
Altschweier .
Annweiler .
Appenweier .
Arzheim (Pfalz ).
Asbach (Baden ) .
Asperg (Württb .) .
Asselheim .
An (Rhein ).
Ane (A. Dnrlachi .
Aneilheiin ( A. Kehl ) .
Anenstein .
Aiterbach ( A . Mosbach ).
Avolsheim .

Babstadt .
Backnang .
Bad Dürkheim .
Baden -Baden - Lichtental
Bärental ( Lothr . ) .
Baiersbronn .
Baiertal (A . Wiesloch ) .
Baisingen .
Balingen .
Balg (A. Baden ) .
Baltmannsweiler (Wg .)
Bammental .

! Bannstein (Lothr .) .
Barbelrot .
Barge » (A . Sinsheim !.
Banerbach (A. Brette »).
Bauschlott .
Bebenhause » .
Beerfelde » .
Beiertheil » .
Beihmge » (Neckar ).
Beilstei » (Wiirtt .) .
Beindersheim .
Bemheim (Ullterels .)
Bellheini .
Bempflingen .
Benningen ( Neckar ) .
Bensheim .
Berg (Psalz ) .
Bcrghauscn (A .Durlach ) .
Berghansen (Pfalz ).
Bergzabern .
BerlheimlO .- A .EMing .)
Berlichingen .
Bermcrsbach (Murgtal ) .
Bernhansen .
Berwangen .
Besenfeld .
Besigheim .
Betzingen .
Beuren (O .-A . Nür¬

tingen ) .
Bentelsbach .
Biberach (Baden ) .
Biberach (O .-A . Heil -

bron ») .
Biebermühle .
Biedesheim .
Bieringen (O .- A . Horb ) .
Bieringen (O .-A . Kiin -

zelsau ) .
Bietigheim ( A. Rastatt ) .
Bietigheim (Wiirtt .) .
Billigheim (A. Mosbach ) .
Billigheim ( Pfalz ) .
Binan .
Binsdorf .
Birkenau (Odenwald ) .
Birkenfeld (Wiirtt .) .
Birkenhördt .
Bischheim -Hönheim .
Bischweier (A. Rastatt ) .
Bischweiler (>tr . Hage¬

nau , Els .).
Bisiugen (Hohenzollern ) .
Bissingen ( Enz ) .
Bitsch .
Bittenfeld (Württ .) .
Bitzfeld (Wiirtt .) .
Blankenlochs .Karlsr .) .
Bobenheim ( Rhein ) .
Bobental .
Böchingen (Württ .) .
Böbingen (Pfalz ).
Böblingen .
Böchingen .

Bockenheim (Pfalz ) .
Bollingen .
Bodelshanfen .
Bodersweier
Böhl - Iggelheim .
Bolanden .
Bondorf (O .-A . Herren -
Bollfeld . berg ) .
Bonlanden (O .- A.

Stuttgart ).
Bönnigheim .
Börrstadt .
Bothnang .
Bottenbach .
Brackenheil » .
Breidenbach (Lothr .) .
Brettach (O .-A . Neckar -

fillin ).
Bretten .
Bretzseld (Wiirtt .) .
Breuschwickcrsheim

( Unterels .) .
Bronllweiler .
Bröizingeil - Pforzheilll .
Bruchhansen (A. Etil . ).
Bruchsal .
Brilchweiler - Bärenbach .
Brühl (A .Schwetzingen ) .
Brnmath .
Büchelberg (Pfalz ).
Büchenbronn .
Bltchsweiler .
Äihl (Baden ) .
Bühlertal (Baden ).
Bulach (A . Karlsruhe ) .
Bundenthal .
Burg Hohenzollern .
Burgstall (O .-A . Mar¬

bach ) .
Burladillgen (Hohen¬

zollern .)
Burrweiler .
Bürstadt (Hessen ) .
Busenbach (A. Ettl .).
Busenberg .

Calmbach .
Calw .
Cannstatt .
Carlsberg b. Grünstadt .
Clause » .
Cleebronn .
Conweiler .

Dachstein .
Dahn .
Dallan .
Dalsheim (Rheinhessen ).
Tambach (Kr . Hage » a »,

Elsab ).
Danneilfelz .
Dannstadt .
Daueiidorf .
Daxlanden .
Deckenpfron » ( Württ .)

Degerloch .
Degmare ( Wiirtt .) .
Deidesheim .
Deizisau (Württ ).
Denkendorf (O .-A.

Eßlingen ).
Derendingen (O .-A .

Tübingen ).
Dettenhausen .
Dettingen (Hohenzoll .) .
Dcttillgen (» . Teck ).
Dettweiler (Unterels .).
Deufringen .
Diedelsheim (A .Bretten )
Diedesfeld .
Diefeubach (O .- A .

Manlbronn ) .
Dielheim .
Diersburg .
Mersheim .
Dietlingen .
Dill -Weißenstcin (Bad .)
Dilsberg (A. Heidelbg, ).
Dingsheim (Kr . Straß -

bnrg ).
Dirmstein .
Ditzingen .
Dobel (O .- A . Nenen -
Döffingen . bürg ).
Donsieders .
Dornhan .
Dornstetten .
Dörrenbach .
Dossenheim (Baden ) .
Dossenheim (Kr .Zabern ).
Dotternhauseu .
Dreisen .
Drusenheim (Ullterels .)
Dndenhofen (Pfalz ).
Dühren ( A . Sinsheim ) .
Dnndenheim . >
Dullningen .
Dnlizenheim ( U.-Els .).
Dnrbach ( A. Offellbnrg ) .
Dnrlach .
Dnrmcrsheilll .
Dürrenbach .
Dürrmenz .
Dürrn (A. Pforzheim ).
Dnsjlingen .
Dnttweiler .

Eberbach (Baden ) .
Eberdingen .
Ebersbach (O .-A . Göp¬

pingen ) .
Eberstadt (Württ .) .
Ebertsheim .
Ebhansen .
Echterdillgen .
Eckbolsheim ( Unterels .) .
Edenkobe » .
Edesheii » ( Pfalz ) .
Edigheim .
Edingen .

Esslingen ( Württ . ).
Eggensteill .
Ehningen (O .-A . Böbl . >
Eiclitersheini ^
Eisellberg (Pfalz ) .
Eifental .
Eisiiigen (A. Pforzh .).
Elchesheim (A. Rastatt ) .
Ellerstadt .
Cllhofe » ( Württ . ) .
Ellnlc »di » gcll ( 'A.Psorz -
Elmstci ». heim ) .
Elseiiz .
Eltilige » (Württ .) .
Ellliningen (Württ .) .
Ellipfingell .
Endersbach .
Engstlatt .
Eningeli (n . Achalin ) .
Enkellbach .
Ensingen (Wiirtt .) .
Entringen .
Enzberg .
Enzklöstcrle .
Enzweihingen .
Epsenbach .
Epsendorf .
Eppelheim ( A . Hdlbg .) .
Eppenbrunn .
Eppiugeu .
Erdmannhansen .
Erfenbach .
Erfweiler b. Dahn .
Ergeuzingen .
Erlenbach «O .-A .

Neckarsulm ).
Erlenbach b . Dahn .
Erleubach b . Kandel .
Erligheim .
Ernsbach ( Württ .)
Erpolzheim .
Ersinge ».
Eschali ( Elsak ) .
Eschbach (Pfalz ) .
Eschelbach .
Eschelbronn .
Eschenau (O .-A. We !nS -
Eielssürth . berg )
Essingen (Pfalz ) .
Eislingen (Neckar ) .
EStal .
Ettendorf .
Ettlingen ( Baden ) .
Enssertal .
Eutingen (Baden ) .
Eutingen (Württ .) .
Ehach .

Fahrenbach .
Faulenbach .
Fegersheii » .
Feldrennach (Württ .).
Fellbach .
Feildellheini .
Fenerbach .

" Das Verzeichnis ist auch dnrch dell Briefträger zum Preise Pon 20 Pf . erhältlich .
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.vifchbach (Pfalz ) .
Flacht ( Wiirtt .) .
Fleringen .
Flein .
Flemlingen .
Flomersheim - Eppstein.
Flnorn .
Forbach (Baden ) .
Fovchheim (A . Ettl .) .
Forchtenberg .
Forst (Baden ) .
Forst ( Pfalz ) ,
.vrankenbach (Wiirtt .)
Fraukeneck.
Fraukenstein (Pfalz ) .
Frankenial (Pfa >z) .
Frankweiler .
Freckenfeld.
Freiersbach .
Freimersheim .
Freinsheim .
Freisbach .
Frendenftadt .
Frendenstein (Württ . )
Frendental (Würn .) .
Frickeuhanfeu (Wiirtt .) .
Friedelsheim .
Friedrichsfeld (Baden ) .
Friedrichsruh ? (Wiirtt .) .
Friedrichstal (Baden ).

(Wiirtt .)
Friesenheini (Pfalz ).
Friolzheiin .
Fröschweiler (U.-Elf .?.
Fro >nmern .
Fiirfeld ( Wiirtt .) .
Fiirdenheim (Uuterelf.) .
Füith (Odenwald ).
Fnßgönuheim .

Gärtringeu .
Gaggenau (Murgtal )
GaiSburg -Stutigart
Gambsheim ( U.- Elsaß ),
Ganishnrft .
Gechingen(O .- A . Calw ).
(Geinsheim (Pfalz ) .
Geislingen (O .-A . Ba¬

lingen) .
Geißelhardt .
Gcnimiugen.
Gemmrigbeim (Wiirtt .).
Gengenbach.
Genkingeu.
Geradstetten .
Gerlingen (Wiirtt .) .
GernicrSheini .
Geriisbach (Murgtal ).
Gerobach (Pfalz !.
Gendertheini .
(Gimmeldingen.
«Vlatten (Wiirtt .).
Gleisn >eile >.
Göbrichen (Amt Psorz

heim ) .
Gochsen (Wiirtt .) .
Gochsheim (Baden ) .
Göcklingen.
(Vodranistein.
I'iollheiin.
Gomaringen ( O .- A .

Rentlingen ).
(VonmierSheini.
Gondelsheim ( Amt

Bretten ) .
Gönnlieim.
^iönningen.
(Göppingen.
GörSdorf (Els.).

Göttelfingen (O .-A .
Frendenstadt ) .

Götzenbrück .
Graben ( A . Karlsnihe ) .
Giäsenhansen ( Württ . ).
Gressern .
Grethen .
»Griesbach (Nenchtal)
Gronibach .
Großaspach .
Großbottwar .
Großeicholzheiu>.
Großel fingen.
Grogerlach .
Großgartach .
Großheppach.
Großingersheim .
Großkarlbach .
Großniedesheini .
Großsachsen.
Großsachsenheim.
Großsteiuhansen .
Grötzingen ( A . Dnrlach ) .
Grötzitzgen (O.-A. Nür¬

tingen ) .
Grunbach (O .-A .

Schorndorf ) .
Griinstadt .
GrünwetterSbach .
Griinwinkel .
Gruol .
Gugenheim ( Eliaß ).
Güglingen .
Gündringeu .
(Aültliugeu ( Würit .) .
Gültstein (Wnrlt .).
Gunibrechtshofen ( II .-

Elf . ) .
GnndelSheiin . (Wiirtt ) .
GnnderShosen U.- Ets.).
Gündriugen .
Gutach ( A . Wolfach) .

Haardt (Pfalz ).
Sagenan ( Elsaß ).
Hagenau , (Elf .) Schieß¬

platz.
Hageubach.
HagSseld.
Haigerloch.
Hainfeld IPfalz ).
Haiterbach.
Sambach (Pfalz ) .
Hambrücken.
Hanimelbach.
Handschnhsheim.
Hangenbieten ( II .-Els.).
Hanhofen.
Hanweiler (Lothr .) .
Hardenburg
Harthansen .
Harxheim (Pfalz ) .
HaSpelscheid .
Haßloch (Pfalz ) .
Saßmersheim (Neckar ).
Hatten .
Hatzenbühl.
Haubersbronn .
Haueneberstein.
Hauenstein (Pfalz ) .
Haniach.
Hausen (Killertal ).
Hahua .
Hechingen.
tzeddeshcini (Baden ) .
Hedelfiugen .
Heidelberg .
Heidelberg-Handschnhs-

heim.

Heidelberg- Schlierbach .
Heidelsheim (A . Bruch -

i ° l) .
Heilbronn (Neckar ) .
Heiligenstei» (Psalz ) .
Heiligkrenzsteinach (A .

Heidelberg ).
Heimcrdingen (Wiirtt .) .
HeimSheini ( Württ .) .
HeinSheim (Baden ).
Helmstadt ( Baden ) .
Heltersberg .
Hemmiugen (Wiirtt .1.
Heinsbach.
Heppenheini (Bergstr . ) .
Heppc » heim ( Rheinhess.).
HerliSheini ( Unterels. .
Hermersberg .
Herrenalb .
Serrenberg .
Herrnsheim (Kreis

Worms ) .
Herschberg.
Gerblingshausen .
Herxheini.
Heslach (Stnttgart ) .
Senheim .
Hessigheim.
Hettenleidelheim.
Henchelheimb. Franken¬

tal .
Hildrizhausen (Württ .).
Hilsbach .
Hintcrweidcnthal .
Sirrlingen .
Hirsan (O.-A . Calw ).
Hirschhorn (Neckar ) .
Hirschlanden (Wiirtt .) .
Hochberg(O .-A.Waibl .).
Hochdors (O .-A. Horb ).
Hochdorf (O .-A . Vai¬

hingen) .
Hochdors (O .- A . Kirch

heim ).
Hochdorf (Pfalz ).
Hochfeldeu.
Hochspeyer.
Hockenheim .
Hofen ( Elsasi) .
Höfe » ( Enz Wiirtt .V
Sossenheim.
Sofheim (Kr.Benzheim) .
Sofingen .
Hofweier (A . Offenb.) .
Höheinöd.
Söhfröscheu.
Hohenheini.
Solzgerliugeu .
Holzbeini ( Els.)
Sonan (Wiirtt .) .
Hopsau.
Horb (Neckar ).
Horchheim (Nheinhess.) ,
Hörden (Baden ) .
Hördt ( Elsag ) .
Hördt (Psalz ).
Hornbach.
Hornberg (Schwarz¬

waldbahn ) .
Horrenberg (A .Wiesloch)
Horrheim (Wiirtt .X
Hosfcnberg ( Amr Wies -

loch) .
Hnchenfeld.
Hüstenhardt .
Hügelshcim (A.Rastatt ) .
Hnnspach (Elsaß ) .

Hutteuheim ( A . Brnch-
fal ) ,

Jagslfeld .
Jagsthausen (O .-A .

Neckarsalm) .
Ichenheim .
Iffezheim ( A . Rastatt ).
Iggelheim .
Ilbesheim (b. Landau

Pfalz ) .
Illingen (Wiirtt .) .
Illkirch -Grafenstadeu .
JlSfeld
Ilvesheim ( A . Mann -
Jinuau . heim ).
Imsbach .
Jngenheim (Pfalz ) .
Ingweiler .
Insheim .
Jockgrim .
Iöhlingen ( A . Dnrlach ) .
Zspringen .
Ittenheiin ( Unterels.)
Ittersbach (Baden ) .
Jttlingen .
Jnngingen (Hoheuzoll.)

Käfertal .
Gailbach (Odenwald ) .
Kaiserslautern .
Kallstadt .
Kaltenbach.
Kaltenhausen (U.- Els.) .
Kaltental .
Kandel (Langen -) .
Kappelrodeck.
Kappelwindeck.
Kapsweyer .
KarlSdorf .
Kebl.
Kerzeuheim
Ketsch (A . Schwetzingen)
Kieselbronn .
Kilchberg (Wiirtt .)
Killer.
Kilstett (Unterels .).
Kindenheim
Kirchardt .
Kirchberg (Murr ) .
KirchentellinSfnrt .
Kirchhanseu.
Kirchheim (a . d . Eck) .
Kirchheim (A . Hdlbg .) .
Kirchheini (Neckar ) .
Kirchheim ( nntcr Teck)
.Kirrlach .
Kirrweiler .
Kirschhausen(Odeuw .).
Kleebnrg .
KleinaSpach.
Kleinbottwar .
Kleineicholzheim.
Kleinfischlingen.
Kleingartach .
Kleiuliauseu .
Kleinkarlbach.
Kleinsteinbach ( Amt

Dnrlach ) .
Klingenberg (Wiirtt .) .
Klingen-Heuchelheim,
Kliugeniniinster .
Klosterreichenbach.
Kniebis (Wiirtt .) .
Kniclingen .
Knittelsheim .
Knittlingen .
.Knöringen .
Kochendors (Wiirtt .) .

KochersteinSfeld.
Kocherturn (Wiirtt .) .
Kohlberg (Württ .) .
Kolbsheim .
Kollweiler .
Köngen (Württ .)
Königsbach (Baden ) .
Königsbach (Pfalz ).
Königshofen ( Elsaß ).
Korb (O .- A . Waibling .)
Kork.
Korntal (Württ .) .
Kornwestheim.
Kronau ( Baden ) .
Kronenbnrg -Straßbnra

( Elsaß ).
Kuhardt .
Kuppenheim (Murgtal ).
Kuppiugeii (Wiirtt .) .
Kiirubach.
Kurzenhausen .

Lachen (Pfalz ) .
Ladenbnrg .
Lambrecht.
Lambsheim .
Lampertheim .
LampertSmühle - Otter¬

bach .
Lampoldshausen .
Landau (Pfalz ).
Langenbeutingen .
Laugenbrand (Murgtal ).
Langenbrückeu (Baden ) .
Laugenkaudel .
Langensteinbach.
Lange» sulzbach (U.-Els.) .
Langnieil .
Laudeubach(A. Weiuh .).
Lauf (A . Bühl ) .
Lausten ( Neckar ).
Laumersheim .
Lauteubach (Reuchtal ).
Lauterbach ( Wiirtt .)
Lauterburg ( Elsaß ).
Lautersheim .
Legelshurst .
Lehreusteinsfeld .
Leinien (Baden ) .
Leimen ( Pfalz ) .
Leimersheim .
Leinfelden (Württ .) .
Leinstetten .
Leistadt.
Lembach
Lemberg (Lothringen ).
Lemberg (Pfalz ).
Leonberg .
Leonbronn .
Leopoldshafen .
LenterShaufen (Baden )
LenteSheini.
Lichtenau (Badens
Lichtenberg ( Elsaß ) .
Lichtental siehe Baden -

Baden .
Liebenzell.
LiedolSheim(A.KarlSr .)
Lienzingen.
Limbach ( A.Buchcn).
LindenselS.
Liugenseld.
LingolSheim .
Linkenheim.
Li »senhoscn.
Li » x.
Lippoldsweiler .
Löchgan.
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Loffenau,
Lohrbach (A. Mosbach).
Lorsch (Hessen ),
Loßbnrg .
Löwenstein ^Württ, ).
Lndwigsbnrg .
Lndwigshasen (Rhein ) ,
Lndwigswinkel ,
Lustadt ,
Lustnau (Württ, ) ,
Lützelsachsen ,
Liitzenh ^rdt (O .- A .

Horb ) .

Manolsheim (Kr . Zab .) .
Magstadt ,
Maichingen .
Maikannner ,
Maikainmer -Kirrweiler ,
Maiuhardt ,
Malmsheim ,
Matsch (Amt Ettlingen ) ,
Malsch lAmt Wiesloch) ,
Mannheim ,
Mannheim -Käfertal ,

„ - Neckarau,
„ -Waldhof .

Marbach (Neckar ) .
Marieutal (Elsaß ) .

(Pfalz ).
Markgröningen ,
Marlen ,
Mauenheim ,
Marnheini .
Marxzell .
Massenbachhawen.
Maßweiler .
Maudach ,
A>aner (A , Heidelb.) .
Maulbroun ,
Maxan (A , Karlsruhe ).
Mardorf (Pfalz ).
Maximiliausau ,
Mechrershein, .
Meckenheim (Pfalz ) ,
Meckenheim (Baden ) .
Mehlingen -Nenkirchen.
Meimsheim .
Meiseutal ,
Memprechtshofen ,
Menzingeu.
Merklingen (O, - A,Leon-
Merzalleu , berg,)
Merzweiler ,
Mellingen (Württ, ) .
Medingen ,
Büchelbach (A , Rastatt ) ,
MichelfeldlA,Sinsheim )
Mietesheim ( Unt,- Els.)
Minfeld .
Miugolsheiiu .
MittelhaSlach ,
Mittelhauseu (Elsaß ).
Mittelstadt ,
Mitteltal ,
Möckuiühl.
Möglingen (O .- A ,

Ludwigsbnrg ) ,
Möhringen (a , d , Fild ),
Momiueuheim (Elsaß ),
Monsheiin (Hessen ) .
Mönsheim .
Moorlantern .
Moos (A Bühl ).
Mörleubach (Odenwald )
Mötsch (A . Ettlingen )
Mörzheim .

Mosbach (Baden ).
Mosbach (A . Achern).
Wössingen,
Mothern ,
Mötzinge» (O .-A. Her-

renberg ) .
Muggensturm .
Mühlacker.
M !ihlbach(A,Epp !ugeu).
Mühlen (Neckar ).
Miihlenbach.
Mühlhansen (O .-A .

Cannstatt ),
Mühlhansen ( A, Pforz¬

heim),
Mllhlhaufeu ( A, Wies¬

loch ) ,
Mühlhauseu (K,Zabern ) ,
Mühringen .
Münchingen (Württ ) .
Münchweiler (Rodalb ).
Mnndelsheim (Württ .) .
Muudeuheim .
Mnndolsheim (Elsaß ) .
Münster (O .-A . Cann¬

statt).
Münzesheim .
Mnnztal -St . Louis

(Lothr .).
Tiurr .
Murrhardt .
Mußbach.
Mutterhauseu ,
Mutterstadt .

Nagold .
Nebringen .
Neckarau,
Neckarbifchofsheiiu,
Neckarbnrken(A .Mosb, ),
Neckarelz.
Neckarrems.
Neckargartach.
Neckargemünd.
Neckargerach (Baden ) .
Neckargröningen,
Neckarhausen ( Amt

Mannheim ),
Neckarhauseu (Hoheu-

zollern ) .
Neckarhausen (O .-A.

Nürtingen ) .
Neckarsteiuach.
Neckarsuliu,
Neckarleuzlingen,
Neckartailfingen,
Ncckarweihingen.
Neckarwestheim.
Neckarzimmern.
Nehreu .
Neibsheim ,
Neidenfels .
Neidenstcin,
Nellingen (O .-A . Eß¬

lingen ) .
Nenbnlach ,
Neuburg (Rhein ) .
Neudeuau ,
Nendorf (A, Bruchsal) ,
Nendorf (Elsaß ).
Nenenbnrg (Wiir ' t.).
Neneuhaus (Württ, ) .
Nenenstadt (Kocher) .
Neuenstein.
Neuffen,
Nenfreistetl (A , Kehl) ,
Nenhausen ( A . Pforzh .).

Neuhauseu (a . d. Fild .) .
Neuhemsbach,
Neuhofen ( Pfalz ) .
Neuhütteu (Württ .) .
Neulauter » ,
Neuleiuiugeu .
Neulnßheim ,
Nennkirchen (Baden ).
Neil-Offstein (Pfalz ).
Neupfotz ,
Neurod (A, Ettlingen .)
Neusatz (Baden ),
Neustadt ( a . Haardt ),
Neuthard ( A,Bruchsal ) .
Neuweier (A , Bühl ),
Neuweiler .
Neuweiler (O .- A .Calw) ,
Niederbrouu .
Niederbühl (A. Rastatt )
Niederflörsheim ( Rhein-

Hessen) .
Niederhochstadt,
Niederkirchen b. Deides¬

heim.
Niederlaurerbach (Uuter-
Niederuau . Elf .).
Niederröderu .
Niederschäffolsheim

( ll, -Elsaß ) ,
Niederschlettenbach.
Niederfchovfheinl,
Niedersimten.
Niefern ,
Nordheim (Hessen ) .
Nordheim ( Württ, ) .
Nordrach .
Nordstetten .
Nnfringen .
Nürtingen .
Nnßbach (Renchtal ) .
'Nußdorf (Pfalz ).
Nußdorf (Württ .).
Nußloch.

Ober -Abtsteinach(Odeu-
wald ).

Oberachern ,
Oberbetschdorf tll, - Els,)
Oberboihingen .
Oberbronn ,
Oberderdingen ,
Oberdielbach (A,Eberb .)
Obereifesheiin .
Oberfinkcnbach.
Obergimpern .
Obergrombach ( Amt

Bruchsal) .
Oberharmersbach .
Oberhansbergen ,
Obei Hansen (A .Bruchs.) .
Oberhofen (Kr .Hageuau

Elf .) .
Oberlettingen .
Oberkirch (Baden ) .
Oberkollwangen (O .-A,

Calw ) .
Oberlenningen .
Obermodern <U.- Elsaß ).
Oberndorf lNeckar) ,
Oberotterbach .
Oberöwisheim .
Oberprechtal .
Oberriexingen (Württ .)
Oberfasbach (A .Achern),
Oberschäffolslieim (Kr,

Straßburg ),
Oberschefflenz,

Oberschopfheim,
Oberseebach.
Obersteinbach.
Oberstenfeld.
Oberral (O .-A . Fren -

denstadt).
Obertsrot (Mnrgtal ).
Obertürkheil » ,
Obrigheim (Baden ),
Obrigheim ( Pfalz ) .
Ochfenbach (Württ .) .
Odenheim (Baden ) .
Oedheim.
Offenan ,
Offenbach (a , Qneich) ,
Offenburg (Baden ) .
Offendorf .
Oeffingen (Württ .)
Offstein (Kr. Worms ) ,
Ofterdingen .
Oftersheim .
Oggersheim .
Ohmenhausen ,
Oehriugeu .
Ohrnberg .
Oelbronn ,
Olnhansen ,
Oensbach (A , Achern).
Onstmettingen .
Oo^.
Oppau .
Oppelsbohm .
Oppenan (Renchtal ) .
Oppenweiler .
Ortenberg (Baden ) .
Osthofen al .-Els.) .
Oefchelbronn .
Oßweil .
Oestringen (A, Bruchs,) ,
Oethliugen (Württ . ).
Oerigheim .
Oetisheim .
Ottenau .
Ottenhausen (Württ, ) ,
Oltenhöfen ,
Otterberg ,
Ottersdorf (Baden ) ,
Ottersheim b.GermerS -

hcim
Otterstadt ,
Ottersweier ,
Ottniarsbeim (Württ, )
Owen (Wültt .)
Owingen ( Hoyeuzoll,).

Perouse (Württ, ) ,
Peterstal (Renchtal ),
Pfaffenhofen ( Elsaß ) ,

( Württ, ),
Pfalzgrafenweiier .
Pfauhansen (Württ, )
Pfeddersheim (Kreis

Worms ) .
Pfedelbach .
Pfeffingen (O .-A .

Balingen ).
Pfiffligheim .
Pforzheim .
Pforzheim -Brötzingen.
Pfullingen .
Philippsburg (Baden )
Philivpsbnrg (Lothr, ).
Pirmasens .
Plankstadt .
Plattenhardt .
Pleidelsheim .
Plieningen .

Pliezhausen,.
Plittersdorf ( Baden ) .
Plobsheim (U,- Els,) ,
Plochingen ,
Plüderhanfen ,
Poppenweiler .
Preuschdorf .

Ouatzeuheim.

Ramberg (Pfalz ).
Ramsen,
Rangendingcn ,
Rappenau (Bz, Karlsr, )
Rastatt . ,
Rauenberg .
Rechberghausen,
Rechtenbach (Pfalz ) .
Reichenbach ( Amt Ett¬

lingen ) .
Reichenbach ( A . Lahr ) ,
Reichenbach (a,d . Fils ).
Reichshofen,
Reichstett (Elsaß ) ,
Reifenberg (Pfalz ) ,
Reihen,
Reilingen .
Renchen.
Renningen .
Reutlingen .
Rexingen .
Rheinau (Baden ) .
Rheinbischofsheim.
Rheingönnheim .
Rheinhausen (Baden ).
Rheinsheim ( A .Bruchs.)
Rheinzabern ,
Rhodt (Pfalz ) .
Richen.
Riedselz,
Rieschweiler,
Rimbach (Odenwald ),
Ringcndors (Kreis

Straßburg ) ,
Rinnthal ,
Rintheim ,
Rippoldsau ,
Rittersbach ,
Rittershofen .
Rodalben ,
Rödersheim .
Rötenberg (O, - A .

Oberudorf >,
Rohrdach (A, Hdlbg, ) .
RohrbachlA .Eppingen >.
Rahrbach b.LandantPs ) .
Rohrbach (A Sinsheim )
Rohrdorf (O .-A , Na -
Roigheim gold)
Romansweiler ,
Rommelshanfen

(Württ, ) ,
Roppenheini ( U,-Els,) ,
Röschwoog,
Rosenfeld «Württ, ),
Roth lBaden ).
Rothbach.
Rothenfels (Baden ) ,
Rortenbnrg (Neckar ).
Roxheim (Pfalz ).
Rnchheim,
Rnchsen( A . AdelSheim) .
Rndersberg .
Rnhestein,
Ruith (Württ .).
Rülzheim.
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Rumblich ,
Rnnzeuheim .
Rüppurr ,
Ruprechlsan .
Rußheim .
Rllteslieiin .

Salmbach (Elsaß ) .
Salzsletten .
St . Ilgen ( A . Hdlbg .) .
St . Leon (A . Wiesloch ).
St . Martin (Psalz ).
Saud lA . Bühl ) .
Sandhausen ( Amt

Heidelberg ).
Sandbosen ( A. Mann¬

heim ) .
Sandweier .
Sasbach (A . Achern ) .
Sasbachwalden .
Schafhausen (Würlt .) .
Schaidt .
Schapbach .
Scharnhausen ( Württ .) .
Scharrachbergheim .
Schatthauseu (Amt

Wiesloch ).
Scheibenhardt (Psalz ) .
Scheukenzell .
Scherzheiin ( A. Kehl ) .
Schifferstadt .
Schiltach .
Schiltigheim .
Schirrheim .
Schlatt (Hohenzolleru ) .
Schleithal .
Schlierbach (Baden ) .
Schlüchtern (Baden ).
Schmalenberg .
Schmiden .
Schnaith .
Scböckillgeu (Württ, ).
Schöllbronn (A . Ettl . ) ,
Schönberg «O .-A .

Neuenbürg ).
Schönaich .
Schönau ( Amt Heidelb .),
Schönau (Pfalz ) .
Schönberg (Baden ).
Schönberg (Hessen ) .
Schöumüuzach ,
Schömal (Wnrtr .)
Schopfloch (O .-A . Freu -
Schopp . denstadt )
Schorbach ,
Schorndorf (Württ .).
Schramberg .
Schriesheim ,
Schutterwald .
Schwaigern (Württ .) .
Schwaikheim .
Schwanheim (Pfalz ) .
Schwann .
Schwarzach (A . Bühl ) .
Schwegenheim (Pfalz ) .
Schweigen (Pfalz ) .
Schweighause » (Elsaß ) ,
Schwetzingen .
Schwieberdingen .
Schwindratzheim .
Seckach .

Seckenheim .
Seebach (Amt Achern ) .
Seelbach (A . Lahr ) .
Selz .
Sembach .
Sersheim (Württ .)
Sesenheim .
Siebeldingen .
Siegelsbach .
Siglinge » .
Sillenbach (Württ . ) .
Silz «Pfalz !.
Jimmersfeld .
Simmozheim ) Württ .)
Sindelfingen .
Siudringen .
Siugen (Amt Dilrlach ).
Sinsheim (Elsenz ) .
Sinzheim (Amt Baden )
Sippersfeld .
Söllingen ( A . Durlach ).
Sondernheim .
Soudelfiugell (Württ .) .
Sontheim (O .-A . Heil -
Speyer . bronn ) .
Speyerdorf .
spiegelberg ( Wiirtt .).
Spirkelbach .
Spöck .
Stammheinl (O .-A .

Calw ) .
Stammheim (O .-A .

Ludwigsburg ) .
Stebbach .
Slein (A . Bretten ) .
Stein (Kocher ) .
Stein (Pfalz ) .
Steinach (Baden ) .
Steinbach (Kr . Baden ).

„ a . Donnersberg .
Steiuburg (Uuierels, ) ,
Steinenberg (O .- A .

Schorndorf ) .
Steinenbronn .
Steinseld (Pfalz ) .
Steinheiin (a . d . Murr ) .
Stcinulauern (A .Rastatt )
Steinsfurth .
Steinweiler .
Iternenfels .
Stetten (A. Hechingen ).
Stetten am Henchelberg
Stetten (Remsthal ) .
Slettseld (A . Bruchsal ).
Slollhofen .
straszbnrg ( Elsaß ) .
Straßburg -Grüucberg .
Strasburg ( Els .) - Kö-

nigshoseu .
Straßburg ( Els .) -Kro -

neubnrg .
Straßburg «Els .) -Neu -

dorf .
Ztraßbnrg ( Ell .) -Nenhof
Straßbnrg ( Els ).- Rhein -

hafcn .
Straßburg ( Els .) - Rn -

prechisan .
Strümpfelbach (O .-A .

Waiblingen ).
Strümpfelbrnnu .
Stürzelbron » .

Stuttgart .
Stuttgart -Gablenberg .
Stuttgart -Gaisburg .
Stuttgart Ostheim .
Suffleuheim .
Snlgan «O .-A . Obern -
Sillz (Neckar !. dorf ).
Snlz (unterm Wald >.
Sulzbach (A. Mosbach ) .
Sulzbach «Bergslr .)
Julzbach (Murr ) .
Sulzbad .
Sulzfeld (Baden ),
suudheiiu «Baden ).
Surburg ( Unterels .)

Teinach .
Teutschueureuth .
Tailfingen (O .-A .

Balingen ).
Taleischweiler .
Talheim (O .-A .

Rolteuburg ) .
Talheim ( O .-A . Heil¬

bronn !.
Tamm (Wiirtt ).
Tiefenbach (Baden ) .
Tiefental (Pfalz ) .
Ticfenbronn .
Trillfingen «Hohenz .).
Trimbach (Kr . Weißen¬

burg Elsaß ) .
Trippstadt .
Truchtelfingen (O .-A .

Balingen ).
Truchtersheim .
Trulben .
Tübingen .

Ubstadt .
Uhingen .
Uhrweiler .
Ulm (Badel, ) .
Undingen .
Ungstein .
Unteraicheu .
Unterboihingen .
Unlerflock ^nbach ( Odeu -
Untergriesbeim . >va,d )
Untergrombach ( Amt

Bruchsal ) ,
Uutergruppenbach ,
Unterhansen (Württ .) .
Uuterheiiubach ,
Uuterheinrieth .
Unterjesingen .
Unreriettingeu .
Unterlenningen .
Unteröwishiiin .
Unterreichenbach (O .-A .

Calw ) ,
Unterschcfflenz (Amt

Eberbach !,
Uliterschömnattenwag .
Uuterschwarzach (Bad .) ,
Uutersielniiligen ,
Untersteinbach (Württ .).
Untertürkheim .
Unterweissach .
Urloffen .
Urbach (Württ .) .

„ (Oberurbach ) .

Vaihingen ( Enz ) .
Vaihingen (a . d. Fild .),
Vendenheim .
Venniugeu .
Vierlcheim .
Vinningen .
Böhringen ( Wg .) .
Völkersbach ( A .E >tling .)
Vorderweidenthal .

Wachenheini ( Pfalz ).
Wacheuheim (Kreis

Worlns .).
Waghäusel .
Wagshnrst .
Wahlheim ( Württ )
Waiblingen .
Waibstadt .
Walburg (U.- Elsaß ).
Waldangelloch .
Walobach (Wiirtt .)
Watddors (O .-A ,

Tübingen ).
Waldenbuch (Wiirtt .).
Waldfischbach .
Waldhausen (Baden ) .
Waldhauseu (O .-A .

Welzheim ) .
Waldhos .
Waldmichelbach .
Waldmössingen .
Waldolwisheim .
Waldsee (Pfalz ) .
Waldwimmersbach .
Walldorf (A . Wiesloch ) ,
Wallhalben .
Wallstadt (Baden ) .
Walschbronn .
Wangen (Gemeinde

Sluttgart ) .
Wauzenau «Unterels .1.
Waniilweil (Württ )
Wasselnheim ,
Wattenheim (Pfalz ) .
Weidenthal .
Weiher (A. Brnchsal ) .
Weil der Stadt .
Weil i. Dorf (Wiirtt .).
Weil ( im Schönbuch ) .
Weiler ( A . Sinsheim !,
Wein bürg ,
Weingarten (Baden ) .
Weingarten «Pfalz ) ,
Weinheim ( Bergstraße ) .
Weinsberg .
Weisenbach (Murgtal ).
Weisenheim ( a . Berg ) .
Weiienheim am Sand
Weissach .
Weißenbnrg ( Elsaß ) .
Weißenstein (Baden ) .
Weitbruch
Weitenung ( A . Bühl ) ,
Weilersweiler >Pfalz )

„ ( U- .Els .)
Weitingen (Württ .)
Welzheim .
Weselberg -Zeselberg .
Westernhausen ( O .-A .

Klluzelsau ) ,
Westheim ( Pfalz ) .

Westhofen ( Elsaß )
Weyersheim .
Weyher .
Wickersheim ( Unterels .).
Widdern .
Wieblingen (Baden ) .
Wiernsheim .
Miesenbach (A . Heidel¬

berg ).
Wiesenthal (Baden ) .
Wiesloch .
Wildbad (Württ .) .
Wildberg (Württ .).
Wilserdingen .
Wilgartswiesen .
Willgottheim .
Willsbach .
Willstätt (A . Kehl ) .
Wilwisheim .
Wiminena » ( Uuterels .)
Wimpseu .
Wimshcim (Württ .)
Willdell ( Pfalz ) .
WiudSberg .
Windschläg .
Wingen .
WingersheilU .
Wiuuendeu .
Winterbach (Württ .).
Wintersdorf (Baden ).
Wiuzelu (Pfalz ) .

(Wiirtt .).
Wiwersheim ( U.- Els .).
Wolfach .
Wolfisheinu
Wolffchlngen .
Wollenberg .
Wolmünster .
Wolxheim .
Worms .
WormS -Pfiffligheiin .
Wörth (Rhein ).
Wörth (Saner ).
Wöschbach .
Wössingen (A . Bretten ).
Würm (A. Pforzheim ).
Wurmberg .
Wüsteuroth .

Zaberfeld .
Nassenhausen .
Zaisersweiher .
Zeiskam .
Zell (Harmersbach ) .
Zell «Psalz ) .
Zell -Weierbach .
Zenthern .
Ziegelhausen (Neckar ) .
ZinSweiler ( Els .)
Zolleru .
Zoyenbach (Odenwald ),
Zuffenhausen .
Zunsweier .
Zuseuhofen .
Züttlingen .
Zuzenhauseu .
Zwiugeuberg «Baden ).
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Gebührentarif für Telegramme .
Die Länge eines Taxwortes ist auf 15 Buchstaben oder 5 Ziffern festgesetzt.
Mindestbetrag für das gewöhnliche Telegramm 5V Pf . (für Stadttelegramme

30 Pf . ) ,- im Verkehr mit dem Auslande 50 Pf . ( Ausnahme : nach Großbritannien
und Irland 80 Pf . ) . Es wird berechnet für ein dringendes Telegramm — I) — das
Dreifache der Gebühr für das gewöhnliche Telegramm ; für bezahlte Antwort — k ? —
Gebühr für 10 Wörter ; für bezahlte dringende Antwort — 1i? v — das Dreifache der -
Gebühr für 10 Wörter ( soll die Gebühr für eine Antwort von mehr als 10 Wörtern voraus¬
bezahlt werden, so ist dies besonders anzugeben z. B . — k? 20 — ; im Verkehr mit dein
Ausland ist die Zahl der für das Antwortstelegramm vorausbezahlten Wörter in jedem
Fall anzugeben z. B . k ? 6 für Vergleichnng — — den vierten Teil der
Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm ; für die te l egr ap h ifch e Empf angs a nzei g e
— — Gebühr für 5 Wörter , für die briefliche Empsangsanzeige — — 20 Pf . für
Ausland, nichts für Inland .

Im europäischen Verkehr sind zu erheben für ein Taxwort nach Telegraphenanstalten in Deutsch¬
land 5 Pf . (Stadttelegramm 3 Pf .) , Bosnien-Herzegowina, Luxemburg und Oesterreich -
Ungarn 5 Pf . , Belgien , Dänemark , Niederlande , Schweiz 10 Pf . , Frankreich 12 Pf . , Groß¬
britannien und Irland (Mindeftbetrag 80 Pf . ) , Italien , Norwegen , Rumänien, Schweden
15 Pf . , Montenegro , Serbien, Bulgarien , Portugal , Rußland, Spanien 20 Pf . , Gibraltar 25 Pf .,
Griechenland 30Pf ., Malta 35 Pf .,Türkei 40 Pf . Bemerkungen ; Für die Bezeichnungender
Namen der Bestimmnngsanstalten und Länder sind die amtlichen Verzeichnisse maßgebend,
wenn sie in den Telegrammaufschriften als ein Wort gezählt werden sollen . Der Name
der Bestimmnngstelegraphenanstalt ist hinter die Angaben der Adresse zu setzen z. B.
Max Lehmann Bahnhosstr . 25 Mainz .

Brieftelegramme sind innerhalb Deutschlands seit 1 . Oktober 1911 versuchsweise zugelassen . !
Es sind dies Telegramme , die während der Nacht telegraphisch an den Bestimmungsort
befördert und dort wie gewöhnliche Briefe möglichst auf dem ersten Bestellgang abgetragen
oder Abholern in der für gewöhnliche Brieffendnngeu üblichen Weife ausgehändigt werden.
Brieftelegramme werden von den Telegramm -Annahmestellen angenommen und zwar uur
von 7 Uhr abends bis 12 Uhr nachts . Die Gebühr beträgt 1 Pf . für jedes Wort, mindestens
jedoch 50 Pf . , sie wird nach oben auf eine durch 5 teilbare Summe abgerundet .

Telegramme ohne Text, dringende Telegramme , in geheimer Sprache abgefaßte
Privattelegramme und offen und eigenhändig zn bestellende Telegramme sind in
Deutschland zulässig , ebeuso in Belgien , Dänemark , Frankreich , Griechenland , Italien ,
Luxemburg, Niederlande , Norwegen , Oesterreich-Ungarn , Portugal , Rußland (chiffriert nicht ),
Schweden, Schweiz, Spanien (eigenhändig nicht ) .

Bei der Aufgabe eines auf Verlangen des Absenders nachzusendenden Telegramms^ — ist die volle Gebühr mir für die erste Beförderungsstrecke zu erheben;
die Gebühr für die weiteren Beförderuugsftrecken hat der Empfänger zu zahleu. ^ Tele¬
gramme , die anf Verlangen des Empfängers nachgesandt werden , find mit
„ Nachgesandt von (Rökxpsäis äs ) " zu bezeichnen . Der Antragsteller ist znr Nach¬
zahlung der Gebühren verpflichtet, wenn sie vom Empfänger nicht gezahlt werden.

Telegramme mit der Bezeichnung „telegraphenlagernd" --- M " - - oder „Postlagernd " — 0? —
sind zulässig . Die mit dem Vermerke „ Tages "

( Jonr ) versehenen Telegramme werden
uicht während der Nacht ( in Deutschland nicht von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens )
bestellt ; eine Verpflichtung , die während der Nacht aufgenommenen Telegramme sofort
zu bestellen , besteht nur insoweit, als sie den Vermerk „ Nuit" l „nachts ") tragen oder
die Ankunftsanstalt zu erkennen vermag , daß sie wirklich dringlicher Natur sind .
Telegramme , die von der Bestimmnngstelegraphenanstalt als eingeschriebene Briese znr Post
gegeben werden sollen , sind mit dem Vermerke — ? L, — oder , sofern eS sich zugleich um
postlagernde Telegramme handelt , mit dem Vermerke ^ — zu versehen ; für die Ein¬
schreibung hat der Absender innerhalb Deutschlands 20 Pf . zu cutrichten. Für Telegramme ,
die durch die Post nach einen : anderen als dem telegraphischen Bestimmungslands weiter-
zubefördern sind , beträgt die vom Absender vorauszubezahlende Gebühr , je nachdem die
Adresse die Angabe „ Post" oder die Angabe --- — enthält , 20 oder -10 Ps. Für offen
zu bestellende Telegramme — RO — wird eine Mehrgebühr vou 5 Pf . berechnet .
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Im Verkehr innerhalb Deutschlands kann die Vergütung für Weiterbeförderung durch
Eilbote» — X? ohne Rücksicht auf die Entfernung mit 40 Pf. für jedes Telegramm
durch den Absender vorausbezahlt werden. Dieselbe Gebühr hat der Absender
eines Telegramms mit bezahlter Antwort für die etwa gewünschle Eilbestellung des
Antwortstelegramms vorauszubezahlen — NX ? — . Wenn der Eilbotenlohn sowohl
für das Ursprnngstelegramm als auch für das Antwortstelegrammvorausbezahlt werden
soll , hat der Vermerk — X? — RX? — zu lauteu . Findet die Vorausbezahlung nicht
statt , so , werdeu die wirklich erwachsenden Auslagen vom Empfänger oder, falls dieser
nicht zu ermitteln ist oder die Zahlung verweigert , vom Absender eingezogen . — Die Kosten
für die Weiterbeförderung der Telegramme im Auslande hat in der Regel der Em¬
pfänger zu tragen . Das Telegramm ist alsdann mit dem Vermerk „Vxxrss " zu versehen.
Kennt der Absender die Höhe des Botenlohns und will er ihn vorausbezahlen , so lautet
der Vermerk — X? x - , wobei x die vorausbezahlte Gebühr in Frank ( zu 80 Pf .) augibt .
Ist der Betrag des Boreulolms dem Absender nicht bekannt, nnd will er ihn trotzdem
vorausbezahlen , so hat er anszer einem für den Botenlohn zn hinterlegenden Betrag entweder
für die t el egrap h i fch e Meldung des Botenlohns — X ? ? — die Gebühr für ein
Telegramm von 5 Wörtern unter Berücksichtigung der Mindestgebühr oder für die
briefliche Meldung — X? ? — eine Gebühr von 2V Pf . zu zahlen. Bei Telegrammen
nach solchen Ländern , welche die Beförderungskosten im voraus festgesetzt uud bekannt
gegeben haben, werden diese Kosten unbedingt vom Absender erhoben . In diesem
Fall ist das Telegramm vor der Adresse mit dem Vermerke — X? — zu versehen .

Die Gebühr für jede einzelne Vervielfältigung eines gewöhnlichen Telegramms — ? 2lx —
beträgt für je 100 Wörter oder einen Teil davon 4V Pf - Für dringende Telegramme
erhöht sich dieser Betrag auf 3l) Pf . Das Telegramm wird , alle Adressen eingerechnet,
als ein einziges Telegramm taxiert . Im Verkehr mit Amerika sind zu verviel¬
fältigende Telegramme unzulässig .

Für jedes Scinaphortclegraimil ist eine Zuschlaggebühr von 80 Pf . zu erheben .

Die Fttilkcutelcgrauliuc unterliegen besonderen Vorschriften. Für diese Telegramme werden außer
der gewöhnlichenTelegrammgebühr besondere Gebühren ( Küsten- uud Bordgebühren ) erhoben.
Für deutsche Funkcntelegraphenstationen beträgt :

s,) die Küstengebühr IS Pf . für das Wort, mindestens 1 M . 50 Pf . für ein Telegramm ;
i>) die Bordgebühr 35 Pi . für das Wort, mindestens 3 M . 50 Pf . für ein Telegramm

( Ausnahme : für Schiffe der Kiel-Korför -Liuie 10 Pf . , mindestens 1 M . ) .
Nähere Auskunft , auch bezüglich der Gebühren für den Verkehr mit ausländischen Stationen,erteilen die Telegraphenanftalten .

Eine Quittung über entrichtete Gebühren wird gegen Zahlung von 10 Pf . erteilt .
Für jedes Telegramm , das einem Telegramm bestelle ? oder Landbriefträger

zur Beförderung an die Telegraphenanstalt mitgegeben wird , kommen 10 Pf . znr Erhebung .

Die Zeichen für besondere Arten von Telegrammen sind vor die Aufschrift zwischen Doppcl¬strich e zu setzen und zählen als je ein Wort . Solche Zeichen sind : v — drin -
gendes Telegramm . — R? ^ Antwort bezahlt. — — dringende Antwort bezahlt.— L.X? — Antwort nnd Bote bezahlt. ^ Empfangsanzeige bezahlt. ver¬
glichenes Telegramm . — nachzusenden . -- --- briefliche Empfangsanzeige .
— X? — Eilbote bezahlt . — L.V — offen zn bestellendes Telegramm . — N? -- eigenhändig zu
bestellen . — Post eingeschrieben . — — telegraphenlagernd . — V? — postlagernd .

Für jedes bei einer Eiscnbahntelcgraphcttslatiou aufgegebene Telegramm kauu von deu Eifenbahn -
oerwaltungen ein Zuschlag von 20 Pf . vom Aufgeber erhoben werden.

JuterpnultioliMichen, Bindestriche und Apostrophe werden im inneren deutschen Verkehr ,
einzeln angewandt , kostenfrei mitbefördert . Im Auslands verkehr werden sie nnr auf
Verlangen deS Absenders mittelegraphiert und dann auch taxiert . Punkte , Kommas , Doppel¬
punkte, Bindestriche nnd Bruchstriche, zur Bildung von Zahlen benutzt , gelten als je eine
Ziffer .



I . 14 Postüberweisungs - und Scheckverkehr .

Postüberweisungs - und Scheckverkehr innerhalb des Deutschen Kelchs.
1 . Zur Teilnahme am Postüberweisungs¬

und Scheckverkehre wird jede Privatperson ,
Handelsfirma , öffentliche Behörde , juristische
Person oder sonstige Vereinigung oder Anstalt
auf ihren Antrag zugelassen . Der Antrag
kann bei einem Postscheckamt oder einer Post -
anstalt gestellt werden . Im Deutschen Reich
sind 13 Postscheckämter eingerichtet , darunter
das Postscheckamt in Karlsruhe (Baden ) für
Baden und Elsaß - Lothringen .

2 . Die Eröffnung eines Kontos erfolgt in
der Regel bei dem Postscheckamt , in dessen
Bezirk der Wohnsitz des Antragstellers liegt ,
auf Verlangen auch bei einem anderen Post¬
scheckamt oder bei mehreren Postscheckämtern .

3 . Auf jedes Konto muß eine Stammein¬
lage von IVO Mk . eingezahlt werden .

4 . Der Kontoinhaber kann auf mündliche
oder schriftliche Kündigung bei dem Postscheck¬
amte , das sein Konto führt , jederzeit aus dem
Postfcheckberkehr austreten .

ö . Die Höhe des Guthabens auf einem
Konto ist unbeschränkt .

6 . Das Guthaben der Kontoinhaber mit
Einschluß der Stammeinlage wird nicht ver¬
zinst .

7. Die Sendungen der Kontoinhaber an
die Postscheckämter unterliegen dem tarif¬
mäßigen Porto .

8 . Einzahlungen auf ein Postscheck¬
konto können bewirkt werden :

a ) mittels Zahlkarte bei jeder Postanstalt
und jedem Postscheckamts ,

b) durch Überweisung von Postanweisungen
und von Beträgen , die durch Postauf¬
trag oder Nachnahme eingezogen sind ,

c) mittels Überweisung von einem anderen
Postscheckkonto .

ö . Mittels einer Zahlkarte können auf ein
Postscheckkonto Beträge bis zu 10 000 Mk . ein¬
gezahlt werden . Die Formulare zu Zahlkarten
werden von allen Postanstalten zum Preise
von S Pf . für je 10 Stück verkauft , einzelne
Formulare werden am Schalter der Post¬
anstalten an das Publikum unentgeltlich ab¬
gegeben .

Geschäftsformulare mit anhän¬
gender Zahlkarte — nur beim Post¬
scheckamterhältlich — werden zum Preise vou
SO Pf . für 80 Stück an die Kontoinhaber ver¬
abfolgt .

10 . Die Gebühr für Bareinzahlung mittels
Zahlkarte beträgt S Pf . für je 600 M k.
jeder Zahlkarte und wird vom Zahlungs¬
empfänger eingezogen . Die Einzahlungen sind
für den Einzahler völlig gebühren¬
frei .

11 . Jeder Kontoinhaber kann bei der Post¬
anstalt , durch die er seine Postsendungen er¬
hält , den Antrag stellen , daß die für ihn ein¬
gehenden Postanweisungen seinem Post¬
scheckkonto gutgeschrieben werden . Die Ab¬
schnitte der Postanweisungen werden dem
Empfänger in einem Umschlag Porto - und
bestellgeldfrei zugestellt .

12 . Die Gebühr für die Gutschrift der Post¬
anweisungen beim Postscheckamt wird ohne
Rücksicht auf die Zahl der Postan¬
weisungen nach dem Betrage der Zahl¬
karte berechnet , mittels der das Postamt den
Gesamtbetrag dem Postscheckamt überweist
(S Pf . für je S00 Mk . ) .

13. Für Postanweisungen , welche unmittel¬
bar an das Scheckamt gerichtet sind , werden
keine Buchungsgebühren erhoben .

14. Ein Kontoinhaber kann die für ihn ein¬
gezogenen Postauftrags - oder Nachnahmebe¬
träge seinem Konto unmittelbar zuweisen
lassen , wenn er dies durch einen Vermerk am
Fuße des Postauftragsformulars oder unmit¬
telbar unter der Angabe des Nachnahmebe -
trags auf der Sendung ausgedrückt hat . Soll
der Betrag an das Postscheckamt mittels Zahl¬
karte gesandt werden , so ist dies in dem Ver¬
merk durch den Zusatz „ durch Zahlkarte " an -

^ zugeben . Der Sendung muß eine ausgefüllte
Zahlkarte beigefügt sein . Andernfalls wird
der eingezogene Betrag an das Postscheckamt
mittels Postanweisung nach Abzug der Post¬
anweisungsgebühr gesandt . Paketadressen und
Nachnahmekarten mit anhängender Zahlkarte
können vom Postscheckamt bezogen oder nach
amtlichem Muster privat hergestellt werden .

15 . Postscheckkontoinhaber , die auf ein
Reichsbankgirokonto Zahlungen leisten wollen ,können den Betrag von ihrem Postscheckkonto
mittels Pöstgiroformulars auf das Postscheck¬
konto 420 der hiesigen Reichsbankstelle über¬
weisen . Auf dem am Formulare befindlichen
Abschnitt ist anzugeben , welchem Girokonto
die Reichsbank den Betrag gutschreiben soll.
Die hiesige Reichsbankstelle vermittelt die
Weiterüberweisung auf Reichsbankgirokonto
bei sämtlichen Reichsbankstellen des Deutschen
Reichs .

Um die Abführung der Postscheckgelder aus
ein Reichsbankgirokonto zu beschleunigen ,kann bei der Einlösung eines Kassenschecks
( s. Punkt 26 ) an der Zahlstelle des Postscheck¬
amts der Einlieferer auf Wunsch anstatt
des baren Geldes einen vom Postscheck¬
amt ausgestellten , auf das Reichsbankgirokonto
des Postscheckamts lautenden roten (Reichs -
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vank - ) Scheck erhalten . Dieser Scheck kann
dann sofort an die Reichsbank znr Gutschrift
abgegeben werden .

1ö. Die Verwendung von Postschecks ist auch
bei Zahlungen an Postkassen zugelassen . Der
Scheck muß auf ein im Deutschen Reiche be¬
legenes Postscheckamt lauten ; die Kasse , der
Zahlung geleistet werden soll (Postamt , Tele¬
graphenamt ) , muß im Scheck bezeich¬
net sein .

Durch Postscheck können hauptsächlich begli¬
chen werden :

2 ) Fernsprechgebühren ,
b ) gestundete Portobeträge und Telegramm¬

gebühren ,
c) Schlietzsachgebühren ,
6 ) Beträge auf eingezahlten Postanweisun¬

gen ,
e ) Einkäufe von Wertzeichen im Betrage

von mindestens 20 M ,
k) Zeitungsgelder seitens der Bezieher ,
x ) Gebühren für außergewöhnliche Zei¬

tungsbeilagen und die Zeitungsgebühren .
Die Fernsprechteilnehmer , die ein Postscheck¬

konto haben , können sich auf Anfrage des Ver¬
mittlungsamts auch damit einverstanden er¬
klären , daß die Fernsprechgebühren jedesmal
bei Fälligkeit ohne besonderen Antrag , d . h.
ohne Ausstellen eines Schecks von ihrem Post¬
scheckkonto abgeschrieben und dem Postscheck¬
konto des Vermittlungsamts gutgeschrieben
werden . In ähnlicher Weise können auch d i e
gestundeten Portobeträge und Te¬
legramm gebühren beglichen werden .

17. Auf Antrag der Kontoinhaber bei der
Steuereinnehmerei können in der gleichen
Weise auch Steuerbeträge (Vermögens - , Ein¬
kommen -, Besörsterungssteuer ) und etwaige
Nachträge hierzu jedesmal bei der Fälligkeit
durch Abschreibung von ihrem Postscheckkonto
berichtigt werden . Der einmal gestellte Antrag
braucht nicht alljährlich erneuert zu werden ,
sondern bleibt bis zum Widerruf durch den
Kontoinhaber in Kraft .

18 . Den Kontoinhabern werden von den
Postscheckämtern aus Wunsch Einlieferungs -
bescheinigungen über die durch Postscheck oder
Überweisung gegebenen Aufträge erteilt , wenn
seitens des Kontoinhabers ein ausgefülltes
Formular dem Scheck beigefügt ist . Die For -
muare sind beim Postscheckamt erhältlich .
(Block zu 100 St . — 20 Pf .)

Den Sammelüberweisungen (meh¬
rere Aufträge zu einem Überweisungsformu¬
lar ) können von den Kontoinhabern Gut¬
schriftzettel ( für jeden Auftrag 1) beigefügt
werden , die gleichfalls vom Postscheckamt , und
zwar in Blocks zu IVO Stück für 1ö Pf ., zu
beziehen sind .
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19 . Rückzahlungen vom Guthaben , so¬
weit es die Stammeinlage von IVO Mk . über¬
steigt , können in beliebigen Teilbeträgen jeder¬
zeit stattfinden :

s ) durch Ueberweifung auf ein anderes
Postscheckkonto ,

b ) mittels Schecks.
2V . Zu Überweisungen können benutzt wer¬

den :
a ) rote Formulare in Blattform ohne Rück¬

sicht auf die Höhe des Betrags ,
b ) Giropostkarten bis 1000 Mk .,
c ) Scheckformulare .
21 . Zu Barzahlungen dürfen nur Scheckfor -

mulare verwendet werden .
Ein Kontoinhaber kann bei Einsendung

von Postschecks , deren Betrag an Empfänger
im Ausland mittels Postanweisung ausge¬
zahlt werden soll, dem Scheck ein ausgefülltes
Formular zur internationalen Postanweisung
beifügen . Im Postscheck ist unterhalb der
Datumsangabe der Vermerk „ mit beigefüg¬
ter Postanweisung " niederzuschreiben .

22 . Die Gebühr für eine Überweisung von
einem Konto auf ein anderes Postscheckkonto
beträgt ohne Rücksicht auf den Betrag der
Ueberweifung 3 Pf . Diese Gebühr wird dem
Konto des Ausstellers der Ueberweifung zul
Last geschrieben .

23 . Der Höchstbetrag eines Schecks ist auf
10 000 Mk . festgesetzt .

24 . Postschecks dürfen nicht indossiert werden .
25 . Für jede Barrückzahlung mittels Zah¬

lungsanweisung wird eine feste Gebühr
von S Pf . und eine Steigerungsgebühr von
1/10 pro Mille des auszuzahlenden Betrags
( für 100 Mk . 1 Pf . ) erhoben und dem Konto
des Scheckausstellers zur Last geschrieben .

26 . Die Zahlungsanweisungen nebst den
Geldbeträgen werden dem Empfänger , sofern
er keine Abholungserklärung abgegeben hat ,
im Ortsbestellbezirk bis einschl . 3000 Mk . ins
Haus bestellt .

An Bestellgebühren werden vom Empfänger
erhoben :

bis 1500 Mk . ö Pf .
,. 3000 Mk . 10 Pf .

Die Bestellgebühr für Zahlungsan¬
weisungen nach dem Reichspostgebiet und
Bayern kann auch vom Aussteller des Schecks
durch Freimarke auf der Rückseite des Schecks
im voraus entrichtet werden .

27 . Sofern der Betrag eines Schecks 800 M .
nicht übersteigt , kann das Geld an den Zah¬
lungsempfänger mittels telegraphischer Zah¬
lungsanweisung übermittelt werden . Der An¬
trag ist auf der Vorderseite des Schecks unter¬
halb der Angabe des Orts und der Zeit der
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Ausstellung zu vermerken und vom Antrag¬
steller zu unterschreiben .

28 . Ein Kassenscheck, d. i . ein Scheck, in wel¬
chem kein Zahlungsempfänger bezeichnet ist.
kann von jedem Inhaber bei der Zahl¬
stelle des bezogenen Postscheckamts vorgelegt
werden .

Inhaber - oder Kassenschecks dürfen nicht un¬
ter Briefumschlag oder offen durch Einlegung
in den Hausbriefkasten des Postscheckamts ein¬
gesandt werden . Geschieht dies trotzdem , so
hat der Einsender die ihm hieraus etwa er¬
wachsenden Nachteile zu tragen .

29. Erheischt der Kontoverkehr eines Konto¬
inhabers jährlich mehr als 600 Buchungen ,
so wird außer den gewöhnlichen Gebühren für

Postgiroverkehr mit Gesterreich , Ungari

1. Zwischen dem Deutschen Reich , Österreich ,
Ungarn , der Schweiz und Luxemburg ist ein
Postgiroverkehr in der Weise eingerichtet , daß
jeder Inhaber eines Scheckkontos bei einem
deutschen Postscheckamt von seinem Konto Be¬
träge auf ein Scheckkonto bei dem K . K . Post¬
sparkassenamt in Wien , oder der Königlich Un¬
garischen Postsparkasse in Budapest , oder den
Schweizerischen Postscheckbureaus , oder dem
Großherzogl . Postscheckamt in Luxemburg
überweisen kann .

Ferner ist ein Postgiroverkehr zwischen
Deutschland und Belgien eingerichtet worden .
An diesem können einerseits alle Inhaber
eines deutschen Postscheckkontos , anderseits
alle Personen teilnehmen , die entweder ein
Konto bei der Belgischen Nationalbank oder
bei einer Privatbank unterhalten , die ihrer¬
seits ein Konto bei der Belgischen National¬
bank hat . Für die Inhaber eines deutschen
Postscheckkontos wird es sich empfehlen , bei
ihren Geschäftsfreunden in Belgien , die kein
Konto bei der Nationalbank besitzen , anzufra¬
gen , ob sie ein Konto bei einer Privatbank
haben , die mit der Belgischen Nationalbank
im Kontoverkehr steht .

2 . Zu den Überweisungsaufträgen nach dem
Auslande benutzen die Kontoinhaber diesel¬ben Formulare wie im inländischen
Verkehre . Der Betrag der Überweisung kann
in der Reichswährung oder in der Währungdes Bestimmungslandes angegeben werden .
Im Verkehre mit der Schweiz , Belgien und

kverkehr . — Postgiroverkehr .

jede weitere Buchung eine Zuschlaggebühr von
7 Pf . erhoben .

30 . Für jeden Kontoinhaber , auf dessen
Konto im Lauf des Tages Buchungen aus¬
geführt worden sind , wird ein Kontoauszug
gefertigt . Die Konten werden bei den Post¬
scheckämtern auf losen Blättern geführt . So¬
bald ein Kontoblatt beschrieben und ein neues
angelegt ist , werden für die Buchungen auf
dem beschriebenen Blatte die Gebühren be¬
rechnet und auf dem neuen Blatte abgebucht .
Von der Abbuchung erhält der Kontoinhaber
durch den Gebührenzettel Kenntnis .

31 . Verzeichnisse der Kontoinhaber sind zu
beziehen :

2 ) von Kontoinhabern vom Postscheckamt ,
b ) von anderen Personen vom Postamt I .

, der Schweis Belgien und Luremliurg .

Luxemburg dürfen die Abschnitte der
Überweisungsformulare vom Auftraggeber zu
Mitteilungen an den Empfänger benutzt wer¬
den , dagegen nicht im Verkehr mit
Wien und Budapest .

3 . Der Kurs wird vom Neichs - Postamt un¬
ter Anlehnung an die Notierungen der Börse
für die in Betracht kommenden fremden
Werte so festgesetzt , daß er tunlichst für einige
Zeit unverändert bleiben kann . Der Kurs
wird auf dem für den Auftraggeber bestimm¬
ten Lastschriftzettel vom Postscheckamt ver¬
merkt .

4 . Für die Überweisungen nach dem Aus¬
lande wird von dem Auftraggeber eine Ge¬
bühr von 6 Pf . für je 100 M . oder einen Teil
dieser Summe , mindestens aber 20 Pf . erho¬
ben . Für die Überweisungen vom Aus¬
lande werden keine besonderen Gebühren er¬
hoben .

Die Überweisungen nach und von dem Aus¬
lande werden den Buchungen zugezählt , für
die nach Z 9 Ziffer 4 der Postscheckordnung bei
mehr als 600 Buchungen die Zuschlaggebühr
von 7 Pf . berechnet wird .

5 . Die vom K . K . Postsparkassenamt in
Wien , der Königlich Ungarischen Postsparkasse
in Budapest , der Schweizerischen und der Lu¬
xemburgischen Postverwaltung und der Belgi¬
schen Nationalbank in Brüssel herausgegebenen
Verzeichnisse ihrer Scheckkonto¬
inhaber können durch Vermittlung des hie¬
sigen Postscheckamts bezogen werden .
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Bestimmungen für die Benutzung der Fernsprechanschlüsse.
Art der Gebühren des Anschlusses .

Für den Anschluß an ein Fernsprechnetz wird
eine jährliche Pauschgebühr erhoben , durch de¬
ren Zahlung der Teilnehmer das Recht er¬
wirbt , Gesprächsvcrbindungen zwischen seiner
Sprechstelle und den an dasselbe Ortsnetz an¬
geschlossenen Sprechstellen der anderen Teilneh¬
mer während des Tagesdienstes ohne Zahlung
einer weiteren Gebühr herstellen zu lassen .

Der Teilnehmer ist indes berechtigt , statt der
Pauschgebühr eine Grundgebühr für die Uber -
lassung und Instandhaltung der Apparate , so¬
wie für den Bau und die Instandhaltung der
Sprechleitungen und Gesprächsgebühren für
jede hergestellte Verbindung , mindestens jedoch
für 400 Gespräche jährlich zu zahlen . Der
Teilnehmer hat die Erklärung , daß er die
Grundgebühr und Gesprächsgebühren entrich¬
ten wolle , entweder bei Gelegenheit seines er¬
sten Anschlusses oder vor Ablauf des Februar
eines neuen Kalenderjahres , mit Wirkung
vom 1 . April , abzugeben . Hat er eine solche
Erklärung nicht abgegeben , so wird er zur Zah¬
lung der Pauschgebühr herangezogen . Die An -
schließung gegen Grundgebühr und Gesprächs¬
gebühren findet in Netzen , in denen die jähr¬
liche Panschgebühr 80 M . beträgt , nicht statt .

Für die Berechnung der Pauschgebühr und
der Grundgebühr ist die Zahl der bei Beginn
des Kalenderjahres vorhandenen Teilnehmer -
Hauptanschlüsse maßgebend . Die hiernach fest¬
gestellte Pauschgebühr und Grundgebühr tritt
mit dem folgenden 1 . April in Kraft . Ände¬
rungen dcr Pauschgebühr uud der Grundge¬
bühr gegenüber dem Vorjahre werden in den
Orten , für die sie gelten , amtlich bekannt ge¬
macht .

Die Teilnehmer sind berechtigt , soweit aufGrund der neuen Feststellung eine Erhöhung
ihrer Pauschgebühr oder ihrer Grundgebühr
eintritt , ihre Anschlüsse bis zum Ablaufe dcs
Februar , mit Wirkung vom 1 . April , zu kün¬
digen .

Die Teilnehmer können auch von einer Art
der Gebührenzahlung zu einer anderen Art
übergchcn , und zwar kann dcr Übergang von
einer höheren zu einer niedrigeren Gebübren -
art zu dem Zeitpunkte stattfinden , zu dem der
Anschluß kündbar ist , sofern die Teilnehmer
ihre Absicht unter Einhaltung dcr für die Kün¬
digung geltenden Frist erklären .

Der Übergang zu eincr anderen gleich hohenoder zu einer höheren Gebührenart ist zu Be¬

ginn jedes Kalcndervierteljahrs , ferner unter
der Bedingung auch im Laufe eines Viertel¬
jahrs zulässig , daß die Teilnehmer die neue
Gebühr vom Beginne des Vierteljahrs oder bei
den im Laufe des Vierteljahrs in Betrieb ge¬
nommenen Anschlüssen vom Tage der Übergabe
ab entrichten . Für das Vierteljahr eingezahlte
Teilbeträge der Pansch - oder Grundgebühr
werden hierbei angerechnet , nicht aber bereits
vereinnahmte oder fällige Gesprächsgebühren .

Wenn mehrere Hauptanschlüsse mit mehre¬
ren Nebenanschlüssen so vereinigt sind , daß die
Nebenanschlüsse beliebig mit dem einen oder
dem anderen Hauptanschlüsse verbunden wer¬
den können , so ist für alle Hauptanschlüsse di ?-
sclbe Gebühr , also entweder die Grundgebühr
nebst Gesprächsgebühren ( sofern die Nebenan¬
schlüsse bei Zahlung der Grundgebühr über¬
haupt sämtlich zulässig sind ) oder die Pausch¬
gebühr für den Ortsverkehr , Nachbarortsverkehr
oder Vorortsverkehr zu entrichten .

Höhe dcr Gebühren des Anschlusses .*

s, ) Die Pauschgebühr beträgt
in Netzen von nicht über SV Teil¬

nehmeranschlüssen 80 M >
bei mehr als 5V bis einschließlich

IM Teilnehmeranschlüssen . . IM „
bei mehr als IM bis einschließlich

Lvv Teilnehmeranschlüssen . . IM „bei mehr als MV bis einschließlich
Svv Teilnehmeranschlüjsen . . 14V „bei mehr als Svv bis einschließlich
1VVV Teilnehmeranschlüssen . . Ibv „bei mehr als 1VVV bis einschließlich
SVVV Teilnehmeranschlüssen . . 16V „bei mehr als Svvv bis einschließlich
2V VVV Teilnehmeranschlüssen . 17V „bei mehr als LV VVV Teilnehmer¬
anschlüssen 18V „

jährlich für jeden Anschluß , der in der Luft¬linie nicht weiter als S km von der Vermitte -
lungftelle entfernt ist . In Netzen mit mehre¬ren Vermittlungstellen wird diese Entfernung
von der Haupt -Vermittlungstelle ab - gerechnet .
b ) Die Grundgebühr beträgt

in Netzen von nicht über 1VVV Teil¬
nehmeranschlüssen 6V M .

bei mehr als 1VVV bis einschließlich
Svvv Tcilnehmcranschlüsscn . . 75 „bei mehr als bvvv bis einschließlich
2V vvv Teilnehmeranschlüssen . 9V „bei mehr als 2VVVV Teilnehmer¬
anschlüssen 1VV „

* Für Karlsruhe beträgt bi -Z auf weiteres Panschgebühr IM M , und die Grondgrbühr 75 M . , wobei znletzterer »och die Gebühren für wenigstens 4vl> Gespräche <je 5> Pf .) mit dem Mindestbetrage von 2t> M , kommen .
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jährlich für jeden Anschluß , der in der Luft¬
linie nicht weiter als S km von der Vermitt¬
lungstelle entfernt ist . In Netzen mit mehre¬
ren Vermittlungstellen wird diese Entfernung
von der Haupt -Vermittlungstelle ab gerechnet .

Die Gesprächsgebühr im Ortsverkehr beträgt
b Pf . für jede während des Tagesdienstes her¬
gestellte Verbindung .

c ) Bei Fernsprechanschlüssen , die in der Luft¬
linie weiter als ö kin von der lHaupt - ) Ver¬
mittlungstelle entfernt sind , wird eine jähr¬
liche Zuschlaggebühr erhoben , die

bei einfachen Leitungen . . . . 3 M .
bei Doppelleitungen SM .

für jede angefangenen IVO m der überschießen¬
den Leitungslänge beträgt . Diese ist nach dem
nächsten ohne Aufwendung besonderer Kosten
für die Herstellung der Leitung benutzbaren
Wege zu messen , auch wenn die Leitung tat¬
sächlich auf einem Umwege geführt wird .

Bei Fernfprechanschlüssen , die in der Luft¬
linie weiter als 10 lcm von der ( Haupt - ) Ver¬
mittlungstelle entfernt sind , wird für die
überschießende Leitungslänge außerdem ein
Baukostenzuschuß erhoben , der

bei einfachen Leitungen . . . . 10 M .
bei Doppelleitungen 15 „

für jede angefangenen 100 m der nach der
wirklichen Länge gemessenen Leitungsstrecke
beträgt .

Wenn auf Antrag Fernsprechanschlüsse an
eine andere als die nächste Vermittlungstelle
geführt werden , so wird für die innerhalb der
Grenze von 5 Icm mehr herzustellende Lei -
tungsstrecke neben den sonst fälligen Gebühren
ebenfalls ein Baukostenzuschuß , und zwar in
gleicher Höhe wie vorstehend angegeben , er¬
hoben .

Die Baukostenzuschüsse können ganz oder
zum Teil dadurch abgetragen werden , daß die
Beteiligten unentgeltlich Lieferungen und Lei¬
stungen bei der Herstellung des Anschlusses
übernehmen , z . B . die Lieferung von Hölzern
zu Stangen und Streben , die Hergabe von
Stangenzubereitungsplätzen , Stellung von
Fuhrwerken , Leistung von Arbeiten usw . In
solchen Fällen werden über den Wert der Lie¬
ferungen und Leistungen im voraus bestimmte
Vereinbarungen getroffen .

Anschlüsse mit gemeinsamer metallischer
Rückleitung gelten als Anschlüsse mit 'Dovvcl -
leitungen .

ck) Für die Benutzung besonders kostspieliger
Leitungen wird neben den sonst fälligen Ge¬
bühren eine auf volle Mark aufwärts abzurun¬
dende jährliche Zuschlaggebühr von 10 vom
Hundert der Mehrkosten erhoben .

e ) Für die Errichtung und Instandhaltung
von Nebenanschlüssen durch die Telegraphen -
Verwaltung werden erhoben

für Nebenanschlüsse in den auf dem Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inha¬
bers des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 2V M .
für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 3» „
Sind zur Verbindung der Nebenstelle mit

dem Hauptanschlüsse mehr als IM m Leitung
erforderlich , so werden außerdem für jede an - Z
gefangenen weiteren IVO m Leitung erhoben :

bei einfacher Leitung jährlich . . 3 M .
bei Doppelleitung jährlich . . . S "

Die Leitungslänge wird nach dem nächsten
ohne Aufwendung besonderer Kosten benutzba¬
ren Wege gemessen , auch wenn die Leitung tat¬
sächlich auf einem Umwege geführt ist .

Bei Nebenanschlüssen , die weiter als 1t) Km
von der (Haupt - ) Vermittlungstelle entfernt
sind , werden für die überschießende , von der
Hauptsprechstelle zu messende Leitungslänge
dieselben Baukostenzuschüsse erhoben wie bei
Hauptanschlüssen . Der Berechnung des Bau¬
kostenzuschusses wird die außerhalb des 10 km -
Umkreises der Vermittlungstelle fallende Lei¬
tungsstrecke des Nebenanschlusses — nach der
wirklichen Länge gemessen — zugrunde gelegt .

Werden die Sprechstellen zweier Nebenan¬
schlüsse noch unter sich durch besondere Leitun¬
gen unmittelbar verbunden , so ist außer dem
Zuschlag für die Leitung für die Erweiterung
der technischen Einrichtung bei beiden Sprech -
stellen , soweit sie sich in den Wohn - oder Ge¬
schäftsräumen derselben Person auf demselben
Grundstücke befinden , eine Gebühr von insge¬
samt 2V M . , andernfalls eine Gebühr von 30
M . jährlich zu entrichten .

k) Für Nebenanschlüsse , die nicht von der
Telegraphenverwaltung hergestellt und instand
zu halten sind , werden erhoben

für Nebenanschlüsse in den auf dein Grund¬
stücke des Hauptanschlusses befindlichen
Wohn - oder Geschäftsräumen des Inha¬
bers des Hauptanschlusses

für jeden Nebenanschluß jährlich 10 M .
für andere Nebenanschlüsse

für jeden Nebenanschluß jährlich 13 „
Die jährliche Zuschlaggebühr für die An¬

bringung und Instandhaltung eines zweiten
oder mehrerer Wecker , sowie einer besonderen
Fallscheibe auf demselben Grundstücke wie die
Sprechstelle beträgt

für jeden Wecker oder für die besondere
Fallscheibe 3 M .

Für die Anbringung u . Instandhaltung eines
zweiten Mikrophons werden jährl . 6 M . erhoben .
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Die Anbringung zweiter oder mehrerer Wel¬
ker , zweiter Mikrophone oder besonderer Fall -
scheiben geschieht kostenfrei , wenn die Arbeiten
in die Bauabschnitte fallen oder gelegentlich
anderer Arbeiten mit ausgeführt werden kön¬
nen . Wünscht der Teilnehmer die Anbringung
zu einer bestimmten Zeit , ohne daß einer dieser
beiden Fälle zutrifft , so wird zur Deckung der
Mehrkosten eine nach Einheitssätzen für den
Arbeiter und die Stunde berechnete Vergütung
erhoben .

Für besondere Wecker anderer als der in der
Telegraphcnverwaltung gebräuchlichen Art sind
neben einer Jahresgebühr von 3 M . die Selbst¬
kosten der Beschaffung , Anbringung und In¬
standhaltung zu erstatten .

Wünscht der Teilnehmer die Einrichtung
einer Weckeranlage im Anschluß an eine be¬
sondere Fallscheibe , so hat er die Kosten für die
Beschaffung , Anbringung und Instandhaltung
des Weckers , der Batterie und der Zimmerlei -
tung zu tragen . Eine laufende Gebühr wird
für die an Fallscheiben angeschlossenen Wecker
nicht erhoben .

Für die Anbringung von Weckern anderer
als der in der Telegraphenverwaltung ge¬
bräuchlichen Art und von Weckern im Anschluß
an eine besondere Fallscheibe ist neben den Be¬
schaffungskosten eine einmalige feste Vergü¬
tung von 4 M . zu entrichten . Wird die An¬
bringung zu einer bestimmten Zeit außerhalb
der Bauabschnitte gewünscht , ohne daß sie ge¬
legentlich anderer Arbeiten ohne Aufwendung
besonderer Kosten erfolgen kann , so kommt
außerdem eine nach den vorstehenden Bestim¬
mungen (unter Z Abs . 3 ) zu berechnende Ver¬
gütung zur Erhebung .

Für die auf Verlangen der Teilnehmer an¬
gebrachten zweiten Fernhörer sind ebenfalls die
Selbstkosten zu erstatten . Gegenstände , die für
Rechnung der Teilnehmer beschafft worden
sind , gehen in deren Eigentum über .

Lassen Teilnehmer mit den von der Telegra¬
phenverwaltung eingerichteten Sprechstellen
Wecker besonderer Bauart durch Unternehmer
verbinden , so ist für jeden derartigen Wecker
eine Jahresgebühr von 3 M . an die Postkasse
zu entrichten . Die Kosten der Beschaffung , An¬
bringung und Instandhaltung des Weckers hatder Teilnehmer zu tragen .

b ) Bei der Verlegung von Fernsprechstellen
werden erhoben

für ' Verlegungen innerhalb desselben Rau¬
mes

bei einfachen Leitungen . . . 4M .bei Doppelleitungen . . . . 6 „
für Verlegungen innerhalb desselben Grund¬

stückes
bei einfachen Leitungen . . . 6 M .bei Doppelleitungen . . . . lv „
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für Verlegungen nach anderen Grundstücken
bei einfachen Leitungen . . . 1k M .
bei Doppelleitungen . . . . „

Ist die neue Stelle weiter als 10 km von der
(Haupt -) Vermittlungstelle entfernt , so ist für
die außerhalb der Entfernungsgrenze von
1V km herzustellende neue Leitung der Bau¬
kostenzuschuß auch dann zu zahlen , wenn die
frühere Stelle ebenfalls außerhalb jener Ent¬
fernungsgrenze lag .

Macht die Verlegung erforderlich , daß bei
der Fernsprechstelle der Doppelleitungsbetrieb
an die Stelle des Einzelleitungsbetriebs oder
umgekehrt der Einzelleitungsbetrieb an die
Stelle des Doppelleitungsbetriebs tritt , so
wird die Gebühr nach der Betriebsweise der
neuen Sprechstelle bemessen .

Wenn mehrere in demselben Räume unter¬
gebrachte Fernsprechstellen , die eine gemein¬
same Anschlußleitung besitzen , zusammen nach
einem anderen Räume des Grundstücks oder
nach einem Räume außerhalb des Grund¬
stücks verlegt werden , so ist als Verlegungs¬
gebühr für die erste Sprechstelle der volle
tarifmäßige Satz , für jede weitere Stelle da¬
gegen nur der für Verlegung innerhalb des¬
selben Raumes geltende Satz von 4 M . oder
6 M . zu entrichten . Für die Abnahme und
Wiederanbringung zweiter Mikrophone und
besonderer Wecker bei der Verlegung von
Sprechstellen wird eine besondere Gebühr
nicht berechnet .

Wird ein Fernsprech -Nebenanschluß , der
sich auf dem Grundstücke des Hauptanschlus¬
ses befindet , zusammen mit dem Hauptan¬
schlüsse nach einem anderen Grundstücke ver¬
legt , so wird als Verlegungsgebühr für den
Nebenanschluß nur der für Verlegungen in¬
nerhalb desselben Grundstücks geltende Satz
von 6 M . oder 10 M . erhoben .

Für die auf Antrag der Teilnehmer er¬
folgende Auswechselung von Fernsprechwand -
gchäusen gegen Tischgehäuse und umgekehrt
sind die Gebühren für die Verlegung von
Fernsprechstellen innerhalb desselben Rau¬
mes zu entrichten .

Für andere kleinere Arbeiten bei den
Sprechstellen , wie das Abnehmen und Wieder¬
anbringen von Zimmerleitnngen , das Wie¬
derherstellen beschädigter Zimmer - oder Erd¬
leitungen usw ., wirb die Vergütung nach
einem Einheitssatze für den Arbeiter und die
Stunde berechnet .

i) Die Gebühr für die Aufhebung von
Fernfprechanschlüssen vor Ablauf des ersten
Jahres beträgt

für jede Fernsprechstelle . . . 15 M .
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Daneben ist für abzubrechende Gestänge
und Leitungen der der nicht abgelauf - nen
Überlassungsdauer entsprechende Teil der
Her 'stellungs - und Abbruchskosten zu erstatten .

Ic) Wenn dem Teilnehmer auf Antrag das
Uhrenzeichen täglich in der Anschlußleitung
übermittelt wird , so ist hierfür eine Gebühr
von 10 M . jährlich zu entrichten .

Gesprächsgebühren für den Fernverkehr .

Im Fernverkehr werden für die Benutzung
der Verbindungsleitungen Gesprächsgebühren
erhoben . Sie betragen im Verkehr innerhalb
des Neichs -Telegraphengebiets sowie im Ver¬
kehr mit Bayern und Württemberg für eine
Verbindung von nicht mehr als 3 Minuten
Dauer

bei einer Entfernung
bis zu 2S km einschließlich 20 Pf .

SO ,, LS „
„ 100 „ „ SO „
„ „ SOO IM .
„ „ 1000 1 „ SO „

von mehr als 1000 km 2 „
Die Gebühren für den Verkehr mit dein

Auslande werden besonders festgesetzt .

Verbindungen zur Nachtzeit .

Als Nachtzeit gelten im Orts - , Nachbar¬
orts - , Vororts - und Bezirksverkehr die Stun¬
den von 3 Uhr nachmittags bis 7 Uhr
vormittags und im Fernverkehr die Stun¬
den von 9 Uhr nachmittags bis 8 Uhr vor¬
mittags .

Im Ortsverkehr der Vermittlungstellen mit
Nachtdienst sind während der Dauer des
Nachtdienstes Gespräche lediglich gegen Ein¬
zelgebühren zulässig . Die Gebühr für jede
derartige Verbindung beträgt 20 Pf .

Im Fernverkehr können die Verbindungs - .
leitungen zwischen Ortsnetzen , in denen Fern -
sprech -Nachtdienst abgehalten wird , von den
Teilnehmern zur Nachtzeit sowohl zu Einzel -
gesprächen als auch zu Gesprächen im Abon¬
nement benutzt werden . Für Einzel - Nacht -
gespräche sind dieselben

" Gebühren wie für
Tagesgespräche von gleicher Dauer zu ent¬
richten . Für Abonnements -Gespräche wird
die Hälfte der tarifmäßigen Gebühren gewöhn¬
licher Tagesgespräche von gleicher Dauer er¬
hoben . Jedes Abonnement umfaßt mindestens
die Dauer eines Monats . Die Mindestdauer
eines Gesprächs beträgt 6, die Höchstdauer 12
Minuten .

Der Antrag auf Überlassung eines Abonne¬
ments ist bei der Vermittlungstelle am Ort
anzubringen , die näheren Auskünfte hierüber
erteilt und mit der auch die Zeit der Abonne¬
mentsgespräche im voraus vereinbart wird .

Dringende Gespräche .

Dringende Gespräche sind im Fernverkehr
ôwie von öffentlichen Fernsprechstellen aus

im Ortsverkehr zulässig . Die Gebühr für ein
dringendes Gespräch von nicht mehr als 3 Mi¬
nuten Dauer beträgt im Ortsverkehr 30 Pf . ,
im Fernverkehr wird die dreifache Gesprächs¬
gebühr erhoben .

Reihenfolge und Dauer der Gespräche .
Die Gefprächsverbindungen werden nach

der Zeitfolge ihrer Anmeldung hergestellt .
Dringende Gespräche gehen den gewöhnlichen
Gesprächen vor .

Die Ausdehnung eines Gesprächs über die
Dauer von 6 Minuten hinaus ist statthaft ,
wenn keine andere Gesprächsanmeldung vor¬
liegt . Daß die Gesprächsdauer von 3 oder 6
Minuten abgelaufen sei , wird dem Teilneh¬
mer nur dann von der Vermittlungstelle be¬
sonders mitgeteilt , wenn er bei der Anmel¬
dung des Gesprächs die Aufhebung der Ver¬
bindung nach 3 oder 6 Minuten ausdrücklich
verlangt hat .

Die gleichzeitige Anmeldung mehrerer Fern¬
gespräche von einer Teilnehmersprechstelle aus
mit derselben Teilnehmersprechstelle am Fern¬
ort ist nicht statthaft .

Öffentliche Fernsprechstellen .

Bei Gesprächen , die von öffentlichen Fern¬
sprechstellen ausgehen , beträgt die Gebühr
für eine Verbindung von nicht mehr als 3 Mi¬
nuten Dauer

im Orts - und Nachbarortsverkehr . 10 Pf .
im Vorortsverkehr 20 Pf .

Für Gespräche im Fernverkehr gelten die im
vorigen Absatz festgesetzten Gebühren .

Wenn die Erteilung einer Bescheinigung
über die gezahlten Gebühren verlangt wird ,
so ist hierfür eine Zuschlaggebühr von 10 Pf .
zu entrichten .

Von allen bei Verkehrsanstalten unterge¬
brachten öffentlichen Sprechstellen (mit Aus¬
schluß der Fernsprechautomaten ) können anf
Wunsch in der Nähe wohnende Personen zum
Gespräche herbeigerufen werden . Hierfür
wird in jedem einzelnen Fall eine Gebühr
von 25 Pf . erhoben .
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Fernsprechautomatcn . Soweit die öffentlichen Automatenstellen
Auf die Benutzung der öffentlichen Sprech - Zum Sprechverkehr mit Orten der ersten und

stellen mit Automatenbetrieb finden die Be - zweiten Zone (25 und SV km , stehe Fernver -
stimmungen wie für öffentliche Fernsprech - kehr ) zugelassen stnd , ist für ein gewöhnliches
stellen Anwendung . Dringende Gespräche , Ge - Gesprach von 3 Minuten Dauer ,n der 1 . Zone
spräche mit Voranmeldung und Gespräche , zu eine Gebuhr von 29 Ps -' . ln der 2 . Zone eine
denen eine Person herbeigerufen werden soll, solche von 30 Pf . zu entrichten ,
sind von öffentlichen Automatenstellen aus
unzulässig .

Zilsammciisttlliinq ciniM Vcrordmililicil und ortöpolizeilichrr Vorschriften, lipo . einzelner VestimiiiiiiMu
ans solchen , welche fiir die Kinwolmerschaft der Residenzstadt Karlsruhe von besonderem Intcrcssc sind .

Auszug aus der städtischen Mrbrauchssteuer-Grdnung
(in der durch Beschluß des Bürgeraussckusses vom 3. Dezember 1911 und 24 . April 19 >-2 und
durch Erlas ; Großh . Ministeriums des Innern vom 5 . März 1912 Nr . 91(15 und vom 2V . Mai

1912 Nr , 29 999 festgestellten Fassung ) .

§ 1 . Der städtischen Verbrauchssteuer unter - führte Bier ist bei der Erheberstelle am Men -
liegt der Verbrauch von Bier und Wein im delssohnplatz , für das auf sonstigem Wege ein -
Verbrauchssteuerbezirk der Gemarkung Ka °rls - geführte Bier bei der Stadthauptkasse zu be¬
ruhe nach Maßgabe der nachfolgenden Be - zahlen .
stimiuungen . Für das aus nicht badischen Orten einge -

Z 2 . Der Verbrauchssteuerbezirk umfaßt die führte Bier wird die Verbrauchssteuer gleich -
Gesamtgemarkung Karlsruhe . zeitig mit der staatlichen Übergangssteuer er -

§ 3 . Der Verbrauchssteuer unterliegt sowohl hoben ,
das auf der Gemarkung Karlsruhe gebraute Mit einzelnen Steuerpflichtigen kann zumwie das in den Verbrauchsstcuerbezirk einge - Zweck der Erleichterung dcr Zahlung besondere
führte Bier . Sie beträgt 65 Pf . für das Hekto - Vereinbarung hierüber getroffen werden ,liter . ? 8 9 . Rückvergütung der bezahlten Ver -

8 4 . Die Steuerpflicht tritt ein : brauchssteuer wird auf Verlangen gewährt ,Ä. für das hier gebraute Bier , sobald es aus wenn hierher eingeführtes Bier im Wege desder Brauerei verbracht oder zum Ver - Handels wieder ausgeführt wird . Der An -
brauch in der Brauerei selbst ausgegeben trag auf Rückvergütung ist längstens inner¬wird ; halb 6 Wochen nach der Ausfuhr unter Vor -d . für auswärts gebrautes Bier , sobald es läge einer Ausfuhrerklärung enthaltend : Tagin den Verbrauchssteuerbezirk eingeführt dcr Ausfuhr , Literzahl und

"
Herkunft des Bie -wird . res , Name des Absenders , Wohnort und Un -Die Steuer wird nicht erhoben von dein hier terschrift des Empfängers , beziehungsweisegebrauten Bier , welches aus dem Verbrauchs - Stempel der Bahnbehörde und der entfpre -

steuerbezirk ausgeführt wird . chenden Verbrauchssteuerquittung beim Stadt -
Z 7 . Die Verbrauchssteuer für das in den rat schriftlich einzureichen .

Verbrauchssteuerbezirk eingeführte Bier ist ^ Rückvergütung wird nur geleistet , wenn esbei der Einfuhr von dein Einbringer zu ent - sich um einen Steuerbetrag von mindestensrichten . Neben dem Eiubriuger haftet auch 20 Pf . bei jeder Ausfuhr handelt ,der Empfänger sowie der Auftraggeber des ? 10 . Die städtische Verbrauchssteuer vou
Eiubriugers für die Steuer . Wein wird mit der staatlichen Weiuakzise uu -

8 8 . Die Verbrauchssteuer für das aus ba - ter Anwendung der für diese geltenden Grund -dischen Orten mittels der Eisenbahn einge - ' sätze erhoben .
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In den Fällen des Artikel 28 , Ziffer 4 und
13 des Weinsteuergesetzes vom 19 . Mai 1882
tritt jedoch eine Befreiung von der städtischen
Verbrauchssteuer nur dann ein , wenn es sich
um bereits in der Gemarkung Karlsruhe ein¬
gekellerte Weine handelt .

§ 11 . Die Verbrauchssteuer beträgt 1 Pf .
vom Liter . Jede Flasche von geringerem In¬
halt als einem Liter ist wie eine Literflasche
zu behandeln .

§ 12 . Weinproduzenten (Artikel 28 , Ziffer 1
des Weinsteuergesetzes vom 19 . Mai 1882 ) ha¬
ben die städtische Verbrauchssteuer von allen
auf städtischer Gemarkung erfolgenden Einla¬
gen des von ihnen produzierten Weins zu ent¬
richten . Im Falle nachweislicher Wiederaus¬
fuhr im großen wird die bezahlte Verbrauchs¬
steuer zurückvergütet .

§ 13 . Wer die Entrichtung von Verbrauchs¬
steuern unterläßt , verfällt — abgesehen von
der Pflicht zur Nachzahlung — in eine Geld¬

strafe , welche dem vierfachen , im Wiederho¬
lungsfalle dem achtfachen Betrag der geschul¬
deten Abgabe gleichkommt .

Weist der Angezeigte nach , daß die Entrich¬
tung der Abgabe nur aus Versehen unterblieb ,
so kann eine geringere Ordnungsstrafe bis
zum Betrag von 1V M . erkannt und je nach
Umständen die Ordnungsstrafe gänzlich erlas¬
sen werden .

Wer den zur Überwachung und Sicherung
der Abgabeentrichtung erlassenen Vorschriften
zuwiderhandelt , wird von einer Geldstrafe
bis zu 1v M . getroffen .

Auch der Versuch , die Beihilfe und die Be¬
günstigung sind strafbar .

tz 14 . Die Vorenthaltung der auf Wein und
auf dem in S 8 Absatz 2 bezeichneten Bier
ruhenden Verbrauchssteuer wird wie die Vor¬
enthaltung der mit ihr gleichzeitig erhobenen
Stnatssteuer geahndet .

Vorschrift, die Kaminreinigung betr.
vom 13 . Februar 1839 -

Z 1 . Als Ofenfeuerungszeit im Sinne der
Kaminfegerordnung hat die Zeit vom IS . Ok¬
tober bis zum 16 . April jedes Jahres zu gel¬

lten . Hiernach sind auf Grund der Bestimmun¬
gen des Z IS der Kaminfegerordnung alljähr¬
lich zu fegen :

a . Küchenkamine : 4mal , wenn sie aber den
Rauch von mehr als zwei Ofenröhren —
gleichviel , in welchen Stockwerken — auf¬
nehmen : Smal ;

b . Kamine , welche ausschließlich zu Oefen
und anderen nur im Winter gebrauchten
Feuerungsanlagen gehören : 3mal .

§ 2 . Als Zeiten für die Vornahme dieser
Reinigung werden festgesetzt :

s . bei Küchenkaminen mit 4maliger jähr¬
licher Reinigung : ' die Monate Januar ,
April , Juli und Oktober ;

b . bei Küchenkaminen mit Smaliger jährli¬
cher Reinigung : Februar , April , Juli , Ok¬
tober und Dezember ;

c . bei Ofenkaminen : die Monate Dezember ,
Februar und April .

§ 3. Schmiedekamine sind einmal jährlich
durch den Kaminfeger zu reinigen .

Z 4 . Der Ortspolizeibehörde bleibt vorbehal - ,
ten , für Kamine , welche in sehr starkem Ge¬
brauche sind , oder hinsichtlich derer besondere
Umstände obwalten , nach Anhörung des Haus¬
eigentümers und Kaminfegers , sofern die
Feuersicherheit dies erfordert , eine über die
Bestimmung des F 1a der Kaminfegerordnung
und des Z 1 dieser Vorschrift hinausgehende
Anzahl der jährlichen Reinigungen vorzu¬
schreiben .

Desgleichen kann die Ortspolizeibehörde auf
Antrag des Hauseigentümers nach Anhörung
des Kaminfegers unter besonderen Umständen
von der Einhaltung der HZ 1 und 2 dieser Vor¬
schrift Nachsicht erteilen .*

§ ö . Innerhalb der einzelnen Kehrbezirke
hat die periodische Reinigung der Kamine je¬
weils in derselben Reihenfolge stattzufinden .

- § 6 . An Taxen sind dem Kaminfeger zu ent¬
richten :

5 Kantine für Gasheizung unterliegen künftighin der
Reinigung durch den Kaminfeger nicht mehr . Kamine,
welche ausschließlich zur Koksfeuerung oder nur als
Rauchabzug für ausschlief ; lich mit Anthrazitkohleu
geheizte Oefen dienen, sind jährlich zweimal zn reinigen .



s . für die gewöhnlichen ReinigungsarbeiLen ^
bei einem einstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .18 M
bei einem zweistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .23 „
bei einem dreistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .32 „
bei einem vierstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .40 „
bei einem fünfstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — ..48 „
bei einem sechsstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin — .6V „
für jedes weitere Stockwerk 12 Pf . mehr ;

b . für das Ausbrennen :
bei einem einstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .2V M .
bei einem zweistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin I .W „
bei einem dreistöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .SV „
bei einem vierstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .KV „
bei einem fünfstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .7V „
bei einem sechsstöckigen ( russi¬

schen oder steigbaren ) Kamin 1 .8» „
für jedes weitere Stockwerk 10 Pf . iiuchr

c . für die Untersuchung eines Fabrikkamins ,
dessen Reinigung dem Fabrikinhaber zur
Besorgung überlassen ist — Z IS Ziff . <Z
letzter Abs . der Kaminfegerordnung —
2 M . ;

6 . für die Untersuchung eines nicht benütz¬
ten , aber nicht unbrauchbar gemachten
Kamins — § IL der Kaminfegerordnung
— die unter I .it . a . festgesetzten Beträge :

e . für die Untersuchung eines neu aufge¬
führten oder eines unter Dach ausgebes¬
serten bezw . teilweise erneuerten Kamins
— 8 18 der Kaminfegerordnung —

sofern dasselbe einstöckig ist — .30 M ,
sofern dasselbe zweistöckig ist — .60 „
sofern dasselbe drei - oder

mehrstöckig ist . . . . -— .SV „
sofern dasselbe ein Fabrik¬

kamin ist 2 .00 „
k. für die Reinigung einer Hurte — . 10 „
x . für die Reinigung eines Kine -

rohres ( Cllenbogenrohres ) . . — . 10 „
b . für anderweite Besichtigung

einer Feuerungsanlage . . . — .SV ,,
Die Vergütung für die Reinigung oder das

Ausbrennen eines Fabrikkamins durch den Ka¬
minfeger — vergl . Qit . b . , c . dieses Para¬
graphen — ist durch Vereinbarung zwischen
dem Genannten und dem Fabrikinhaber fest¬
zusetzen ; im Streitfall hat die Ortspolizeibe¬
hörde nach Anhörung der Bezirksbauinspektion
darüber zu bestimmen .
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Z 7 . Bei der Taxberechnung werden Kamine
für sovielstöckig angesehen , als die Zahl der
Stockwerke beträgt , durch welche sie hindurch¬
führen ; dabei zählen Halbstöcke oder Mansar¬
den , Souterrains oder Keller usw . für ganze
Stockwerke .

Z 8 . Neben der festgesetzten Taxe hat der Ka¬
minfeger für seine mit der Reinigung verbun¬
denen Arbeitsleistungen keinerlei Vergütung
zu beanspruchen ; insbesondere hat derselbe die
zur Reinigung erforderlichen Werkzeuge und
das zum Ausbrennen benötigte Material un¬
entgeltlich zu stellen , sowie den Nutz und den
losgefallenen Verputz aus dem Kamin in die
bereitstehenden Behältnisse zu schaffen .

§ 9 . Das Begehen der Dächer von einem Ka¬
min zum andern ist mit Ausnahme der Flach¬
dächer verboten .

Nach S 20 Abs . 2 und 3 der Verordnung
Grotzh . Ministeriums des Innern vom 2S . No¬
vember 1887 hat der Kaminfeger die Forde¬
rung für die geleistete Arbeit stets an den
Hausbesitzer oder dessen Stellvertreter
zu richten . Das Anfordern von Trinkgeldern
ist untersagt .

Kaminfegerbezirke

eingeteilt in :

1. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die west¬
liche Grenze des Schlotzbezirks , die Moltkest . ,
die östliche Seite der Seminarst . , die nördliche
Seite der Stephanienst . , die östliche Seite der
Karlst . , die nördliche Seite der Kaiserst . und
der Durlacher Allee und die Gemarkungs¬
grenze . Kaminfegermeister Bühl , Georgfried -
richst . 16.

2. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die süd¬
liche Seite der Kaiserst ., die östliche Seite der
Westendst . , die nördliche Seite der Kriegst , und
die westliche Seite der KarlFriedrichst . Ka¬
minfegermeister (vakat ) .

3. Kehrbezirk wird begrenzt durch : die süd¬
liche Seite der Durlacher Allee und der Kai¬
serst . , die östliche Seite der KarlFriedrichst .,
die nördliche Seite der Kriegst . , die Bahnlinie
Karlsruhe — Durlach und die Gemarkungs¬
grenze . Kaminfegermeister Schuh , Scheffel¬
st. 34.

4 . Kehrbezirk wird begrenzt durch : die Bahn¬
linie Durlach — Karlsruhe , die südliche Seite
der Kriegst . , die östliche Seite der Ettlingerst . ,
die nördliche Seite der Baumeisterst ., die öst¬
liche Seite der Marienst . , die südliche Seite der
Schützenst . , die östliche Seite der Wilhelmst . ,
die nördliche Seite der Nebeniusst . , die östliche
Seite der Treitschkest . und die Gemarkungs¬
grenze . Kaminfegermeister Blum , Winterst .6,
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5 . Kehrbezirk ioird begrenzt durch : die West- Seite der Kaiserallee , die westliche Seite der
liche Seite der Treitschkest . , die südliche Seite Dorkst . , die westliche Seite der Grünwinklerst ,
der Aebeniusst ., die westliche Seite der Wil - und die Gemarkungsgrenze . Kaminfeger -
helmst . , die nördliche Seite der Schützenst ., meister Gießler , Kaiserallee 84 .
d̂ e westliche Seite der Marwnst die^ südliche ^ Kehrbezirk wird begrenzt durch : die öst-« e . te der Baumeister, ^ ^ eite der Grünwinklerst .. die östliche
^ tlingerst ., die südliche Seite der Kriegst ., der Aorkst ., die südliche Seite der Kai -
die ostliche Seite der Hirschst . und die Gemar - ^ie südliche Seite der Kaiserallee , die
umgrenze Kam .nfegerme .ster Grimm . ^ , ^ iche Seite der Westendst . , die südliche

^ r c. > « ^ ^ c» Seite der Kriegst . , die westliche Seite der
r Hirschst . und die Gemarkungsgrenze . Kamin -«S '-A'WiL 'SKVKS --

nienst . , die westliche Seite der Karlst . , die Landbezirk : Kaminfegermeister Amann ,
nördliche Seite der Kaiserst . , die nördliche Kaiserallee 149 .

Auszug aus der Z

Z 6 . Von jedem Dienstmann wird , wenn in
seinem Gewerbeausweis nichts anderes be¬
merkt ist und dieser von ihm nicht sofort bei
der Bestellung unaufgefordert vorgewiesen
wird , angenommen , daß er allen in dem be¬
stehenden Tarif bezeichneten Arten von Ar¬
beiten und Diensten um die dort aufgeführ¬
ten Gebühren sich unterziehe .

Er hat jeder hierauf bezüglichen Aufforde¬
rung alsbald Folge zu leisten , wenn er nicht
bereits anderweit bestellt ist , was er auf Ver¬
langen durch Vorzeigen desfallsigen mit Da¬
tum und Stunde versehenen Eintrags in sei¬
nem Notizbuch zu bescheinigen hat .

Z 7 . Jeder Dienstmann muß demjenigen ,
welcher seinen Dienst in Anspruch nimmt ,
auf Verlangen eine auf seinen Namen und
Nummer lautende Karte aushändigen .

Z 1V . Jeder Dienstmann hat seinen Ge¬
werbeausweis , sowie ein Exemplar dieser
Dienstmannsordnung und bzw . des Gebühren¬
tarifs stets bei sich zu führen und auf Verlan¬
gen den Bestellern , sowie dem Polizeipersonal
vorzuzeigen .

K ZI . Die Bezahlung der Dienstleistungen
erfolgt aus Grund des bestehenden Tarifs
und ist jedem Dienstmann strengstens unter¬
sagt , höhere Anforderungen an das Publikum
zu stellen .

Tarif .
I . Gänge .

Es kostet — einerlei ob Karren oder son¬
stige Geräte benützt werden oder nicht —
a . ein einzelner Gang nach einem

Punkt innerhalb des inneren
Stadtgebiets :

1 . ohne oder mit Gepäck bis 5 Kilo — .25 M .
2 . mit Gepäck über 5 Kilo bis 25 Kilo — .40 „
3 25 .. 50 .. — .50

Das innere Stadtgebiet wird begrenzt
durch das Großh . Residenzschloß , die Hans
Thomast . , Moltkest ., Riefstahlst . , die Rhein¬
bahn , die Jollyst . , Kurvenst . , Karlst . , Südend -
st., Beiertheimer Allee , die westliche und süd¬
liche Grenze des Stadtgartens einschließlich
des Hochreservoirs , die Ettlingerst . , Nebenius -
st., Nüppurrerst . , Augartenst ., Morgenst . , Wie -
landtst . , Nüppurrerst . , Kriegst . , Ostendst . , Got -
tesauerst ., Degenseldst . , Durlacher Allee , Bern -
hardst, , KarlWilhelmst, , Kaiserst ., Englerst .
bis Großh . Residenzschloß .

Das Großh . Residenzschloß und beide Sei¬
ten der vorgenannten Straßen gelten als
innerhalb des inneren Stadtgebiets liegend .

b . ein einzelner Gang nach einem
außerhalb des unter s . bezeich¬
neten Gebietes und außerhalb
der Stadtteile Beiertheim ,
Rintheim . Rüppurr , Grün Win¬
kel und Daxlanden gelegenen
Punktder Vtadt :

bn einem Zeit¬
aufwand

ohne oder
mit Gepäck
bis 5 Kilo

mit Gepäck
über L bis

2S Kilo

mit Gepäck
über Sii bis

50 Kilo

bis zu ^ Stunde

über ^ Stunde .

25 Pf .

40 Pf .

40 Pf .

60 Pf .

50 Pf .

75 Pf .
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ein einzelner Gang nach einem
außerhalb des Stadtbezirks
oder in den Stadtteilen Beiert¬
heim , Rintheim , Rüppurr , Grün¬
winke ! und Daxlanden gelege¬
nen Punkt :

nach Vereinbarung .

II . Umherfiihren von Reisenden

kostet bei einer Dauer :
bis zu Stunde —
über ^ Stunde bis zu N Stunde

— .30 M .
—.so „
— .70
— .70 „

1 .— ..
1 .20

^ .. ^
„ Ä 1

1 1 ^4
1 -4 S
2 für jede angefangene

weitere ^ Stunde eine Zuschlagge¬
bühr von — .10
Für gleichzeitige — mit oder ohne Benüt¬

zung von Karren oder sonstigen Geräten er¬
folgende — Beförderung von Gepäck ist bis zu
IS Kilo keine Gebühr , über 16—100 Kilo für
jede angefangene Stunde eine Gebühr von
10 Pf . , über 100 Kilo für jede angefangene
Stunde eine weitere Zuschlaggebühr von 5 Pf .
zu zahlen . -

III . Für folgende Arbeiten
sind nachstehende Taxen zu bezahlen :
1 . Holztragen und Holzaufsetzen :

4 obm
(ca. 1
früh ,
Klaft.)

3 ebw 2 ebw l ebm

M ,
1,30

M.
1,30

M.
0 .S0

M .
0,30

0,50
1,10

0,40
0,80

0,30
0,00

0,20
0,30

2,30 1,80 1,20 0,70

1,40 1,10 0,70 0,40

2,80 2,10 1,40 0,70

in den unteren Stock
fürjcdeTreppe hinunter

oder hinauf weiter
in den Keller werfen
in den Hof tragen und

von da in den Keller
werfen

Aufsetzen von gehacktem
Holz

von der Straße in das
Haus , unteres Stock¬
werk , zu tragen und
aussetzen . . . .

2 . Holzsägen und Holzspalten (ohne
Unterscheidung der Holzart ) :

für das Sägen von 4 Ster für jeden
Schnitt 1 .70 M .

für das Sägen und Spalten von 4
Ster für jeden Schnitt . . . . 2 .— „

^ 3 . Kohlentragen :
^ in den unteren Stock per Zentner — .06 M .
für jede Treppe hinunter oder hin -

5 auf per Zentner weiter . . . — .02 „
Kohlen von der Straße in den Kel¬

ler werfen , per Zentner . . . . — .03 „
in den Hof tragen und von da in

den Keller werfen — .00 „
wobei stets dem Dienstmann die Verpflichtung
erwächst , die Straße und den Hof , wo die
Kohlen gelegen , zu schwenken und zu kehren .

4 . Transport :
eines Flügels 6 .— M .
eines gewöhnlichen Tafelklaviers

oder Pianos 3 .60 „

6 . Tägliches Kleiderreinigen :

für eine Person per Monat . . . 3 .60 M .
für jede weitere Person weiter . . 1.80 „

6 . Abholen des Essens :
aus dem Kosthaus für 1 oder 2 Per¬

sonen monatlich 2 .60 M .
für jede weitere Person weiter . — .90 „
7 . Austragen von Rechnungen usw . :
bis zu 30 Stück — .90 M .
jedes weitere Stück — .05 „
8. Ankleben von Anschlagszetteln :
bis zu 30 Stück für jede Größe . . 1 .30 M .
für jedes weitere Stück — .06 „

9 . Bei Warentransporten :
über einen Zentner ist außer der

entsprechenden Gebühr der Rub¬
rik „ Gänge " — .16 M .

und für jeden weiteren Zentner
bzw . Bruchteil eines solchen wei¬
ter zu entrichten — .16 „

- IV . Sonstige Verrichtungen zur Besorgung
von Haus , Hof , Garten , Magazin u . dgl >

kosten:

in der Dauer von

1 Stunde
V- Tag
(zu fünf
Stundcn)

1 Tag
( zu zehn
Stunden )

mit eigenen Gerät¬
schaften d . Dienst -
manns vorgenom¬
men 70 Pf . 2,50 M . 4,40 M .

ahne eigeiie Gerät¬
schaften d . Dienft -
manns vorgenom¬
men 60 Pf . 2,10 M . 3 .80 M .
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Bemerkungen .

I . Wird ein Dienstmann zur Übernahme
einer Bestellung zu dem Besteller in dessen
Wohnung oder sonst wohin geholt , so ist hier¬
für eine Taxe von 10 Pf . zu entrichten . Er¬
folgt sodann eine Bestellung nicht , so hat der
Dienstmann 20 Pf . weiter anzusprechen .

II . Für Bestellung einer Rückantwort sind
1l) Pf . zu entrichten .

III . Auf einen Auftrag , welcher nicht so¬
gleich erteilt wird ( Ziff . I ) , haben die Dienst¬
männer 6 Minuten lang unentgeltlich zu war¬
ten ; ebensolange auf Rückantwort . Werden
sie länger aufgehalten , so sind ihnen von ^
zu ^ Stunde weiter 10 Pf . zu entrichten ;
die begonnene ^ Stunde wird für voll berech¬
net .

. — Droschkenordnuug .

IV . Die Dienste der Dienstmänner können
nur in den Tagesstunden , d . h . in den
Monaten April bis einschließlich September
von morgens 0 Uhr bis abends 7 Uhr und in
den Monaten Oktober bis einschließlich März
in der Zeit von morgens 7 Uhr bis abends
7 Uhr zur einfachen Taxe in Anspruch ge¬
nommen werden . Außerhalb dieser Zeit ist
die doppelte Taxe zu entrichten .

V . Verrichtungen , für welche eine Gebühr
im Tarif nicht festgesetzt ist , werden nach
Übereinkommen und wenn ein solches nicht
getroffen wurde , nach der Zeit (siehe oben
unter „ Sonstige Verrichtungen

"
) vergütet .

Hierbei wird der Bruchteil einer Stunde un¬
ter 30 Minuten für eine halbe Stunde , über
SV Minuten für eine ganze Stunde gerechnet .

VI . Anforderung von Trinkgeldern ist den
Dienstmännern strengstens untersagt .

Auszug aus der
vom 1 . Jc

§ 7 . Ausführung von Droschkenbestellungen .

Ist in dem Hause des Droschkenhalters eine

zu dem öffentlichen Dienst zugelassene Droschke
auf einen späteren Zeitpunkt bestellt und die
Bestellung angenommen worden , so ist er ver¬
pflichtet , dafür zu sorgen , daß eine Droschka
zu der vom Besteller bestimmten Zeit pünktlich
am vereinbarten Orte eintrifft . Die Fest¬
setzung des Fahrgeldes unterliegt in diesem
Falle der freien Vereinbarung .

Z 13 . Verhalten dem Publikum gegenüber .

Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , sich
im Dienst anständig und nüchtern zu verhal¬
ten . Dem Publikum gegenüber ist ein ruhi¬
ges und höfliches Betragen zu beobachten .
Vorübergehende dürfen nicht durch Anreden
oder auf andere Weise behelligt oder zur Be¬
nützung der Droschke aufgefordert werden .

Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , au ?
Verlangen der Fahrgäste beim Ein - und Aus¬
steigen die Türe zu öffnen und zu schließen
und sowohl vor Beginn der Fahrt als während
derselben die Fenster zu öffnen oder zu schlie¬
ßen , ferner das Verdeck auf - oder niederzu¬
schlagen , sofern die Witterung es gestattet .

Auch hat er beim Auf - und Abladen des Ge¬
päcks Hilfe zu leisten und auf das ihm über -
gebene Gepäck während der Fahrt zu achten .

Droschkenordnung
muar 1909 .

Ohne Zustimmung des Fahrgastes darf drit¬
ten Personen das Mitfahren weder im Innern
der Droschke noch auf dem Bock gestattet wer¬
den .

Die von dem Fahrgast zurückgelassenen Ge¬
genstände sind , sofern sie ihm nicht alsbald
ausgehändigt werden können , binnen 24 Stun¬
den auf einer Polizeiwache abzugeben .

Z 14 . Verhalten im Dienst .

Der Droschkenkutscher hat die allgemeinen
straßenpolizeilichen Vorschriften genau zu be¬
folgen . Er ist verpflichtet , sich vor der Aus¬
fahrt von der ordnungsmäßigen Beschaffenheit
der Betriebsmittel und seiner Dienstkleidung
zu überzeugen , so zeitig auszufahren , daß die
Droschke zu Beginn des Dienstes im Betrieb ist
und während der von der Polizeibehörde be¬
stimmten Zeit ohne Unterbrechung den Dienst
zu versehen .

Es ist ihm untersagt , während der Fahrt mit
besetzter oder unbesetzter Droschke zu rauchen .

Es ist ihm weiter verboten , die Leitung des
Fuhrwerks einem anderen zu überlassen , in
den Straßen hin - und herzufahren , um Be¬
stellungen aufzusuchen , sich mit anderen Per¬
sonen auf den Gehwegen in verkehrsstörender
Weise aufzustellen , in unanständiger Haltung
auf dem Bock zu sitzen oder zu liegen , im In¬
nern der Droschke Aufenthalt zu nehmen ,



außerhalb der polizeilich bestimmten Halte¬
plätze auf der Straße sich aufzustellen , sofern
er nicht bestellt ist.

ß 16 . Verpflichtung zur Fahrt .
Wenn eine unbesetzte Droschke auf einem

Halteplatz Aufstellung genommen hat , oder eine
in Fahrt befindliche Droschke während der
Dienstzeit unbesetzt ist , so ist der Droschken¬
kutscher verpflichtet , jede von ihm verlangte
Fahrt innerhalb des Fahrgebiets auszuführen .
Ausgenommen sind nur Fahrten innerhalb der
abgesonderten Gemarkung Hardtwald , welche
abgelehnt werden dürfen .

Außerhalb der Dienstzeit muß der Drosch¬
kenkutscher jede Fahrt in der Gemarkung
Karlsruhe annehmen , wenn er sich auf einem
Halteplatz oder vor einem öffentlichen Lokal
aufgestellt hat .

Die Ausführung einer Fahrt innerhalb der
Gemarkung Karlsruhe darf nicht deshalb ab¬
gelehnt werden , weil sie voraussichtlich über
die Dienstzeit hinausdauern würde . Dagegen
ist der Droschkenkutscher nicht verpflichtet , wäh¬
rend der letzten Dienststunde eine Fahrt nach
einem Punkte außerhalb der Gemarkung
Karlsruhe anzunehmen .

Z 17 . Ausführung der Fahrt .
Der Droschkenkutscher hat nach Bezeichnung

des Zieles unter Vermeidung unnötigen
Aufenthalts sofort abzufahren und die Fahrt
ohne Unterbrechung zu Ende zu führen . Wird
vom Fahrgast nicht der Weg , welcher genom¬
men werden soll, sondern nur das Ziel ange¬
geben , so hat er den kürzesten zum Fahrziele
führenden Weg einzuschlagen . Insofern nicht
ausdrücklich eine langsamere Gangart Verlangl
wird , ist die Fahrt im mittleren Trabe auszu¬
führen .

Z 18. Abholen des Fahrgastes .
Wird eine Droschke von der Stelle , wo sie

sich befindet , zur Ausführung einer Fahrt nach
einem andern Punkte gerufen , so muß der
Kutscher sofort im Trabe dahin fahren und auf
Verlangen die bestellende Person unentgeltlich
nach dem Ausgangspunkt der Fahrt mitneh¬
men .

Z IS . Vorausbestellung .
Zur Annahme von Vorausbestellungen auf

einen späteren Zeitpunkt ist der Droschken¬
kutscher nicht verpflichtet und nur vorbehaltlich
der Bestimmung in § 16 Abs . 1 berechtigt .

Wird die Bestellung auf einen Zeitpunkt in¬
nerhalb der Dienstzeit angenommen , so hat der
Droschkenkutscher oder sein die Bestellung an¬
nehmender Vertreter den Besteller ausdrücklich
darauf hinzuweisen , daß er die bestellte Fahrt
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nur ausführen könne , wenn ihm nicht inzwi
scheu eine sofort auszuführende Fahrt übertra¬
gen werde . Die Annahme einer Vorausbestel¬
lung berechtigt also den Droschkenkutscher un¬
ter keinen Umständen , eine von ihm verlangte
tarifmäßige Fahrt während der Dienstzeit ab¬
zulehnen . Der Droschkenkutscher ist aber ver¬
pflichtet , die angenommene Bestellung auszu¬
führen , falls er nicht durch eine in der Zwi¬
schenzeit übernommene Fahrt daran verhin¬
dert wird .

Hat der Droschkenkutscher eine Bestellung
auf einen Zeitpunkt außerhalb der Dienstzeit
angenommen , so darf er nicht auf dem Halte¬
platz auffahren und keine Fahrt übernehmen ,
welche ihn an der rechtzeitigen Ausführung
der Bestellung hindert . Der Kutscher einer
Droschke mit Preisanzeiger hat außerdem das
auf die Fahne geschobene Schild mit der Auf¬
schrift „ Bestellt " zu zeigen .

Bei Vorausbestellungen ist die Bestellzeit
genau einzuhalten . Ein Anspruch auf ein
weiteres Entgelt als die tarifmäßige Bestell¬
gebühr besteht nicht . Auf Verlangen eines
Polizeibeamten hat der Droschkenkutscher sich
über die Vorausbestellung auszuweisen .

8 36 . Schlitten .
Bei Schlittenbahn dürfen nach näherer Be¬

stimmung der Polizeibehörde statt eines Teils
der Droschken Schlitten verwendet werden .
In jedeni Schlitten mutz sich eine warme sau¬
bere Decke befinden .

Auf den Betrieb der Schlitten finden die Be¬
stimmungen dieser Vorschrift entsprechende
Anwendung . Für Schlittenfahrten gilt der
Tarif nicht ( vgl . Z 44 ) .

Z 34 . Aufstellung auf den Halteplätzen .
Die Halteplätze , die an jedem Halteplatz

aufzustellende Gattung und Anzahl von
Droschken , ferner die Art der Aufstellung , be¬
stimmt die Polizeibehörde . Die Zugänge zu
der Straßenbahn an deren Haltestellen und
die Hauseinfahrten sind stets frei zu halten .

Z 46 . Von den Fahrgästen und dem Gepäck .
Die Beförderung von Personen , welche mit

ansteckenden Krankheiten behaftet sind , und
>?on Leichen ist verboten .

Betrunkene , sowie Personen , von welchen
eine Verunreinigung des Wagens zu befürch¬
ten ist , braucht der Droschkenkutscher nicht zu
fahren .

Ebenso darf er die Aufnahme von Gegen¬
ständen , welche geeignet sind , das Innere der
Droschke zu beschädigen oder zu verunreinigen ,
verweigern , namentlich brauchen keine Hunde
aufgenommen zu werden . Der Droschken¬
kutscher kann bei zweisitzigen Droschken die
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Aufnahme von Gepäck im Gewicht von mehr
als öl) Ic^ , bei viersitzigen Droschken von mehr
als >100 kA verweigern .

Aus polizeiliche Anforderung ist der Drosch¬
kenkutscher verpflichtet , jede Fahrt gegen ent¬
sprechende Vergütung auszuführen .

Z 41 . Anzahl der Fahrgäste .
Der Droschkenkutscher ist nicht verpflichtet ,

in einer zweisitzigen Droschke mehr als drei
und in einer viersitzigen mehr als vier Per¬
sonen aufzunehmen .

Ein Diener des Fahrenden ist auf Verlangen
zum tarifmäßigen Entgelt auf dem Bock mit¬
zunehmen .

Z 42 . Bereithaltung und Vertretung .

Die Droschken sind täglich während der von
der Polizeibehörde festgesetzten Dienstzeit auf
den zugewiesenen Halteplätzen zum Gebrauch
des Publikums bereit zu halten .

Die Vertretung der außerhalb der allge¬
meinen Dienstzeit zum Dienst verpflichteten
Droschken durch eine andere Droschke derselben
Gattung ist gestattet ; der Kutscher der ver¬
tretungsweise anfahrenden Droschke hat dem
diensttuenden Polizeibeamten anzuzeigen ,
welche Droschke er vertritt .

Z 43 . Fahrgebiet und Fahrgeld .

Das Fahrgebiet umfaßt die Gemarkung
Karlsruhe und die abgesonderte Gemarkung
Hardtwald , sowie die Wegstrecken zu den in
den Tarifbestimmungen besonders bezeichneten
Orten , einschließlich dieser Orte .

Im Sinne dieser ortspolizeilichen Vor¬
schrift und des Tarifs gilt als Stadtteil
Mühlburg das Gelände westlich einer durch die
Philippstraße gezogenen Linie , einschließlich
dieser Straße , als Hafengebiet das Gelände
westlich des städtischen Elektrizitätswerkes , als
Vorort Beiertheim das Gelände südlich einer
durch die Hohenzollernstraße gezogenen Linie ,
einschließlich dieser Straße , als Vorort Rüp¬
purr das Gelände südlich des Schlosses Rüp¬
purr und als Vorort Rintheim das Gelände
östlich einer durch die Ernststraße gezogenen
Linie , einschließlich dieser Straße , als Vor¬
ort Grünwinkel das Gebiet der früheren Gc -
markung Grünwinkel und als Vorort Daxlan -
den das Gebiet der früheren Gemarkung Dax¬
landen .

Das Fahrgeld wird auf Grund des ange¬
schlossenen Tarifs berechnet .

Zahlungen über den Tarif hinaus oder
Trinkgelder zu verlangen , ist strengstens ver¬
boten .

Die Kutscher von Droschken mit Fahrpreis¬
anzeiger dürfen nur den angezeigten Betrag
beanspruchen .

Der Droschkenkutscher ist verpflichtet , dem
Fahrgast auf Verlangen den tarifmäßigen
Betrag genau zu bezeichnen .

Vor Beginn einer Fahrt nach einem der in
Äbs . 2 bezeichneten Teile der Gemarkung
Karlsruhe oder nach einem Punkte außerhalb
dieser Gemarkung hat der Kutscher einer
Droschke mit Fahrpreisanzeiger den Fahrgast
auf den tarifmäßigen Zuschlag für die leere
Rückfahrt aufmerksam zu machen , widrigen¬
falls er seinen Anspruch hierauf verliert .
Das gleiche gilt für den Kutscher einer
Droschke ohne Fahrpreisanzeiger vor Beginn
einer Fahrt innerhalb der abgesonderten Ge¬
markung Hardtwald .

8 44 . Vereinbarung bei nicht tarifmäßigen
Fahrten .

Vor der Ausführung von Schlitten - und an¬
dern nicht tarifmäßigen Fahrten hat der Füh¬
rer den Fahrgast ausdrücklich darauf hinzu¬
weisen , daß für die geforderte Fahrt nicht die
Vorschriften des Tarifs gelten , und seine For¬
derung zu stellen . Ist eine Vereinbarung
über den Fahrpreis nicht abgeschlossen worden ,
so gilt der Tarif für Droschken ohne Fahr¬
preisanzeiger .

8 4S . Berechnung der Fahrzeit .

Die Fahrzeit wird berechnet von dem Zeit¬
punkt , in welchem die Droschke in den Dienst
des Fahrgastes tritt , bis zu deren Entlassung .
Wird der Fahrgast abgeholt ( 8 18 ) oder ist die
Droschke zum voraus bestellt ( 8 19 ) - so be¬
ginnt die Berechnung der Fahrzeit mit dem
Zeitpunkt , in dem die Droschke am Abholungs¬
ort eintrifft bzw . auf welchen sie bestellt ist .

Der Führer einer Droschke ohne Fahrpreis¬
anzeiger muß bei Beginn und ebenso bei Be¬
endigung jeder nach der Zeit zu berechnenden
Fahrt seine Uhr vorzeigen , widrigenfalls die
Zeitangabe des Fahrgastes als richtig ange¬
nommen wird .

8 46 . Zeitpunkt der Bezahlung .

Die Bezahlung geschieht an den Droschken¬
kutscher spätestens am Ziele der Fahrt . Bei
Fahrten zum Bahnhof , zum Theater , zu Kon¬
zerten und sonstigen Versammlungen , welche
in öffentlichen , der geselligen Unterhaltung
ständig gewidmeten Lokalen stattfinden , hat
der Droschkenkutscher das Fahrgeld vor Er¬
reichung des Endzieles zu erheben . Der Fahr¬
preisanzeiger ist hierbei auf „Kassa " zu
schalten .



Tarif e .

.V Tarif für Droschken ohne Fahrpreis¬
anzeiger .

I . Für Inanspruchnahme einer Droschke
innerhalb der Gemarkung Karlsruhe , aus¬
schließlich des Stadtteils Mühlburg , Grün¬
winkel , Dcizlanden , des Hafengebietes und der
Vororte Beiertheim , Rüppurr und Rintheim ,
ferner innerhalb der abgesonderten Gemarkung
Hardtwald :

Zeit 1 bis 2 3 und mehr
der Inanspruchnahme Personen Personen

Pf . Pf -
Für die erste Viertelstunde 70 90

Für die zweite bis vierte
Viertelstunde je . . 60 70

Für die fünfte nnd jede
weitere Viertelstunde je 50 60
Endigt die Fahrt innerhalb der abgesonder¬ten Gemarkung Hardtwald , so hat der Fahrgasteine Gebühr von — .40 M . für leere Rückfahrt

zu entrichten .
II . Für die Ausführung folgender Fahrten :

Von einem Punkte der 1 bis 2 3Persone »
Stadt nach : Personen und mehr

M . M .
a . dem Schützenhaus . . 1 .50 1 .80
d . einem Punkte inner¬

halb des Stadtteils
Mühlburg . . . . 1 .70 2 .00
des Hafengebiets . . 2 .30 2 .70
des Vororts Beiertheim ! .30 1 .60

„ „ Rüppurr . 2 2 .40
„ „ Rintheim . 1 7̂0 2 .-
„ „ Daxlanden 3 . — 3 .50
„ „ Grümvinkel 1 .80 2 . 10

e . einem Punkte inner¬
halb der Orte :
Aue 3 .— 3 .50
Berghausen . . . . 5 .— 5 .80
Bulach l .80 S. 10
Durlach 2 .60 3 .10
Ettlingen 4 .- 4 .80
Grötzingen 4— 4 .80
Hagsfeld . . . . . 2 .30 3 .40
Kniclingen . . . . 3 .20 3 .80
Maxau 4 .30 5 20
Scheibenhardt > . . 2 .8N 3 .40
Teutschueureut . . . 2 .80 3,40
Welfchneureut . . . 3 .20 3 .80
Wolfartsweier . . . 3 .60 4 .30

lordnnng . I . 29

Benutzt der Fahrgast die Droschke zur Rück¬
fahrt von diesen Punkten , so hat er die Hälfte
des Fahrpreises zu entrichten . Dabei bleibt
eine Wartezeit von einer halben Stunde au¬
ßer Anrechnung . Dauert die Wartezeit län¬
ger als eine halbe Stunde , so ist für jede an¬
gefangene Viertelstunde — .20 M . zu ent¬
richten .

Die gleichen Sätze sind zu entrichten , wenn
die Fahrt in umgekehrter Richtung zur Aus¬
führung gelangt .

Eine Vorfahr - oder Bestellgebühr darf in
diesem Falle nicht gefordert werden .

III . Für Fahrten in der Nachtzeit , d . h .
in der Zeit von 9 Uhr abends bis 6 Uhr mor¬
gens , ist die doppelte Taxe zu entrichten .

Wird eine nach Ziffer I zu berechnende
Fahrt vor 9 Uhr abends begonnen und nach
dieser Zeit beendet , so ist für denjenigen Teil
der Fahrt , welcher nach 9 Uhr ausgeführt wird ,
die doppelte Taxe zu entrichten . Für eine
Fahrt , welche vor 6 Uhr morgens beginnt und
über diesen Zeitpunkt hinaus dauert , ist von
6 Uhr an die einfache Taxe zu bezahlen . Da¬
bei ist für die zur Tageszeit begonnenen 15
Minuten die einfache , für die zur Nachzeit be¬
gonnenen die doppelte Taxe zu berechnen .

Für die unter Ziffer II aufgeführten Fahr¬
ten ist die einfache Taxe zu vergüten , wenn
sie nicht mit mehr als IS Minuten in die
Nachtzeit , sonst aber in die Tageszeit fallen .

IV . Ein Kind unter 6 Jahren in Begleitung
Erwachsener ist frei , je zwei Kinder unter
6 Jahren zahlen für einen Fahrgast .

V . Für die Mitnahme eines Hundes wird
29 Pf . berechnet .,

VI . Handgepäck und sonstige kleine , leicht
tragbare Gegenstände sind frei .

Schweres Gepäck wird mit — .29 M . für
jedes Stück berechnet .

VII . Für das Abholen des Fahrgastes von
einem Punkte , wohin die Droschke gerufen
wurde , ist eine Vorfahrgebühr von — .29 M . zu
entrichten .

VIII . Eine Bestellgebühr wird zu dem tarif¬
mäßigen Fahrgeld berechnet , wenn die
Droschke auf einen späteren Zeitpunkt bestellt
wurde . Sie beträgt bei Tage — .29 M . , bei
Nacht für die Zeit von 9 bis 12 Uhr — .69 M . ,
für die Zeit von 12 bis 6 Uhr morgens — .89
Mark .

IX . Kommt in den Fällen Ziffer VII und
VIII die Fahrt aus einer in der Person des
Fahrgastes liegenden Veranlassung nicht zur
Ausführung , so ist außer der Vorfahr - bzw .
Bestellgebühr mindestens das für Inanspruch¬
nahme der Droschke während IS Minuten fest¬
gesetzte Entgelt zu entrichten .
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v , Tnrif für Droschken mit Fahrpreis¬
anzeiger .

Taxe 1

rotes Feld

Taxe 2

schwarzes Feld

Taxe 3

blaues Feld

Pf -
BiS 800 m
Wegstrecke 50

ferner
je 400 w

Wegstrecke 10

Pf ,
Bis W0 m
Wegstrecke 50

ferner
je 30V m
Wegstrecke 10

Pf .
Bis 400 in
Wegstrecke 50

ferner
je 200 m
Wegstrecke 10

1 bis 2

Personen

3 und mehr

Personen

1 und mehr

Personen

bei Tage

bei Nacht
l.9 Uhr abends

bis
6 Uhr morgens )

Wartezeit : bei Tag und Nacht für alle drei
Taxen vor Beginn der Fahrt : bis 8 Minuten
— >50 M . , im übrigen für je 4 Minuten — . 10
Mark .

Kommt Wartegeld bis zu oder über 8 Mi¬
nuten vor Beginn der Fahrt zur Berechnung ,
so entfällt die Mindesttaxe von — .SO M . für
die Anfangswegstrecken aller drei Taxen und
sind je nach Taxe 1 , 2 oder 3 für je 400 , 300
oder 200 m Wegstrecke je — .10 M . zuzu¬
zahlen .

Als Vergütung für leere Rückfahrt ist ein
Zuschlag zu entrichten :

s . im Betrage von — .40 M , wenn die Fahrt
in der abgesonderten Gemarkung Hardt¬
wald endigt ;

b . in Höhe der Hälfte des Fahrpreises für
die Hinfahrt , aufgerundet auf den näch -
sten , durch 20 teilbaren Betrag , wenn die
Fahrt im Stadtteil Mühlburg , im Hafen¬
gebiet , in einem der Vororte Beiertheim ,
Rüppurr , Rintheim , Grünwinkel , Dax¬
landen oder an einem Punkte außerhalb
der Gemarkung Karlsruhe endigt .

Die Bestimmungen unter Ziffer IV bis
IX finden entsprechende Anwendung . Die
hier bezeichneten Beträge werden als Zuschläge
zum Fahrpreis erhoben . Im Falle der Zif¬
fer IX ist außer der Vorfahr - bzw . Bestell¬
gebühr mindestens die niedrigste Fahrpreis¬
taxe zu entrichten .

Es sind nur solche Beträge zu bezahlen ,
welche am Apparat angezeigt werden .

L , Tnrif für Kraftdroschke» .

Taxe > Taxe 2 Taxe 3

rotes Feld schwarzes Feld blaues Feld

Pf .
Bis 600 m
Wegstrecke 80

ferner
je 300 m
Wegstrecke 10

Pf ,
Bis 500 m
Wegstrecke 80

ferner
je 250 m
Wegstrecke 10

Pf .
Bis 400 lu
Wegstrecke .̂ 0

ferner
je 200 m
Wegstrecke 10

1 bis 2 3 und mehr 1 und mehr

Personen Personen Personen

b ei Tage

bei Nacht
(ö Uhr abends

bis
6 Uhr morgens )

Wartezeit : bei Tag und Nacht für alle drei

Taxen vor Beginn der Fahrt : bis 8 Minuten
0 .80 M , im übrigen für je 4 Minuten 0 .10 M .

Kommt Wartegeld bis zu oder über 8 Mi¬
nuten vor Beginn der Fahrt zur Berechnung, '

so entfällt die Mindesttaxe von 0 .80 M . für
die Anfangswegstrecken aller drei Taxen und

sind je nach Taxe 1, 2 oder 3 für je 300 ,
250 oder 200 Meter Wegstrecke je 0 . 10 M . zu¬
zuzahlen .

Als Vergütung für leere Rückfahrt ist ein
Zuschlag zu entrichten :

a . im Betrage von 0.40 M ., wenn die Fahrt
in der abgesonderten Gemarkung Hardt¬
wald endigt ,

b . in Höhe der Hälfte des Fahrpreises für
die Hinfahrt , aufgerundet auf den näch¬
sten durch 20 teilbaren Betrag , wenn die
Fahrt im Stadtteil Mühlburg , im Ha¬
fengebiet , in einem der Vororte Beiert¬
heim , Rüppurr , Rintheim , Grünwinkel
oder an einem Punkte außerhalb der Ge¬
markung Karlsruhe endigt .

Die Bestimmungen unter Ziffer IV bis
IX finden entsprechende Anwendung . Die
hier bezeichneten Beträge werden als Zu¬
schläge zum Fahrpreis erhoben . Im Falle der
Ziffer IX ist außer der Vorfahr - bezw . Be¬
stellgebühr mindestens die niedrigste Fahr¬
preistaxe zu entrichten .

Es sind nur solche Beträge zu bezahlen ,
welche am Apparat angezeigt werden .
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Zurzeit bestehen während der allgemeinen
Dienstzeit folgende Halteplätze :

Für Kraftdroschken :
s . auf der westlichen Seite der Kreuzstraße

der Kriegstraße zu , vis -ä -vis dem Haupt¬
bahnhof ;

b . auf der nördlichen Seite der Karlstraße
vor der Wirtschaft zum Moninger .

Für Pferdedroschken :
s . am östlichen Ausgang des Hauptbahn¬

hofs ;
b . am westlichen Ausgang des Hauptbahn¬

hofs ;
c. in der Beiertheimer Allee , am Krieger¬

denkmal ;
cl. am Durlacher Tor ;
e . an der westlichen Seite des Marktplatzes ;
k. am Hauptpostgebäude in der Karlstraße ;
A. am Kaiserplatz südlich der Kaiserstraße ;
Ii . am Karlstor in der Herrenstraße ;
>. an der Ecke der Bismarck - und Seminar¬

straße .
Nach Schluß der allgemeinen Dienstzeit

bestehen Halteplätze an dem Hauptbahnhof
und am Hoftheater bei Schluß der Vorstellun¬
gen .

Die allgemeine Dienstzeit dauert wäh¬
rend der Monate April bis einschließlich Sep¬
tember von morgens 7 bis abends 8 Uhr und

während der übrigen Monate von morgens
8 bis abends 7 Uhr .

Nach der allgemeinen Dienstzeit haben
Droschkendienst zu versehen abends von 7 bzw
8 bis 11 Uhr die während der allgemeinen
Dienstzeit am westlichen Ausgang des Haupt¬
bahnhofs befindlichen Droschken und von
1 ! Uhr abends bis 4 Uhr morgens die zum
Nachtdienst am Bahnhof bestimmten Fuhr¬
werke . Der Dienst am Hoftheater beginnt
10 Minuten vor dem auf dem Theaterzettel
angegebenen Vorstellungsschluß und endigt
10 Minuten nach Beendigung der Vor¬
stellung .

Folgende Besitzer von Fernsprechanschlüssen
haben sich zur Vermittlung von
Droschkenbestellungen bereit er¬
klärt :

1 . Beim Bahnhof : „ Gasthof zum Merkur " ,
Kriegstraße 40 , s»s > 147 .

2 . Am Marktplatz : Zigarrenhandlung von
H . Mehle , Kaiserstraße 141 , 4M .

3 . Beim Hauptpostgebäude : „ Gasthof zum
deutschen Hof "

, Erbprinzenstraße 42 , 412
und „ Gasthof zum goldenen Kreuz ", Karl¬
straße 21s , 2S7S.

Für die Bestellung einer Droschke mittels
Fernsprechers darf der Droschkenkutscher
keine Gebühr vom Fahrgast erheben .

Der automobile städtische Krankenwagen
steht zur Tag - und Nachtzeit zum Transport
Erkrankter (mit Ausnahme der an -einer an¬
steckenden Krankheit Leidenden ) und Verun¬
glückter an jeden beliebigen Ort innerhalb der
Gemarkung Karlsruhe zur Verfügung . Trans¬
porte von und nach auswärts werden nur aus¬
nahmsweise mit besonderer Genehmigung der
Krankenhausdirektion ausgeführt .

Der Wagen wird von einem Fahrer und
Feuerwehrmann begleitet , welche im Sanitäts¬
dienst ausgebildet sind . Der Wagen ist mit
zwei Tragbahren und dem nötigen Verband¬
zeug ausgerüstet , sowie mit Wolldecken und
Tüchern versehen .

Wer den Wagen herbeizurufen wünscht ,
wende sich telephonisch oder schriftlich an die
Telephonzentrale im Rathaus e .
Genaue Angaben über die Zahl der zu beför¬
dernden Personen , über die Art der Erkran¬
kung oder Verletzung und über den Ort , wohin
der Wagen geschickt werden soll , sind dringend
erforderlich . Die Gebühr für Überführung
innerhalb des Stadtgebietes ( einschließlich der
Vororte ) beträgt ö Mark .

Bei gleichzeitigem Transport mehrerer
kranker oder verletzter Personen für einen
und denselben Zahlungspflichtigen oder aus
einem Haufe wird für die erste Person die
volle Gebühr , für jede weitere Person die
Hälfte der Gebühr berechnet .

Wird auf die Benützung des Wagens , nach¬
dem er seine Unterkunft verlassen hat , verzich¬
tet , so ist trotzdem die Gebühr zu zahlen .

Für ausnahmsweise ausgeführte Transporte
nach auswärts werden die Gebühren in jedem
Falle besonders festgesetzt .

Auch besorgt die Sanitätskolonne des Män -
nerhilfsvereins vom Noten Kreuz alle Trans¬
porte Erkrankter und Verletzter . Es steht dem
Besteller , soweit es sich nicht um ansteckend Er¬
krankte handelt , frei , zu bestimmen , ob der
Transport mittels des städtischen Automobils
oder durch die Sanitätskolonne erfolgen soll.
Zum Anrufen der letzteren kann ebenfalls die
Telephonzentrale des Rathauses benützt wer¬
den .
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Meldungen bei Ein - und Auszug oder Wegzug von hier.

H 1 . Jeder Ein - und Auszug in und aus
einer hiesigen Wohnung muß binnen 3 Tagen
gemeldet werden .

Vorübergehende Besuche von auswärtigen
Verwandten oder Bekannten sind meldefrei .
Desgleichen der Ein - und Auszug von Perso¬
nen , die zwecks einer militärischen Dienst¬
leistung oder als Teilnehmer an einem Un¬
terrichtskurs oder einer anderen derartigen
Veranstaltung hier sich aufhalten , sofern der
Aufenthalt die Dauer von 2 Monaten nicht
überschreitet .

Für die Meldung von Fremden , welche bei
Gastwirten , Inhabern von Hotel -garnis , Frem¬
denpensionen und anderen Unterkunftsanstal¬
ten , sowie bei andern vorübergehend Fremde
gegen Entgelt beherbergenden Personen näch¬
tigen , gelten die Bestimmungen der Fremden -
ineldevorschrift (siehe unten ) .

Z 2 . Verpflichtet zu den in Z 1 vorgeschrie¬
benen Meldungen sind diejenigen , welche die
ein - oder ausziehende Person als Mieter , Un¬
termieter , Dienstbote , Geselle , Gehilfe , Lehr¬
ling oder in sonstiger Eigenschaft in die Woh¬
nung aufnehmen oder aufgenommen hatten .

Die Meldung hat sich auf die Ehefrau des
zu Meldenden und seine Kinder jeden Alters
zu erstrecken :

Somit haben zu melden :
1 . die Hausbesitzer oder ihre Verwalter den

Ein - und Auszug
s ) ihrer eigenen Person und aller in

ihrem Haushalt wohnenden Personen ,
b ) ihrer Mieter , sowie der Frau und

Kinder ihrer Mieter , soweit diese Per¬
sonen gleichzeitig mit den Mietern ein -
oder ausziehen ;

2 . die Mieter den Ein - und Auszug
a ) ihrer Frau und Kinder , sofern die¬

selben nicht gleichzeitig mit ihnen ein -
oder ausziehen ,

b ) aller anderen Personen , denen sie
Wohnung geben .

§ 3 . Personen , welche ununterbrochen über
6 Wochen in einem Gasthaus wohnen , unter¬
liegen vom Beginn der 7 . Woche an der Melde¬
pflicht gemäß ZZ 1 und 2 dieser Vorschrift .

§ 4 . Zu den Meldungen sind die vorgeschrie¬
benen bei der Meldestelle (Bezirksamt , Ein¬
gang von der Hebelstraße ) und allen Polizei¬
wachen erhältlichen Formulare zu benützen .
Jede Meldung ist von dem Meldepflichtigen
und dem Gemeldeten zu unterschreiben .

Für jede Person ist die Meldung auf ein
besonderes Formular zu schreiben ; nur bei
Meldungen , die sich auf ein Familienhaupt
beziehen , können Ehefrau und Kinder auf das
gleiche Blatt geschrieben werden .

Z S . Jeder , in bezug aus dessen Person oder
Angehörige nach Maßgabe dieser Vorschrift
eine Meldung erstattet werden muß , ist ge¬
halten , den zur Meldung Verpflichteten alle
zur vorschriftsmäßigen Ausfüllung des Melde¬
formulars erforderlichen Angaben zu machen .

Auf Verlangen der Meldestelle haben die
Anzumeldenden die in ihrem Besitz befind¬
lichen zum Ausweis über ihre Person dien¬
lichen Papiere vorzuzeigen .

Reichsausländer müssen sich durch Beur¬
kundungen ihrer Heimatsbehörde über ihre
Staatsangehörigkeit ausweisen .

Den Zwmeldungen von zuziehenden Perso¬
nen ist die am bisherigen Wohn - oder Auf¬
enthaltsort des Gemeldeten erteilte Abmelde¬
bescheinigung anzuschließen .

Für zuziehende Kinder unter 12 Jahren ist
der Nachweis über die erfolgte Impfung durch
Vorlage der Impfscheine zu erbringen .

Fremdenmeldewesen .
Ortspolizciliche Vorschrift vom 2? . August UU2 .

§ 1 . Gastwirte , sowie Inhaber von Hotel - nächtigenden Fremden einzutragen haben ,
garnis , Fremdenpensionen , Herbergen und an - Das Fremdenbuch muß dem Muster entspre -
deren Unterkunftsanstalten sind verpflichtet , chen und ist von dem Großh . Bezirksamt —
ein Fremdenbuch zu führen , in welches sie Zu - Polizeidirektion — nnter Beglaubigung der
und Vorname , Stand , Wohnort , sowie Tag der Seitenzahl zu bestätigen , bevor es in Gebrauch
Ankunft und der Abreise eines jeden bei ihnen genommen wird .
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Fremde , welche ununterbrochen 6 Wochen Z 4 . Personen , welche , ohne zu den in Z 1
in einem Gasthause , Hotel -garni usw . wohnen , Absatz 1 genannten Personen gehören , Fremde
unterliegen vom Beginne der 7 . Woche an der gegen Entgelt vorübergehend beherbergen , sind
Meldepflicht nach den allgemeinen Meldevor - verpflichtet , bis spätestens 7 Uhr morgens
schriften . Vor - und Zunamen , Stand und Wohnort der

8 2 . Die Einträge in das Fremdenbuch - Fremden welche bei ihnen genächtigt haben ,
mit Ausnahme des Eintrags über den Tag der auf der Polizeiwache :m Bezirksamtsgebaude
Abreise — sind auf Grund der ausgefüllten emem dem Muster entsprechenden Zettel
Fremdenzettel zu fertigen . Diese Fremdenzet - schriftlich anzuzeigen .
tel , welche dem Muster entsprechen müssen , sind Die Anmeldezettel sind auf den Polizei -
von dem zur Führung des Fremdenbuchs Ver - wachen zu erhalten .
pflichteten bereit zu halten und den Fremden Fremde , welche bei den in Absatz 1 genann -
zur Ausfüllung vorzulegen . ten Personen ununterbrochen 6 Wochen woh -

Die Fremden sind verpflichtet , die Fremden - neu , unterliegen mit Beginn der siebenten
zettel persönlich mit leserlicher Schrift auszu - Woche der Meldepflicht nach den allgemeinen
füllen und die zur Ausfüllung erforderliche » Meldevorschriften .
Angaben wahrheitsgetreu zu machen . H 5 . Die Einsicht in die Fremdenbücher

§ 3 . Die Fremdenzettel für die Fremden , Polizeibehörden jederzeit zu .
welche im Laufe des Tages bis nachts 12 Uhr Fremdenbücher , welche nicht mehr benützt
angekommen sind , sind vis spätestens 3 Uhr werden , sind von dem zur Führung Verpflich -
morgens bei der nächsten Polizeiwache einzu - teten noch fünf Jahre , vom Zeitpunkt des letz¬
reichen . Findet die Einreichung später als 12 ten Eintrags ab , aufzubewahren . Die Auf -
Uhr nachts statt , so sind die Fremdenzettel für bewahrungspflicht besteht auch dann , wenn der
alle Fremden einzureichen , die bis zur Zeit zur Führung des Fremdenbuchs Verpflichtete
der Einreichung der Zettel angekommen sind , den Betrieb aufgegeben hat .

Die An- und Abmeldung zur Krm

1 . Die An - und Abmeldung zur Kranken -
und Invalidenversicherung hat neben der
Anmeldung des Aufenthalts - oder Wohnungs¬
wechsels ( auf dem Meldebureau ) beson¬
ders zu erfolgen , und zwar bei der Melde -
stelle für Kranken - und Invalidenversiche¬
rung im Rathaus , Zimmer Nr . 40 , Eingang
von der Zähringerstraße aus .

2 . Die Verpflichtung zu dieser Meldung
liegt dem Arbeitgeber ob , welcher allein
für die Unterlassung oder Verspätung ver¬
antwortlich ist . Dieser Verpflichtung
wird nicht schon dadurch Genüge getan , daß
der Arbeitgeber den Arbeiter oder Dienst¬
boten beauftragt , sich zu melden , sondern der
Arbeitgeber muh sich auch von der Erfül¬
lung eines solchen Auftrags überzeu¬
gen . Um ihm dies zu ermöglichen , wird von
der städtischen Meldestelle über jede An - und
Abmeldung eine schriftliche Beschei¬
nigung erteilt .

3 . Die An - und Abmeldung hat
auch dann zu erfolgen , wenn der
Arbeiter oder Dien st böte schon
vor Ablauf der dreitägigen Frist

ken - und Invalidenversicherung betr.
zur Anmeldung wieder ausge¬
treten oder entlassen worden ist .

4 . Eine Anmeldung , welche gesetzlich nicht
geboten war , hat keine nachteiligen Folgen .

5 . Dagegen bringt die Unterlassung
oder Verspätung einer vorge¬
schriebenen Anmeldung unter Um¬
ständen sehr schwerwiegende Nachteile für den
säumigen Arbeitgeber mit sich :

,-i . Er wird polizeilich mit Geldstrafe
bis zn 20 M . bestraft ,

b . er hat der Krankenkasse alle
Aufwendungen zu ersetzen ,
welche ihr durch eine vor der
Anmeldung eingetretene Er¬
krankung des nicht oder zu
spät angemeldeten Arbeiters
oder Dienstboten erwachsen .
Diese Aufwendungen belaufen sich in
einzelnen Fällen auf mehrere hundert
Mark und es kommt tatsächlich nicht sel¬
ten vor , daß Arbeitgebern durch die
Unterlassung der rechtzeitigen Anmel¬
dung hohe Vrsstzverpflichtungen «rwach .
sen .

2
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6 . Die Unterlassung oder Ver¬
spätung der Abmeldung hat zur
Folge :

gleichfalls Geldstrafe bis zu 20
Mark ,

b , die Verpflichtung , die Beiträge zur
Krankenkasse für den nicht recht¬
zeitig abgemeldeten Arbeiter oder Dienst¬
boten bis zur nachträglichen
Abmeldung fortzuzahlen .

Die Anzeige hat unter Benützung von Im¬
pressen zu geschehen , welche unentgeltlich von
der Krankenkasse gestellt werden . (D i e I ra¬
st r essen sind bei der Meldestelle
für Kranken - und Invalidenversicherung im

! Rathause ( Eingang Zähringerst . ) und
bei den Polizei st ationen zu ha¬
ll e n .)

Desinfektionsanstalt .

Die Desinfektionsanstalt befindet sich im
städt . Krankenhause ( Moltkest . 6 ) . Anträge
auf Vornahme von Desinfektionen der
Wohn - bzw . Krankenräume nach an¬
steckenden Krankheiten sind bei der Verwal¬
tung des städt . Krankenhauses

572 und 573 ) zu stellen , unter Angabe
von Vor - und Zuname , Stand bzw . Gewerbe
und Wohnung des Gesuchstellers , sowie der
zu desinfizierenden Räume oder Gegenstände .

Mit der Wohnungsdesinfektion kann die
Desinfektion von Betten u . dgl . Gebrauchs¬
gegenständen mittelst des Dampfdesin¬
fektion sapparates verbunden werden .
Der Transport dieser Gegenstände zu und
von dem Apparat wird durch das Desinsek -
tionspersonal besorgt .

Die Desinfektion , die alsbald nach gestell¬
tem Antrage vorgenommen wird , erfolgt nach
einer besonderen Dienstweisung . Das Des¬
infektionspersonal hat die Dienstweisung dem
um eine Desinfektion Nachsuchenden auf Ver¬
langen zu behändigen .

An Gebühren werde » für die Verrich¬
tungen des Desinfektionspersonals durch die
städt . Krankenhauskasse erhoben :

1 . für die Desinfektion von Wohnräumen :
s . mit einem Inhalt bis einschl .

50 cdm 6 .— M .
k . mit größerem Inhalt sür je

weitere 1» cdm t .— „
mehr .

Angefangene 10 cbin werden voll gerechnet .

2 . bei Benützung des Dampfdcsiufcktioiis -
apparates im Krankenhaus :

a . für eine Matratze , einen Bett -
rost , ein Kinderbett , ein Deck¬
bett , einen Lehnstuhl , einen
großen Bodenteppich , eine
Pferdedecke u . andere ähnliche
Gegenstände — .70 M .

b . für ein Bett , ein Kanapee ,
einen Krankenliegestuhl und
ähnliches 1 .5V „

c . für Wäsche - und Kleidungs¬
stücke , Kopfpolster , Polster¬
stühle , Stühle , Kissen , kleine
Teppiche und dergleichen für
das Stück 5 Pf . , mindestens
aber — .70 M .

3 . für die Verbringung von Gegenständen
nach der Desinfektionsanstalt und zurück für
jede Fahrt — .80 M .

Wenn die Desinfektion einer Wohnung be¬
stellt ist , dem Desinfektor aber bei seinem Er¬
scheinen die Ausführung der Desinfektion
nicht ermöglicht wird , ist für den Transport
der Gerätschaften und füv den Zeitverlust
eine Gebühr von 3 M . zu entrichten .

Unbemittelte Personen können auf Antrag
von der Zahlung der Gebühren befreit wer >
den . Die Befreiung gilt nicht als Armenun¬
terstützung .
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Auszug aus der ortspolizeilichen Vorschrift , „das Bestattungswesen
in der Stadt Karlsruhe betr .

".
Allgemeines .

§ 1 . Die städtischen Friedhöfe dienen :
a . zur Beerdigung

1 . der innerhalb der Gemarkung Karls¬
ruhe gestorbenen Personen ,

2 . der auswärts gestorbenen Einwohner
von Karlsruhe ,

3 . der innerhalb der Gemarkung Karls¬
ruhe aufgefundenen Leichen ;

'

d . zur Beisetzung der Ueberreste
eingeäscherter Personen .

Mit Zustimmung der Gemeindebehörde
und bei Entrichtung der vorgeschriebenen Ta¬
xen können auch die Leichen anderer als der
unter a bezeichneten Personen auf den
städtischen Friedhöfen beerdigt werden .

8 2. Die Friedhöfe der Stadtteile Mühl¬
burg , Beiertheim , Rintheim , Rüppurr , Grün¬
winkel und Daxlanden dienen zur Bestattung
der Leichen und Aschenreste von Bewohnern
dieser Stadtteile .

Mit Zustimmung der Gemeindebehörde und
bei Entrichtung der vorgeschriebenen Taxen
können auch die Leichen und Aschenreste an¬
derer hier wohnhafter Personen auf diesen
Friedhöfen bestattet werden , wenn die Hin¬
terbliebenen dies aus triftigen Gründen ver¬
langen .

Die Leichen und Aschenreste von Bewohnern
der Stadtteile Mühlburg , Beiertheim , Rint¬
heim , Rüppurr , Grünwinkel und Daxlanden
sind auf dem Hauptfriedhofe zu bestatten ,
wenn die Hinterbliebenen dies verlangen und
die Vorgeschriebenen Taxen entrichtet werden .

Als Stadtteil Mühlburg im
Sinne dieses Statuts gilt der
Stadtteil westlich der Uork - und
Blücher st ratze , die beiderseitigen
Häuserreihen dieser St ratzen
ausgenommen .

Z 3 . FürdieBe stattungen aufden
Friedhöfen der Stadtteile Beiert¬
heim , Rintheim , Rüppurr , Grün -
winkel und Daxlanden gelten die
besonderen Bestimmungen der
Friedhofordnungen dieser Stadt¬
teile . Alle auf das Beerdigung s -
wesen in diesen Stadtteilen be¬
züglichen Anträge sind bei dem zu -
ständigen Gemeindesekretariat
anzubringen , welches das Er¬
forderliche nach Matzgabe der je¬
weiligen Friedhofordnung und
der Ortsübung veranlatzt .

Z 7 . Die Errichtung von Denkmälern und
die Einfassung der Bestattungsplätze bedürfen
der Genehmigung der Gemeindebehörde . Die
Genehmigung ist zu versagen , wenn die Denk --
inäler und Einfassungen den wegen der bau¬
lichen Sicherheit zu stellenden Anforderungen
nicht genügen , wenn sie den Friedhof verun¬
zieren , oder wenn sie Darstellungen oder In¬
schriften tragen sollen , die der guten Sitte zu¬
widerlaufen .

Einfassungen müssen aus Stein oder Me¬
tall hergestellt werden .

Bei Einholung der Genehmigung ist ein
Plan des Denkmals und der Einfriedigung ,
welcher von dein Besteller oder dem Ausfüh¬
renden unterzeichnet sein muh , in doppelter
Ausfertigung einzureichen . Die eine Ausfer¬
tigung bleibt bei den Akten , die andere wird
mit dem Bescheid der Gemeindebehörde zu¬
rückgegeben .

8 8 . Die Denkmäler und Einfassungen , so¬
wie die Anpflanzungen auf den Bestattungs¬
plätzen müssen in gutem Stande gehalten wer¬
den ; andernfalls kann die Gemeindebehörde
deren Entfernung verlangen und , wenn die¬
sem Verlangen nicht stattgegeben wird , von
sich aus vornehmen lassen , wobei sie berechtigt
ist , über die zu entfernenden Materialien
nach Ermessen zu verfügen .

8 10 . Die Verschonungszeit ( Z 6 der Ver¬
ordnung Gr . Ministeriums des Innern vom
20 . Juli 1882 ) beträgt für das Grab eines Er¬
wachsenen 2V , für das eines Kindes IS Jahre .

Für Bestattungsplätze , in denen nur Aschen¬
reste beigesetzt sind , beträgt die Verschonungs¬
zeit durchweg 2lZ Jahre .

8 11 . Nach Umslutz der Verschonungszeit
eines Bestattungsplatzes müssen aus öffentliche
Aufforderung der Gemeindebehörde hin in¬
nerhalb der von dieser zu bestimmenden Frist ,
welche mindestens 3 Wochen betragen soll , die
auf den Bestattungsplätzen befindlichen Denk¬
mäler , Einfassungen und Pflanzungen besei¬
tigt werden , widrigenfalls die Gemeindebe¬
hörde die Beseitigung vornehmen und über die
zu entfernenden Materialien nach Ermessen
verfügen kann .

Die Gemeindebehörde kann jedoch die wei¬
tere Verschonung des Platzes gestatten , wenn
die geordneten Taxen hierfür entrichtet wer¬
den .

§ 12 . Nach Umflutz der Verschonungszeit
eines Bestattungsplatzes verfügt die Ge¬
meindebehörde über die weitere Behandlung
des Sarges oder des Aschenbehälters und der
darin befindlichen Ueberreste .
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Verfahren bei Bestattungen .

Z 24 . Die Leichen sind innerhalb 36 Stun¬
den nach eingetretenem Tode , jedoch nicht vor
Ausstellung des Sterbescheins , mittels Lei¬
chenwagens auf kürzestem Wege in die Leichen¬
halle des Friedhofs zu verbringen , auf wel¬
chem die Bestattung erfolgen soll, und sind dort
bis zur Bestattung zu verwahren .

Während der Fahrt in die Leichenhalle mutz
der Deckel auf dem Sarge aufgelegt sein ; doch
darf der Sarg nicht luftdicht geschlossen wer¬
den .

Die Bestattung der Leichen findet von der
Leichenhalle aus statt .

Die Verbringung der Leicbe vom Sterbe¬
hause in die Leichenhalle hat früh morgens
oder spät abends während der von der Ge¬
meindebehörde zu bezeichnenden Stunden zu
erfolgen .

Die erste Leichenschau ( Z 4 oer Verordnung
Grotzh . Ministeriums des Innern vom 16 . De¬
zember 1375 ) wird im Sterbehaus , die zweite
( Z 6 daselbst ) in der Leichenhalle vorgenom¬
men .

Ausnahmen von obigen Bestimmungen ,
welche in dieser Vorschrift nicht vorgesehen
sind , dürfen nicht gestattet werden .

Angehörige eines Verstorbenen , die gleich¬
wohl verhindern , datz die Leiche gemätz obiger
Bestimmung rechtzeitig in die Leichenhalle ver¬
bracht wird , haben polizeiliches Einschreiten
zu gewärtigen 30 und 96 des Polizeistraf¬
gesetzbuches ) ; autzerdem erhöhen sich für sie
die Bestattungstaxen auf den doppelten Be¬
trag .

Leichen , die auswärts beerdigt werden sol¬
len , unterliegen der Bestimmung des Absatz 1 ,
wenn sie nicht innerhalb 36 Stunden nach dem
Tode nach auswärts befördert werden .

8 LS . Die Leichen von Kindern unter
1 Jahr können von ihren Angehörigen oder
von Beauftragten dieser ohne Benützung eines
Leichenwagens in die Leichenhalle verbracht
werden . Dabei ist die Frist des H 24 Abs . 1
und die Zeitbestimmung des H 24 Abs . 4 zu
beobachten .

K 2g . Die Bestattung soll tunlichst bald
nach Ausstellung des Erlaubnisscheins

5— 8 und 11 der Verordnung Grotzh . Mi¬
nisteriums des Innern vom 16 . Dezember
137S) erfolgen .

H 27 . Jeder Todesfall ist unverzüglich dem
städtischen Bestattungsamt (Rathaus ) schrift¬
lich oder mündlich ( telephonifch ) anzuzeigen .

Das Bestattungsamt benachrichtigt um¬
gehend den Leichenschauer * und trifft alsdann

* Vor Ankunft des Leichenschaners darf mit der Leiche
keine Bsrändorunli vorgenonrmen werden .

die sonstigen zur Vornahme der Bestattung
erforderlichen Vorkehrungen .

Es erinnert die Hinterbliebenen daran , datz
das Familienhaupt oder die sonst dazu ver¬
pflichteten Personen alsbald nach Vollzug der
Leichenschau den Todesfall unter Übergabe des
vom Leichenschauer ausgestellten Sterbescheins
dem Standesbeamten zwecks Eintragung im
Standesregister persönlich anzuzeigen haben .

Es verhandelt mit den Beteiligten über die
Art der Bestattung nach Matzgabe der Bestat¬
tungsordnung .

Es bestimmt die Zeit des Verbringens der
Leiche in die Leichenhalle , bestellt auf Wunsch
der Hinterbliebenen den Geistlichen und be¬
stimmt im Benehmen mit diesem , sowie mit
ersteren die Zeit der Bestattung .

Es benachrichtigt , wenn Hinterbliebene nicht
vorhanden sind , von sich aus den zuständigen
Geistlichen der Konfession des Verstorbenen
von der Bestattung .

Es sorgt für die rechtzeitige Verbringung
des Sarges in das Sterbehaus , für die Lei¬
chenträger , den Leichenwagen und überhaupt
für die ordnungsgemäße Erledigung aller Lei¬
stungen , welche die Gemeinde gemätz dieses
Statuts zu übernehmen oder freiwillig über¬
nommen hat .

Wenn Angehörige des Verstorbenen nicht
vorhanden sind , oder um die Bestattung sich
nicht kümmern , so hat das Bestattungsamt im
Benehmen mit solchen Personen , welche etwa
die Bestattungsrosten tragen wollen , oder im
Benehmen mit der zuständigen Behörde das
Erforderliche für die Bestattung vorzukehren .

§ 23 . Zur ordnungsgemäßen Besorgung der
in Z 27 bezeichneten Obliegenheiten sind dem
Bestattungsamt die Bestattungsordner beige¬
geben .*

Sie erhalten ihre Aufträge im einzelnen
Falle vom Bestattungsamt .

Sie haben den Beteiligten in jeder Hinsicht
behilflich zu sein , sich aber jeder Beeinflussung
derselben bei der Wahl der Bestattungsklasse
oder etwaiger Nebenleistungen zu enthalten .

Sie haben stets ein Exemplar dieses Sta¬
tuts sowie der ortspolizeilichen Friedhof - und
Bestattungsordnung bei sich zu führen und auf
Verlangen den bei einer Bestattung Betei¬
ligten zur Einsicht vorzulegen .

Z 2g . Die Bestattungen können nach Wahl
der Beteiligten nach drei in der Taxordnung
näher bezeichneten Klassen stattfinden .

* Siehe Abt. II unter „Sanitätspersonal ".
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h 30 . Leichen , welche von auswärts hierher
geführt werden , sind sofort in die Leichenhalle
des Hauptfriedhofs oder — wenn die Beerdi¬
gung auf dem Friedhof des Stadtteils Mühl¬
burg erfolgt — in die Leichenhalle dieses
Friedhofs zu verbringen .

Kommen Leichen mit der Eisenbahn an , so
wird deren Verbringung auf den Friedhof durch
die Gemeindebehörde besorgt .

Z 31 . Wenn Leichen mit der Eisenbahn von
hier nach auswärts geführt werden sollen , so
erfolgt deren Verbringung an den Bahnhof
durch die Gemeindebehörde .

Z 32 . Das Verfahren bei Bestattungen im
Dienst stehender Militärpersonen wird durch
Vereinbarung der Gemeindebehörde mit der
Königlichen Militärbehörde bestimmt .

Z 33 . Die Veranstaltung von Trauermusik ,
wozu auch Gesangsvorträge gerechnet werden ,
auf den städtischen Friedhöfen bedarf der Ge¬
nehmigung der Gemeindebehörde .

Ausgenommen hiervon ist Trauermusik , die
bei einer Leichenfeier in der Friedhofkapelle
oder im Krematorium veranstaltet werden
will . Z

Z 34 . Vor Entfernung einer Leiche aus der
Leichenhalle ist der Sarg zu schließen . Die
Aufstellung des offenen Sarges in den für
Leichenfeierlichkeiten von der Gemeindebehörde
bestimmten Räumen ist untersagt .

Feuerbestattung .

Z 3S. Zur Vornahme der Feuerbestattungen
ist ausschließlich die auf dem städtischen Fried¬
hof errichtete Feuerbestattungsanstalt be¬
stimmt .

Z 36 . Die Einäscherung dahier verstorbener
Personen darf unbeschadet der auf die Besich¬
tigung der Leichen durch den Leichenschauer
bezüglichen Vorschriften nur mit schriftlicher
Genehmigung des Großherzoglichen Bezirks¬
amts als Ortspolizeibehörde sowie der städti¬
schen Friedhoskommission erfolgen .

Die letztere wird die Genehmigung zur Vor¬
nahme von Feuerbestattungen erst dann ertei¬
len , wenn die polizeiliche Erlaubnis dazu er¬
wirkt ist .

§ 37 . Auswärts verstorbene Personen ,
welche hier zur Verbrennung kommen sollen ,
dürfen ebenfalls nur dann eingeäschert wer¬
den , wenn die nach Z 36 dieses Statuts erfor¬
derlichen Genehmigungen zur Feuerbestattung
erteilt sind .

Solche Leichen sind ebenso wie die zur Be¬
erdigung bestimmten unmittelbar nach der
Ankunft in die Leichenhalle zu verbringen ;
deren Verbrennung wird wenn möglich noch
am gleichen , spätestens aber am folgenden
Tage vorgenommen .

H 38 . Die Einsegnungsfeierlichkeiten fin¬
den in der Regel in der Friedhofkapelle statt ,
worauf die Leiche nach der Feuerbestattungs¬
anstalt verbracht wird .

Auf Wunsch der Hinterbliebenen können die
Feierlichkeiten auch in der Feuerbestattungs¬
anstalt , wohin in diesem Falle die Leiche vor¬
her zu verbringen ist , abgehalten werden .

§ 39 . Die bei der Feuerbestattung zu ver¬
wendenden Särge dürfen nur entweder aus
Zink (von höchstens A- mm Stärke ) oder aus
weichem Holz (von höchstens 18 mm Stärke )
bestehen . Zinksärge müssen im Innern mit
Weichholzlatten versteift sein . Holzsärge dür¬
fen nicht mit metallenen Zutaten versehen
und müssen mit Holznägeln verschlossen sein .

Die Leichen sollen leicht angekleidet und auf
Sägespänen oder Holzwolle gebettet sein . Fe¬
derkissen und Polster sind unzulässig .

Die Größe des Sarges ( einschließlich etwai¬
ger Füße oder Querleisten ) darf folgende
Dimensionen nicht überschreiten

Länge 2,10 m
Breite 6,76 m
Höhe 6,68 m .

Z 4V. Während des Feuerbestattungsvor¬
gangs dürfen sich außer den mit der Ausfüh¬
rung und Überwachung beauftragten Perso¬
nen nur die erwachsenen Angehörigen des
Verstorbenen im Vorraum des Verbrennungs¬
ofens aufhalten .

Die Beobachtungen des Verbrennungsaktes
selbst ist in der Regel nur dem oben genannten
Dienstpersonal und für die Fälle , in welchen
die fragliche Beobachtung durch einen Sani¬
tätsbeamten aus besonderem Anlaß dringend
geboten ist , dem Großherzoglichen Bezirksarzt
gestattet .

Ausnahmsweise kann die Erlaubnis hierzu
von der Friedhofkommission auch den nächsten
Leidtragenden sowie mit Zustimmung der letz¬
teren solchen Personen erteilt werden , welche
an der Beobachtung ein wissenschaftliches oder
technisches Interesse haben .

§ 41 . Die Aschenreste werden den Hinter¬
bliebenen auf ihren Wunsch entweder in ge¬
schlossenen , einfachen Holzkistchen oder zuge¬
löteten Blechbüchsen oder — gegen Entrichtung
besonderer Taxen — in künstlerisch ausge¬
statteten Sarkophagen oder Urnen Über¬
gebenz sämtliche Arten dieser Aschenbehälter
werden von der städtischen Friedhofkommission
vorrätig gehalten .

Die Aschenbehälter können entweder auf den
städtischen Friedhöfen beigesetzt oder von den
Hinterbliebenen in eigene Verwahrung genom¬
men werden , je nach dem Wunsch derjenigen
Personen , welche für die Bestattung sorgen .
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Z 42 . Soweit durch den Verstorbenen oder
dessen Hinterbliebenen nichts anderes be¬
stimmt ist, werden die Aschenreste auf dem
Hauptfriedhof in den hierzu vom Stadtrat be¬
sonders zu bestimmenden allgemeinen Feldern
0,60 m tief unter der Bodenfläche beigesetzt ,
und zwar mit einer Ruhezeit von 20 Jahren .

Jeder solche Bestattungsplatz ist 70 Zenti¬
meter lang und 60 Zentimeter breit . Die
Einfassung des Platzes ist verboten . Als Grab -
mäler dürfen nur liegende Sandsteinplatten
angebracht werden .

Besondere Aschenplätze können gegen Ent¬
richtung der vorgeschriebenen Taxe in der
von der Stadtgemeinde angelegten und unter¬
haltenen Beisetzungsanlage beim Kremato¬
rium benützt werden .

Auch auf bereits belegten allgemeinen und
besonderen Grabstätten können Aschenreste
von Familienmitgliedern beigesetzt werden ,
und zwar in das Grab eines Erwachsenen bis
zu 4 , in das eines Kindes bis zu 2 . Zu die¬
sem Zwecke darf das Grab auch schon vor Ab¬
lauf der Verschonungsfrist , aber nur bis z »
einer Tiefe von 60 Zentimeter geöffnet wer¬
den . Die Verschonungsfrist wird dadurch nicht
berührt . Für die Beisetzung von Aschen¬
resten auf belegten besonderen Grabstätten ist
die Beisetzungstaxe zu entrichten .

Die oberirdische Aufstellung von Aschenbe¬
hältern (Urnen ) ist nur auf besonderen beleg¬
ten Bestattungsplätzen , und zwar nur mit Ge¬
nehmigung der Friedhofkommission , welcher
vorher Zeichnungen mit genauer Maßgabe in
Doppelfertigung einzureichen sind , gestattet .

§ 45 . Im Falle der Feuerbestattung kann
die zweite Besichtigung der Leiche durch den
Leichenschauer (HZ 6 ff . der Verordnung vom
16. Dezember 1875 , Gesetzes - und Verord¬
nungsblatt Seite 360 ) unterbleiben , sofern
eine Sektion der Leiche vorgenommen und ein
ärztlicher Sektionsbericht vorgelegt wurde oder
die Zeichen des eingetretenen Todes durch
einen Arzt bezeugt sind .

Bestattungsplnhe .

Z 54 . Unter den allgemeinen Grabstätten
hat die Gemeindebehörde besondere Abteilun¬
gen für die Beerdigung Erwachsener und für
die von Kindern zu bestimmen . Hinsichtlich
der Aschenbeisetzungsplätze wird ein solcher
Unterschied nicht gemacht .

Die Abgabe von allgemeinen Bestattungs¬
plätzen erfolgt der Reihe nach . Bestattungen
außer der Reihe sind nicht zulässig .

H 55 . Als besondere Bestattungsplätze kön¬
nen auf dem Hauptfriedhof zur Benützung er¬
worben werden :

1 . Grüften von dreierlei Größen ( erster ,
zweiter und dritter Größe ) ,2 . Plätze auf Rabatten , und zwar :
a . an den Fußwegen ,
b . an den Seitenwegen ,
c . an den Hauptwegen ,
ä . an den Umfassungsmauern ,
e . an den von der Gemeinde¬

behörde zu bestimmenden be¬
vorzugten Stellen .

3 . Plätze in der Beisetzungsan¬
lage beim Krematorium ( siehe
Anlage ) , und zwar :
1 . Beerdigungsplätze ; 2 . Aschen¬

plätze .
Auf dem Friedhof des Stadt¬

teils Mühlburg können als be¬
sondere Bestattungsplätze erwor¬
ben werden :

a . Rabattenplätze an den Wegen ,
b . Plätze an den von der Ge¬

meindebehörde zu bestimmen¬
den bevorzugten Stellen .

Z 56 . Das Benützungsrecht muß für Ra¬
battenplätze erstmals auf mindestens 20
Jahre , für Grüften erstmals auf mindestens
50 Jahre erworben werden .

Die Benützung von Rabattenplätzen darf
nicht auf länger als 50 Jahre , die von Grüf¬
ten nicht auf länger als 100 Jahre zugesagt
werden .

Innerhalb dieser Grenzen (Absatz 2 ) kann
das Benützungsrecht nach dessen Erwerbung
von den Berechtigten durch Zahlung der jewei¬
ligen Taxen jederzeit auf beliebige Dauer ver¬
längert werden .

Z 57 . Wenn bei einer Beerdigung das er -
worbene Benützungsrecht vor 20 Jahren vom
Beerdigungstage an abläuft , so mutz dessen
Verlängerung auf 20 Jahre erwirkt werden ,
andernfalls die Beerdigung in der betreffen¬
den Grabstätte nicht zugelassen wird .

Z 53 . Rabattenplätze müssen sogleich nach
Erwerbung des Benützungsrechts vom Erwer¬
ber mit Bordsteinen eingefaßt und gärtnerisch
angelegt werden und sind während der Dauer
des Rechts von demselben in geordnetem Zu¬
stand zu halten .

Z 60 . Die Kosten des Öffnens und Schlie -
tzens einer Gruft hat der Benützungsberech¬
tigte zu tragen ; ihm bleibt auch die innere
Einrichtung und Ausschmückung der Gruft
überlassen .
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Die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für die Stadt Karlsruhe .

A . Ort -' statut

Durch Beschluß des Bürgerausschusses Karls¬
ruhe vom 29 . Mai 1911 ist H 1 des Ortsstatuts
vom IS . Dezember 1904 über die Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe abgeändert worden .
Nachstehend die neue von Großh . Ministerium
des Innern genehmigte ortsstatutarische Be¬
stimmung . Das Ortsstatut ist in Kraft getre¬
ten am Sonntag den 3 . Juni 1911 . Es gilt
nur für Karlsruhe , nicht auch für die Vororte
Beiertheim , Daxlanden , Grünwinkel , Rint¬
heim und Rüppurr .* Die bisherigen vom Be -
zirksrat zugelassenen Ausnahmen für die
Sonntagsruhe im Bedürfnisgewerbe bleiben
bis auf weiteres in Kraft .

Ortsstatut .
Gehilfen . Lehrlinge und Arbei¬

ter dürfen im H a n d e l s g e w e r b e
an Sonn - und Festtagen — sofern
an diesen Tagen eine Beschäfti¬
gung derselben überhaupt zuläs¬
sig ist und vorbehaltlich der von
der Polizeibehörde zu gestatten¬
den Ausnahmen — nur in den
Stunden von 11 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags beschäf¬
tigt werden .

In den Jahren 1911 und 1912 dür¬
fen an den Sonn - und Festtagen der
Monate Mai bis einschließlich
September (vorbehaltlich der von
der Polizeibehörde zu gestatten¬
den Ausnahmen ) Gehilfen , Lehr¬
linge und Arbeiter im Handels¬
gewerbe nicht beschäftigt werden .

ö . Bmrk >' NÜ5beschl !ls;5

vom 28 . Dezember 1996 und 24 . Juli 1911
gemäß Z IWe Gewerbeordnung .

s . 14 tngige völlige Sonntagsruhe deS Per¬
sonals der Bcdiirfnisgcwerbc .

1 . In den zn den Bedürfnisgewer¬
ben gehörigen Handelsgeschäften der Stadt
Karlsruhe sind Gehilfen , Lehrlinge und Ar¬
beiter mindestens jeden zweiten
Sonntag von der Arbeit frei zn
lassen .

2 . Die Arbeitgeber dieser Angestellten haben
ein Verzeichnis zu führen , in welches
für jeden einzelnen Sonntag die Namen der

^ Die für diese Stadtteile gültige Vorschrift Wer die
Sonntagsrulie im Handelsgewerbe siehe die amtliche Aus¬
gabe der ortfvolizeilichen Voisckiriften tion IM7 .

Vine Änderung der Bezirksratsentschlieizung ist für daZ
Jahr 1313 zu erwarte » . Die Änderungen werden s. Zt . im
Amtsblatt bekannt gemacht werden .

in dem Betriebe Beschäftigten unter Angabe
der Beschäftigungsstunden einzutragen sind ,
nnd das Verzeichnis während der Arbeits¬
stunden zur Einsicht der Polizei und des Ge¬
schäftspersonals aufzulegen .

3 . Als zu den Bedürfnisgewerben gehörig
gelten diejenigen Handelsgeschäste , für
welche auf Grund des K 19Se Gewerbeord¬
nung eine Verlängerung der in § IM b Ab¬
satz 2 Gewerbeordnung bestimmten fünfstün¬
digen Beschäftigungszeit durch die höhere
Verwaltungsbehörde zugelassen ist oder
künftig zugelassen wird .

4 . Festtage , die nicht auf einen Sonntag
fallen , gelten hinsichtlich der Bestimmungen
unter Ziffer 1 und 2 gleichfalls als Sonn ,
tage .

Solche Sonn - und Festtage , an welchen auf
Grund F 19Sb Gewerbeordnung Absatz 2
Satz 3 oder nach H 195c Gewerbeordnung eine
Beschäftigung von Gehilfen , Lehrlingen oder
Arbeitern im Handelsgewerbe stattfindet ,
sowie der erste Weihnachtstag , der Oster - und
Pfingstsonntag werden nicht als Sonntage
gezählt .

5 . Die Bestimmungen unter Ziffer 1 bis 4
gelten nicht für die Handelsgeschäfte der
Metzger und Wnrstler nnd diejenigen Händ¬
ler , welche nur Spezerei - , Kolonial -, Deli¬
kateßwaren nnd Viktualien feilhalten , so¬
wie für die Wildpret - und Geflügelhändler .

6 . Die Bestimmungen unter Ziffer 1 und
4 gelten ferner nicht für die Konditoreien .
Die im Handelsgewerbe der Konditoren be¬
schäftigten Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter
sind allwöchentlich an einem Werktage von
1 Uhr nachmittags an von der Arbeit frei zu
lassen . Über die Freilassung ist vom Arbeit¬
geber ein Verzeichnis zu führen , in das die
Namen der Angestellten und der Tag , an dem
die Freilassung stattfand , einzutragen sind .
Dieses Verzeichnis ist während der Arbeits¬
stunden zur Einsicht der Polizei und des Ge¬
schäftspersonals aufzulegen .

II . Beschäftigung des Personals bzw . Offen¬
halten der Läden an Sonn - nnd Festtagen in

Bediirfnisgewerben .
Die Beschäftigung von Gehilfen , Lehrlingen

und Arbeitern bzw . der Betrieb in offenen
Verkaufsstellen wird zugelassen an Sonn¬
tagen — soweit nicht nachstehend unter ^
besondere Bestimmungen getroffen sind —
sowie am Nenjahrstag , Himmel -
fahrtstag , Stephanstag , Fron¬
leichnamstag und Karfreitag :
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1 . für Metzger und Wurstler
in den Monaten Mai bis September

von 5 bis 19 Uhr vormittags ,
in den übrigen Monaten

von 6 bis 19 Uhr vormittags ;
2 . für Nahm - und Milchhändler

von morgens bis 2 Uhr nachmittags und
von 6 bis 8 Uhr abends ;

3 . für Inhaber derjenigen Handelslokale , in
welchen ausschließlich nicht geistige Ge¬
tränke zum unmittelbaren Genutz verab¬
reicht werden ,

von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends ;
4 . für Bäcker und solche Personen , welche

ausschließlich Brot - und Backwaren feil -
halten ,' von S bis 9 Uhr vormittags und

von 11 Uhr vormittags bis 8 abends ;
5 . für Konditoren

von 7 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 8 Uhr abends ;

6 . für Händler , welche ausschließlich Zigar¬
ren , Tabak und zum Rauchen erforder¬
liche Utensilien feilhalten ,

von 11 Uhr vorm . bis 3 Uhr nachm. , in
den Monaten Mai bis einschl. September
außerdem

von 7 bis 9 Uhr vormittags ;
7 . für Inhaber von Handlungen mit nicht¬

künstlichen Blumen
von 7 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 7 Uhr abends ;

8 . für Inhaber derjenigen Handelslokale , in
welchen ausschließlich Milch zum unmittel¬
baren Genuß abgegeben wird ,
in den Monaten April bis September

von 6 bis 8 Uhr vormittags und
von 6 bis 8 Uhr abends ,

in den übrigen Monaten
von 7 bis 9 Uhr vormittags und
von ö bis 8 Uhr abends ;

9 . für Händler , welche nur Spezerei - , Ko¬
lonial - , Delikateßwaren und Viktualien
feilhalten , sowie für Wildpret - und Ge¬
flügelhändler ,
in den Monaten Mai bis September

von 7 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 1 Uhr nachm.,in den übrigen Monaten
von 7 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 2 Uhr nachm. ;

19. für Eishändler
von 6 bis 11 Uhr vormittags ;

II . für Kontore der Brauereien
von 6 bis 9 Uhr vormittags und
von ö bis 7 Uhr nachmittags .

III . Die unter I . und II . genannten An«
ordnungen traten am Sonntag den 30 . Dez.
1906 bzw . II 6 am 39 . Juli 1911 in Kraft .

lZ . Srzirlismntliche Anordnung
vom 28. Dezember 1996

gemäß Z 195 b Absatz 2 und Z Ws Gewerbe¬
ordnung .

1 . Die Beschäftigung von Gehilfen , Lehr¬
lingen und Arbeitern bzw . der Betrieb in
offenen Verkaufsstellen wird zugelassen :

Z. am ersten Weihnachtstag , am
Ost er - und Psingstsonntag :
s . für die unter IZ II Ziffer 2 , 3 , 8 und

19 aufgeführten Gewerbe
während der dort bezeichneten Stun¬

den ;
b . für die unter IZ II Ziffer 4 , 5 , 6, 7 , 9

und 11 aufgeführten Gewerbe
von 6 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 1 Uhr nachm. ;

c . für alle übrigen Gewerbe überhaupt
nicht ;

2 . an den vier Sonntagen vor
Weihnachten , den Sonntagen wäh¬
rend der Frühjahrs - und Herbst¬
messe , am Ost er - und Pfingst¬
montag :
a . für die unter Z II Ziffer 9 bezeichneten

sowie für alle unter L II nicht genann¬
ten Gewerbe

von 8 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 8 Uhr abends ;

b . für die unter L II — mit Ausnahme
Ziffer 9 — genannten Gewerbe

während der dort bezeichneten Stun¬
den.

II . Von dem gesetzlichen Verbot des Hau -
sierens an Sonn - und Festtagen werden
auf Grund des Z Gewerbeordnung fol¬
gende Ausnahmen zugelassen :

1 . der Handel mit nicht-künstlichen Blumen ,
Obst, Backwaren, Kastanien , Würsten und
Sodawasser auf Straßen und an anderen
öffentlichen Orten :

von 11 Uhr vorm . bis 9 Uhr abends ;
2 . der Verkauf von Mineralwasser auf be-

sonders hierzu erstellte Buden :
in den Monaten Mai bis September

von 6 bis 9 Uhr vormittags und
von 11 Uhr vorm . bis 19 Uhr abends ;

3 . die unter Ziffer 1 und 2 erwähnten Ge¬
werbebetriebe sind am ersten Weihnachts¬
tag , am Oster - und Psingstsonntag nicht
gestattet .

III . Die unter I . und II . genannten Anord '
nungen traten am Sonntag den 39. Dezember
1996 in Kraft .
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Der Ladenschluß an Werktagen und die Ruhezeit der Angestellten
in der Stadt Karlsruhe .

«Bekanntmachung des Kroßh . Bezirksamts vom S . Oktober 1908 .)

Unter Aufhebung der Anordnung vom
7 . Dezember 199S wurde gemäß H 139 6 Zif¬
fer 3 Gew . -Ordg . folgende

Kemk5luntttche Aiuudnmuv ''

getroffen :
An den Werktagen vom 10 .-—23 . Dezember

dürfen die den Gehilfen , Lehrlingen und Ar¬
beitern in offenen Verkaufsstellen und den
dazu gehörenden Schreibstuben und Lager¬
räumen nach Beendigung der täglichen Ar¬
beitszeit zu gewährenden ununterbrochenen
Mindestruhezeiten bis auf neun Stunden ein¬
geschränkt werden .

L . Neben der Anordnung unter ^ besteht
folgende

Anordnung des Bezirksrats
vom 28 . November 199S.

I . Zufolge Antrags von zwei Dritteln der
beteiligten Geschäftsinhaber und nach Anhö¬
rung des Stadtrats wird für die Haupt - und
Residenzstadt Karlsruhe gemäß Z 139 k Gew .-
Ordg . angeordnet , daß die offenen Verkaufs¬
stellen an Werktagen um 8 Uhr abends
geschlossen werden müssen .

II . Der 8 Uhr -Ladenschluß fällt weg :
s ) an allen Samstagen ,
b ) im Monat Dezember ,
c ) am Gründonnerstag , sowie am Mittwoch

vor Himmelfahrt und bor Fronleichnam .
III . Der 8 Uhr - Ladenschluß gilt nicht für

Verkaufsstellen , in denen folgende Waren
ausschließlich oder vorwiegend
verkauft werden :

Back- , Konditorei - , Zucker - , Delikateß - ,
Kolonialwaren , Droguen , Bier , Fische , Ge¬
flügel , Wildpret , Gemüse , Obst , Milch ,
Nahm , Butter , Käse , Eier und sonstige
Nahrungsmittel ausschließlich der Fleifch -
und Wurstwaren , ferner Zigarren und Ta¬
bak , frische Blumen , Eis , Seife und Par -
fümerieartikel .

Andere Waren als die obengenannten ,
dürfen auch in diesen Geschäften nach 8 Uhr
nicht mehr verkauft werden .

Der 8 Uhr -Ladenschluß gilt ferner nicht
für die an öffentlichen Plätzen aufgestellten
Zeitungskioskes Anordnung v . 13 . Juni 1911 ) .
L . Soweit nicht durch die Bestimmungen

unter lZ die Schließung der offenen Verkaufs¬
stellen auf 8 Uhr festgesetzt ist , hat dieselbe

* Eine Änderung dieser Anordnung ist fiir das Jahr
1S13 zu erwarte», die Änderungen werden s. Zt . im Amts¬
blatt bekannt gemacht werden .

UM 9 Uhr abends zu geschehen (Z 139 e
Gew . - Ordg . ) .

0 . Für den
Hausierhandel

gelten folgende Vorschriften :
1 . Während der Zeit , wo alle Verkaufsstellen

geschlossen sein müssen , ist das Feilbieten von
Waren auf öffentlichen Wegen , Straßen ,
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu
Haus im stehenden Gewerbebetriebe ( Z 42 b
Abs . 1 Ziffer 1 Gew .-Orlzg . ) sowie im Ge¬
werbebetriebe im Umherziehen (Z 5S Abs . 1
Ziffer 1 Gew .-Ordg . ) verboten — gemäß Z
139 s Gew .-Ordg .

II . Während der Zeit , wo nur die dem
8 Uhr -Ladenschluß unterworfenen Verkaufs¬
stellen geschlossen sein müssen , ist der Verkauf
und das Feilbieten von Waren , welche in
Verkaufsstellen nach 8 Uhr nicht mehr verkauft
werden dürfen , auf öffentlichen Wegen , Straf¬
fen , Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu
Haus im stehenden Gewerbebetriebe ( § 42 b
Abs . 1 Ziffer 1 Gew . -Ordg . ) sowie im Ge¬
werbebetrieb im Umherziehen (§ 65 Abs . 1
Ziffer 1 Gew . - Ordg . ) verboten — gemäß §
139 k Gew .-Ordg .

III . Ausgenommen von obigem Verbot ist
das Feilbieten nachverzeichneter Gegenstände
auf öffentlichen Straßen und Plätzen , sowie
an anderen öffentlichen Orten , auch in Wirt¬
schaften , nicht aber von Haus zu Haus , und
zwar bis 2 Uhr nachts :

1 . Zeitungen , Zeitschriften , Druckschriften
und anderer Lesestoff ,

2 . Back- und Konditoreiwaren , geröstete Ka¬
stanien , Blumen , Ansichtspostkarten und
Streichhölzer .

Auf Verkaufsautomaten finden diese
Ausnahmen keine Anwendung . (Bezirks¬
amtliche Anordnung vom 28 . November
190S .)

T . Zuwiderhandlungen gegen obige
Bestimmungen werden gemäß K 14g a Gew .-
Ordg . mit Geld bis zu 699 Mk ., im Unver¬
mögensfalle mit Haft bestraft .

? . Unberührt durch die Bestimmungen
unter ^ bis L bleiben die Vorschriften über
die Sonntagsruhe im Handelsge¬
werbe .

<ü . Die obigen Anordnungen haben keine
Geltung für die Stadtteile Beiertheim , Dax¬
landen , Grünwinkel , Rintheim und Rüppurr .



I . 42 Städtische Straßenbahn .

Auszug mm den Beförderungsbedingungen der städt . Straßenbahn .
( Gültig vom ! , Jannar 1908 an .)

Die genauen Bestimmungen sind aus den von den Karteuverkaufsstelleu unentgeltlich erhältlichen
Beförderungsbedingungen ersichtlich.

Teilstrecken : Das Bahnnetz ist in fol¬
gende Teilstrecken eingeteilt : Nheinhafen
<Rhfn .)—Hardtstraße , Hardtstraße (Hdtst. )—
Wendtstraße , Wendtstraße (Wdtst . )— Mühlbur¬
ger Tor , Mühlburger Tor (M .T . )—Markt¬
platz , Marktplatz (Mpl .)—Durlacher Tor , Dur¬
lacher Tor (D .T . )—Schlachthof, Schlachthof
(Schi . )—Rintheimer Weg, Nintheimer Weg
( Ri .W . )—Durlach (Drl . ) , Wendtstraße (Wdtst . )
—Weinbrennerstraße , Mühlburger Tor (M .T .)
—Weinbrennerst ., Weinbrennerst . ( Wnbrst .)—
Kühler Krug (K .Kr . ) , Mühlburger Tor (M .T .)

—Städt . Krankenhaus (S .KHs . ) , Mühlbur¬
ger Tor (M .T . )—Karlstor . Marktplatz (Mpl .)
—Karlstor , Karlstor ( K .T .)—Südendstraße ,
Südendstraße (Sdst . )—Beiertheim (Bthm . ) ,
Marktplatz (Mpl . )—Hauptbahnhof (Hbf. ) ,
Durlacher Tor (D .T . )—Friedhof (Frdh . ) .

(Die vorstehend in Klammern beigefügten
Bezeichnungen entsprechen den auf den Fahr¬
scheinen benutzten Abkürzungen .)

Die Teilstreckengrenzen sind durch besondere
Schilder kenntlich gemacht.

Bcförderungspreise :

Es kostet zur Befahruug

von
zusammen¬
hängenden
Teilstrecken

ein gewöhn¬
licher

Fahrschein

eine Zeit¬
karte pro
Monat

einichließl.
Steuer

1 Arbeiterivochenkarte
für werktäglich eine

Schüler¬
wochenkarte

ein Sonderwagen
in der Zeit zwischen

l Hin- und
Rückfahrt

2 Hin- und
Riickfa >rten

6 Uhr morg,
und 10 Uhr

abends

5 und 6 Uhr morg .
und 10 Uhr und

1 Uhr uachrs

1—3
4- 6

über 6

10 Pf .
15 „
20 „

6 .20 M .
9 .20

12.40 „

- .70 M.
1, ^

1 .25 .,

1 .- M .
1 .25 „
1.50 .,

- .
"
. 0 M .

1 . -

1 .25 „

5 . - M . 10 M .
je weitere 1 bis 3 Teil¬

strecken weitere
2 .50 M , j 5 M.

Ferner werden abgegeben Fahrscheinhefte ,
enthaltend 11 Scheine , benutzbar als 10 Pf .-
Fahrfcheine , zum Preise von 1 M . und Fahr¬
scheinhefte, enthaltend 11 Scheine , benutzbar
als IS Pf .- Fahrfcheine , zum Preise von 1 M.
SO Pf . Beschädigte, eingerissene, mit Blei -
nnd Farbstift durchstrichene oder verschmutzte
Fahrscheine haben keine Gültigkeit .

Die Zeitkarten , Arbeiterwochenkarten und
Schiilerwochenkarten gelten nur für den be¬
rechtigten Inhaber und für die auf ihnen
vermerkten Strecken und Zeiten . Es berechti¬
gen Arbeiterwochenkarten nur zur Fahrt zwi¬
schen Wohn- und Arbeitsstelle an Werktagen ,
Schülerwochenkarten nur zur Hinfahrt zum
Unterricht und zur Heimfahrt nach Schluß
desselben und verlieren die Schülerwochen¬
karten nach abends 6 Uhr ihre Gültigkeit .

Die Wochenkarten sind gültig für den Früh¬
verkehr bis vormittags 75H Uhr , derart , daß
die Fahrt auf eine solche Wochenkarte späte¬
stens 7 ^ Uhr vormittags anzutreten ist . Von
7 )^ bis 12 Uhr gelten die Wochenkarten nicht,
dagegen wiederum von mittags 12 Uhr bis
abends 11 Uhr , und zwar derart , daß die
Fahrt spätestens 11 Uhr abends anzutreten ist .

Zu den vorgenannten Sonderwagenpreisen
kommen noch die Reichssteuerzuschläge in
Höhe von 1t) v . H . des gesamten Beförderungs¬
preises hinzu . Schüler in Begleitung von
Lehrern erhalten auf Sonderwagen , welche
zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr abends
gestellt werden , SV Prozent Preisnachlaß . Die
Bestellung und Vorausbezahlung von Sonder¬
wagen muß mindestens 6 Stunden vor der
Benutzungszeit und mindestens 2 Stunden vor
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Schluß der Geschäftszeit beim Straßenbahn¬
amt erfolgen .

Turmbergfahrten . Zum Besuch des Turm¬
berges werden Rückfahrscheine ( Rückfahrt am
Lösungstage ) zu 50 Pf . abgegeben und zwar
für die Strecken Hauptbahnhof oder Karlstor
oder Mühlburger Tor — Durlach , oder Fried¬
hof—Durlach einschließlich Turmbergbahn .

Kinderbeförderuug . Jeder mit einem gül¬
tigen Fahrschein versehene Fahrgast ist berech¬
tigt , ein Kind unter 4 Jahren unentgeltlich
mitzunehmen , sofern für dieses kein besonde¬
rer Platz beansprucht wird ( sonst voller Fahr¬
preis ) . Bei Mitnahme von mehreren Kin¬
dern unter 4 Jahren ist für je 2 derselben
der Fahrpreis für einen Erwachsenen zu ent¬
richten . Für eine ungerade Zahl wird hierbei
die nächsthöhere gerade Zahl berechnet .

Hundebeförderung . Für Hunde sind die
für Personen geltenden Fahrpreise zu entrich¬
ten .

Gepäckbeförderung . Gepäckstücke, welche einen
besonderen Raum beanspruchen , können , so¬
weit Platz , auf der vorderen Plattform der
Personenwagen gegen Entrichtung der für
Personen geltenden Gebühr mitgenommen
werden . Dem Schaffner steht die Entscheidung
zu , welche Gepäckstücke einen besonderen Raum
einnehmen und zu wieviel Traglasten das Ge¬
päck zu berechnen ist .

Umsteigen . Mit Ausnahme der Zeitkarten -
inhaber dürfen die Fahrgäste ohne Lösung
eines neuen Fahrausweises nur umsteigen ,
wenn das Fahrziel mit dem benutzten Wagen
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nicht erreicht werden kann und wenn der Fahr¬
ausweis zum Umsteigen ausgestellt ist . Wa¬
genwechsel ist hierbei nur gestattet an folgen¬
den durch besondere rote Schilder örtlich
kenntlich gemachten Umsteigestellen :

Hardtstraße
Kreuzung Kaiserallee und Schillerstraße
Mühlburger Tor (Lessingst , öder Westendst . )
Kreuzung Kaiserstraße und Karlstraße
Marktplatz
Durlacher Tor
Schlachthof .

Zur Weiterfahrt muß der nächste , nicht voll¬
ständig besetzte , den kürzesten Fahrweg zum
Fahrziel befahrende Wagen benutzt werden .
Die Umsteigeberechtigung erlischt sobald von
ihr einmal ' Gebrauch gemacht ist oder wenn
seit der Entwertung des Fahrscheines oder
Umsteigescheines eine halbe Stunde verstrichen
ist.

Fahrgäste ohne gültige Fahrscheine . Wer
ohne gültigen Fahrschein betroffen wird , hat
für die bereits zurückgelegte Strecke einen
Fahrpreis von 50 Pf . zu zahlen und für die
Weiterfahrt einen neuen Fahrausweis zu
lösen .

Versagung von Zeit - und Wochenkarten .
Personen , welche sich wiederholt eine miß¬
bräuchliche Benutzung von Zeit - und Wochen¬
karten oder eine Uebertretung der behördlichen
Betriebsordnung haben zu schulden kommen
lassen , kann der Bezug und die Benutzung sol¬
cher Karten vorübergehend oder dauernd ver¬
sagt werden .



" Sroh - Zctiläctitersi "

kcibnk keiner kleizcti - un6

Vurztwciren

Ssbrü6sr
KCN5CK
Srohli . ^ ottietercint

t ( arl5rutis

kilialen in Karlsruhs :
^ mcilienztrcihe - llr . 23
ZugU8tci5trcihe « llr . 13
Ml65trcitze « « llr . 3Z
t< cii5erztrcihe ' llr . 3d
liammztmhe » llr . 8
ktisinztrcihs « « llr . 49
5opkieli8trcitze « llr . 91
ku ^ olktrcihe « llr . 28

- »SS»

Kciizer - kllsL « l^ r . 95
t( cii5sr- t1llCe - llr . 43
^ ciizsi-ztrcihe « llr . 53
t( rieg5trcihe ' ' llr . 159

liLvpoläztrcihe tlr . 23
l^ üppurrerztrcitze llr . 21

Zckützenztrahe l^ r . 38

Fabrik -Verscinä un6 ttciuptgösckcift : t( roNLN5trcihL llr . 33

^
Vsr ; an6 nack auzioärtz ^
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